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memdebediehsteteogesetz, 1957 - GBG 1957), geändert 
wird. : • : . . ' - ' - , ' " ' 
Berichterstatter: Abg. Tschemko (4789). 

Redner: Abg. Keshmiri (4789), Äbgu. Drl Karisch (4789), 
, M% MägVZltz (479Q), : .• ' 

BJescäiiTißfassuhg (4790). 

9. Bericht des Verfassungs-, Urtvereinbarkeits- und Immu-
riitäts-Ausschusses über den Antrag, Einl.-Zahl 927/1, 
der Abgeordneten Dr. Brünner und Keshmiri, betreffend 
Schaffung eines unabhängigen Städtrechnungshofes in 
Graz. • 
Berichterstatterin; Abg. Keshmiri (4791). 
Beschlußfassung (4791). . " ' .~ 

10. Bericht des Ausschusses für Bildung, Kultur, Schulen und 
Kindergärten über den Antrag, Einl.-Zahl 1215/1, der 
Abgeordneten Beutl und Majcen, betreffend Graz als 
zukünftiger Standort einer Hochschule für pädagogische 
Berufe. , . - . . . . ' 
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fähigkeit für das Landesmuseum Joanheum und andere 
Einrichtungen des Landes. -
Berichterstatterin: Abg. Keshmiri (4792). , 
Redner: Abg. Dipl.-Ing. Dr. Jeglitsch (4792), Abg. Dipl.-
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Beschlußfassung (4796). 

13. Bericht des Ausschusses für Gesundheit, Sport und 
Spitäler über die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 982/5, 
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die weitere Finanzierung der EU-Regionalmanagement
stellen. 
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Möglichkeit einer Beteiligung des Landes Steiermark an 
der Kaiserau-Lifte GmbH. 
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Beginn der Sitzung; 10.00 Uhr, 

Präsident Dipl.-Ing, Hasiba: Hohes Haus! 
Ich eröffne die 56. Sitzung - somit eine neue Tagung 

des Steiermärkischen Landtages in der laufenden 
XIII. Gesetzgebungsperiode. 

Ich begrüße alle Erschienenen, im besonderen die 
Mitglieder der Steiermarkischen Landesregierung mit 
Frau Landeshauptmann Klasnic an der Spitze sowie 
die Damen und Herren des Bundesrates. 

Entschuldigt sind: Klubobfrau Mag. Bleckmann, die 
Klubobmänner Schützenhöfer und Dr. Brünner sowie 
die Abgeordneten Ing. Schreiner und Korp. 

Die Tagesordnung.ist Ihnen mit der Einladung zur 
heutigen Sitzung zugegangen. 

Besteht gegen die Tagesordnung ein Einwand? 
Das ist nicht der Fall. 
Hohes Haus! 
Verehrte Damen und Herren, ich darf Sie bitten, sich 

von Ihren Sitzen zu erheben. . 
Bevor ich zur Tagesordnung übergehe, habe ich die 

traurige Pflicht zu erfüllen, zweier verdienter Mit
glieder des Steiermärkischen Landtages zu gedenken, 
die dem Land Steiermark ein Leben lang gedient 
haben. 

Johann Pabst, der Mitglied des Steiermärkischen 
Landtages von 1961 bis 1970 war, ist am 15..Juli 1999 
nach langer und schwerer Krankheit gestorben. 

Er wurde am 24. Jänner 1916 als Sohn der Bauers
leute Johann und Elisabeth Toblier in Sankt Lorenzen 
im Mürztal geboren. Sein Vater starb bereits 1918 
infolge einer schweren Kriegsverletzung. 

Im Jahre 1926 wurde er von seinem Stiefväter 
adoptiert. 

Nach der Schule und diversen Weiterbildungs
kursen mußte er 1937 zum Bundesheer und 1938 zur 
Wehrmacht einrücken. 

Im Juni 1941 übernahm er die elterliche Landwirt
schaft und schloß die Ehe mit seiner Frau Antonia, die 
ihm neun Kinder schenkte. Von 1942 bis 1945 mußte er 
wieder Kriegsdienst leisten. 

Nach seiner Rückkehr aus dem Krieg bekleidete er 
bereits 1945 das Amt eines Gemeinderates in der 
Gemeinde Sankt Lorenzeh im Mürztal, . 

1949 wurde er Obmann der Bezirkskammer für 
Land-und Forstwirtschaft. 

Im Landtag übte er die Funktion eines Ordners aus. 
Sein Wirken im Hohen Haus erstreckte sieh überdies > 
auf eine Reihe von Ausschüssen, denen er als Mitglied 
oder Ersätzmitglied angehörte. 

Nach; seinem Ausseheiden* aus 4em Landtag war 
Johann Pabst Mitglied des Bundesrates von. 1970 bis 
1975, \ . . , . - - / / : • 

Holies Haus! 
Frau Landesschuhnspektör Höfrät Mag, phil. Traute 

Hartwig/die Mi tg l ied^ 
vonifßßbis 1M6:war, ist am23:.September 1999 ver
storben,^ -'-;;.•' v ; '': 

Traute Hartwig; wurde am.': ©>:September; 1914:; i ls 
;;Toehtel;de¥Ä 
.^sejnejrijgat^ 

Volksschuleund^^ Gymnasium.besuchte sie in Graz, 
Die Reifeprüfünglegte sie 1932 mit Auszeichnung ab. 
Anschließend studierte sie an der Grazer Universität 
und schloß das Studium 1937 mit der Lehramtsprüfung 
für die Fächer Deutsch und Latein ab, 

1939 heiratete sie Dr. Otto Hartwig, Aus der Ehe 
entstammen zwei Söhne. 

Von 1953 bis 1966 gehörte Traute Hartwig dem 
Grazer Gemeinderat an. 

Im Landtag übte sie verschiedene Funktionen aus. 
Sie war Obfrau des Sozial-Ausschusses Und wirkte 

überdies in einer Reihe von anderen Ausschüssen, 
denen sie als Mitglied oder Ersatzmitglied angehörte. 

Beruflich war Traute Hartwig seit 1970 Landes-
schulinspektorin für die aUgemeihbildehdenhöheren 
Schulen bis zu ihrer Pensionierung. 

Meine Damen und Herren! 
In Ihrem und in meinem Namen danke ich Johann 

Pabst und Traute Hartwig für die erbrachten Leistun
gen, 

Der Steiermärkische Landtag wird den Verstorbe
nen stets ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Ich danke für die Kundgebung der Trauer. 
Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 
Angelobung eines Landtagsabgeordneten. 
Herr Landtagsabgeordneter Karlheinz Vollmann hat 

mit Wirkung vom 31. Juli 1999 sein Mandat als Abge
ordneter zum Steiermärkischen Landtag zurückgelegt. 

Für die Besetzung dieses nunmehr freigewordenen 
Mandates wurde von der Landeswahlbehörde Herr 
Bernd Stöhrmann in den Steiermärkischen Landtag 
berufen. 

Herr Bernd Stöhrmann ist heute erschienen und 
kann die gemäß Paragraph 11 Absatz 3 des Landes-
Verfassungsgesetzes 1960 vorgeschriebene Angelo
bung leisten. 

Ich ersuche den Schriftführer, Herrn Landtagsabge
ordneten Siegfried Üssar, zum Rednerpult zu kommen 
und die Angelobungsformel zu verlesen, worauf Herr 
Bernd Stöhrmann mit den Worten „Ich gelobe" die 
Angelobung zu leisten hat. 

Abg. Ussar: Ich gelobe unverbrüchliche Treue der 
Republik Österreich und dem Land Steiermark, dann 
stete und volle Beobachtung der Verlässungsgesetze 
und aller änderen Gesetz des Bundes und des Landes 
Steiermark und gewissenhafte Erfüllung meiner 
Pflichten. 

Ich ersuche Herrn Abgeordneten Bernd Stöhrmann, 
mit den Worten „Ich gelobe'' die Ahgelobung zu 
leisten. 

Abg. Stöhrinannr Ich gelobe. 

PräsMeriti I e ^ be
grüße Sie irn.Namenaller Damenmid Herten unä'bitte 
Siej Ihren Platz einzunehmen. (AUgemenier Bei|äll.j 
'HohesHaus! '•-.•<•''';'•. 
Wir halsen h e ^ 
Fjaii ̂ geoxd^te M ^ 

; x^MyS^ .S^peöffler; ;lfjl|j ;1hr;; ̂  f te: : lelöis |a |f if |SS^^ 
y;)rijem£r;Be3|a^ X.'':?C:t)'fJf.&^": 
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Die heutige Sitzung beginnt mit einer Fragestunde. 
Der Aufruf der eingebrachten Anfragen erfolgt 

heute in alphabetischer Reihenfolge der befragten 
Regierungsmitglieder. 

Ich weise darauf hin, daß für die Zusatzfragen im 
rückwärtigen Bereich der Landstube zwei zusätzliche 
Mikrofone zur Verfügung stehen. 

Anfrage Nr. 281 des Herrn Abgeordnete Mag. Erlitz 
an Herrn Landesrat Dörflinger, betreffend die Errich
tung einer Akademie für Physiotherapie in der Ober
steiermark. 

Ich ersuche Herrn Abgeordneten Mag. Erlitz, die 
Anfrage vom Rednerpult aus zu verlesen. 

Abg. Mag. Erlitz (10.11 Uhr): Herr.Präsident, meine 
Damen und Herren! 

Ich darf an Landesrat Günter Dörflinger, betreffend 
die Errichtung einer Akademie für Physiotherapie in 
der Obersteiermark, folgende Anfrage richten. Herr 
Landesrat, wie viele Bewerberinnen und Bewerber 
gibt es durchschnittlich für eine Ausbildung an der 
Akademie für den physiotherapeutischen Dienst in der 
Steiermark? 

Präsident: Ich bitte um die Beantwortung, Herr 
Landesrat. 

Landesrat Dörflinger: Hohes Hausr meine Damen 
und Herren! 

Die Frage beantworte ich wie folgt: Wir haben in der 
Frage der Physiotherapieausbildung wohl das größte 
Mißverhältnis zwischen Leuten, die sich bewerben 
und die wir aufnehmen können. Wir haben pro Jahr 
zwischen 400 und 450 Bewerber und können davon 
40 bis 50 aufnehmen, das heißt, daß über 80 Prozent 
der Fälle abgewiesen werden. Vor allem ist das auch 
damit im Zusammenhang zu sehen, daß wir im Bereich 
des Großraumes Graz zu wenig Ausbildungs- und 
Praktikumsplätze zur Verfügung haben und deswegen 
eine höhere Zahl von Ausbildungsplätzen in Graz 
nicht möglich ist. 

Präsident: Ich danke sehr. Wird eine Zusatzfrage 
gestellt? Herr Kollege Mag. Erlitz. 

Abg. Mag. Erlitz: Herr Landesrat, ich danke für 
diese Antwort. Meine Zusatzfrage lautet: Wie aus
sichtsreich sind die Chancen der Absolventinnen und 
Absolventen der Akademie für den physiotherapeuti
schen Dienst auf unserem Arbeitsmarkt? 

Landesrat Dörflinger: Tatsache ist, daß die Ab
gängerinnen, die wir bisher haben, überhaupt kein 
Problem haben, einen Job zu finden. Darüber hinaus, 
nach einer Schätzung und einer Untersuchung des 
AMS, besteht auch die Möglichkeit, eine doch erheb
lich höhere Anzahl von Studierenden und Absolventen 
unterzubringen. 

Präsident: Ich bitte um die Zusatzfrage, Frau Kolle
gin Mag. Hartinger. 

Abg. Mag. Hartinger: Herr Landesrat, wir brauchen 
nicht nur Physiotherapeuten,, sondern wir brauchen 
auch Fachärzte für physikalische Medizin. Wann wirst 
du, entsprechend dem Kränkenanstaltengesetz, Para
graph 5, in Schwerpunktkrankenhäusern; in Zentral
krankenhäusern einen Facharzt für physikalische 
Medizin installieren? 

Präsident: Ich bitte, Herr Landesrat. 

Landesrat Dörflinger: Die Frage kann ich wie folgt 
beantworten, daß im Rahmen des Krankenanstalten-
planes nach Maßgabe der budgetären Möglichkeiten, 
und du wirst dem Hohen Haus dann leider nicht mehr 
angehören, wenn es darum geht, die Mittel für die 
Krankenhäuser deutlich zu erhöhen, daß wir also, 
wenn es budgetär möglich ist, natürlich eine Ver
stärkung gerade der physikalischen Medizin insge
samt anstreben. Wir bemühen uns aber natürlich ge
rade im Bereich der Häuser, wo das orthopädische 
Fach angeboten wird, intensiv hier verstärkt auch tätig 
zu sein. Deswegen auch der Beschluß der Steiermärki
schen Landesregierung, was die Physiotherapieschule 
betrifft, diese nicht mehr in Graz aufzustocken, son
dern diese im Bereich der Stolzalpe zu machen, um 
den Leuten dort einerseits die Chance zu geben, eine 
qualifizierte Ausbildung zu bekommen, andererseits 
dort auch die Leute zu halten und das Angebot und 
das Service zu verbessern. Was die Fachärzte betrifft, 
so gibt es eine ganz klare Darstellung der Möglich
keiten, die wir im Krankenanstaltengesetz haben, und 
die Notwendigkeiten dazu. Die Umsetzung hängt vom 
schnöden Mammon ab. Ich hoffe aber, daß wir bei den 
nächsten Budgetverhandlungen dieses Problem lösen 
können. 

Präsident: Ich danke, Herr Landesrat. Meine Damen 
und Herren, es gibt viele Anwesende im Plenum und 
im Zuschauerraum, die die Fragestunde akustisch 
verfolgen wollen. Ich ersuche daher, vor allem die 
Gespräche in den Fensternischen, aber auch sonst im 
Saal, zu unterlassen oder draußen zu führen. Eine 
weitere Zusatzfrage wird von der Frau Abgeordneten 
Kaufmann gewünscht. Ich erteile ihr das Wort. 

Abg. Kaufmann: Sehr geehrter Herr Landesrat! 
Welche Möglichkeiten zur Schaffung zusätzlicher 

Kapazitäten erwägen Sie als zuständiger Gesundheits-
landesrat, wenn bekannterweise das Interesse junger 
Steirerinnen und Steirer, in medizinischen Berufen 
ausgebildet zu werden, so groß ist? 

Präsident: Ich bitte, Herr Landesrat. 

Landesrat Dörflinger: Liebe Monika, wir haben in 
diesem Zusammenhang vor 14 Tagen einen Beschluß 
in der Landesregierung gefaßt, eine weitere Schule für 
Physiotherapie, wie vorher angeführt, im Bereich des 
Krankenhauses Stolzalpe zu machen. Wir werden dort 
25 junge Leute aufnehmen, die in diesem Beruf ausge
bildet werden. Die Kosten dafür, und das sollte man 
auch einmal in diesem Hohen Haus sagen, sind in der 
Relation irrsinnig gering. Wir rechnen mit 2,2 Millio
nen Schilling Kosten pro Jahr für 25 auszubildende 
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junge Leute, die dann eine sehr gute Zukunftschahce 
haben. Wir werden mit dem Ganzen im nächsten Jahr 
starten. Zusätzlich kann ich sagen, daß bereits die 
Hebammenausbüdung, die jetzt vom Land und von 
der Stadt gemeinsam getragen wird, seit Herbst auch 
schon läuft und wir dort sehr gute Erfahrungen haben. 
(10.17 Uhr.) 

Präsident: Ich danke sehr. Eine weitere Zusatzfräge 
wird nicht gestellt. 

Wir kommen somit zur Anfrage Nr. 282 des Herrn 
Abgeordneten Herrmann an Herrn Landesrat Günter 
Dörfhnger, betreffend Nachnutzung für das „Alte LKH 
Hartberg". Ich bitte um die Anfrage, Herr Abgeord
neter. 

Abg. Herrmann (10.17 Uhr): Sehr geehrter Herr 
Landesrat! 

Am 23. August 1999 wurde der Neubau des LKH 
Hartberg feierlich eröffnet. Am 4. September 1999 
wurde in diesem Haus der Patientenbetrieb aufge
nommen. Ich stelle daher an dich, sehr geehrter Herr 
Landesrat, folgende Anfrage: Welche konkreten Über
legungen gibt es nun, um eine sinnvolle Nachnutzung 
für das „Alte LKH Hartberg" sicherzustellen? 

Präsident: Ich bitte um die Beantwortung, Herr 
Landesrat. 

Landesrat Dörflinger: Herr Abgeordneter, Ihre 
Frage beantworte ich wie folgt: Wir haben, nachdem 
der Neubau fixiert wurde, entsprechend den Richt
linien für Grundstücksveräußerungen eine Bewertung 
durch das Land durchführen lassen, und zwar eine 
Bewertung des Altbaues. Diese Bewertung hat einen 
Betrag von 11 bis 16 Millionen Schilling ergeben. Es 
wurde dann weiters eine Studie durchgeführt, welche 
sinnvolle Nutzung es geben kann. Hier wurde von 
Fachleuten angeführt, daß auf Grund der hohen Kuba
tur und der hohen Qüadratmeteranzahl die Wahr
scheinlichkeit, daß ein einzelner Nutzer zu finden ist, 
relativ gering sein wird. Wir haben, deshalb mit ver
schiedenen Institutionen Kontakt aufgenommen und 
das Ganze einmal im Land ausgeschrieben, wie das 
auch im Sinne der Richtlinien ist. Es hat Von den 
Landesstellen kein Interesse an, einer Nutzung gege
ben. Es ist dann an uns die Finanzlandesdirektion 
herangetreten, die für eine zeitweilige Übersiedlung 
des Bezirksfinanzämtesin Hartberg eine Ausweiche 
gebraucht hätte, weil man das Bezirksfinanzamf in 
Hartberg sanieren wolle. Im Zuge der Gespräche ist 
die Idee aufgetaucht, das Haus auf Dauer für das 
Finanzamt in Hartberg zu nützen. Das wurde vor allem 
auch von den Bediensteten vor Ort sehr unterstützt, 
die jetzt unter sehr unwürdigen Bedingungen arbei
ten. Darüber hinaus gibt es dort auch die Möglichkeit, 
das Finanzamt so zu organisieren, daß man sehr 
serviceorientiert den Leuten bessere Zugänglichkeiteh 
anbieten kann. Das Zweite war,, daß mit dem Roten 
Kreuz Kontakt aufgenommen wurde. Die Rot-Kreuz-
Bezirksstelle in Hartberg muß heu errichtet werden. Es 
gab und gibt ein Konzept, das Sanatorium Schmidt 
- ein ehemaliges Privatsahätörium - abzukaufen, die
ses zu adaptieren und zur Bezirksstene herzurichten. 
Wir haben dem Roten Kreuz in Hartberg angeboten, 

das alte LKH oder einen Teil dieses Hauses für die 
.Bezirksstelle zu nutzen. Es wurde eine entsprechende 
Machbarkeitsstudie erarbeitet, die eine sehr gute 
Nutzungsmöglichkeit des alten LKHs für das Rote 
Kreuz und für das Finanzamt in Aussicht stellt. Ich 
halse dann mit dem Kollegen Landesrat Schmid ein 
längeres Gespräch geführt und bedanke mich, daß er 

' spontan zugesagt hat, die etwaig verbleibenden Rest
flächen für Wohnungen zu nutzen. So, wie es jetzt 
ausschaut, wird sich das Finanzamt in den nächsten 
Wochen oder Monaten entscheiden, ob eine Über
siedlung möglich ist. Von seiten der Finanzlandes
direktion wird es unterstützt, von den Bediensteten 
und dem Amtsstellenleiter des Finanzamtes in Hart-

. berg auch. Wir haben in der Landesregierung gestern 
den Beschluß gefaßt, sollte das Rote Kreuz eine Über
siedlung in das Haus vornehmen, daß wir die benötig
ten Anteile des Hauses dem Roten Kreuz vom Land her 
kostenlos zur Verfügung stellen. Ich halte es nicht für 
sinnvoll, hier etwas vom Roten Kreuz zu verlangen, 
wenn dieses auf der anderen Seite dann" wieder zum 
Land, zu einem anderen Ressort, kommt und dafür die 
Mittel brauchen würde. Ich habe allerdings auch dazu-
gesagt, daß mit einer kostenlosen Zurverfügungstel
lung aus meiner Sicht die Gemeinden des Bezirkes 
nicht zusätzlich belastet werden dürfen, sondern daß 
das auch ein Beitrag des Landes ist. (10.21 Uhr.) • 

Präsident: Danke sehr. Eine Zusatzfrage wird nicht 
-gestellt. 

Wir kommen somit zur Anfrage Nr. 286 des Herrn 
Abgeordneten Bacher an Herrn Landesrat Dr. Gerhard 
Hirschmann, betreffend Snowboard-WM 2003. Ich 
bitte um die Anfrage, Herr Abgeordneter. 

Abg. Bacher (10.21 Uhr): Herr Landesrat! Meine 
Damen und Herren! 

Die nordische Schi-WM in der Ramsau hat ein
drucksvoll bewiesen, daß die Steiermark jederzeit 
bereit und in der Lage ist, sportliche Großveran
staltungen von internationalem Format erfolgreich ab
zuwickeln. Die enorme Bedeutung derartiger Events 
für die sportbegeisterte Bevölkerung und für Fremden
verkehr und Wirtschaft steht außer Streit. 

Nunmehr bewirbt sich die Region Muräu/Kreisch-
berg um die Ausrichtung der Snowboard- beziehungs
weise Freestyle-WM 2003. 

Ich stelle daher an dich, sehr geehrter Herr Landes
rat, folgende Anfrage: 

Wie ist der Stand der Bemühungen der Bewerbung 
der Region Murau/Kreischberg um die Ausrichtung 
der Snowboard- und Freestyle-WM 2003? 

Präsident: Bitte, Herr Landesrat! 

Landesrat Dr. Hirschmann: Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herreh! Lieber Herr Abge
ordneter! 

Ich darf die Anfrage folgendermaßen beantworten: 
Es gibt erfreulicherweise aus der Region Sankt 

Lorenzen und in Murau - wie du weißt - sehr inten-, 
sive Bemühungen, in den letzten Jahren hier ein 
modernes Wintersportgebiet zu errichten, und ich bin 

- als Tourismüsreferent und als Sportreferent äußer-



56. Sitzung des Steiermärkischen Landtages, XIII. Gesetsgebungsperiode - 28. September 1999 4765 

ordentlich dankbar für diese Bemühungen in der 
gesamten Region. Darüber hinaus haben wir in den 
letzten Jahren in mehreren Gesprächen der Frau 
Landeshauptmann und von mir mit dem ÖSV-Präsi-
denten insbesondere, aber auch mit dem FlS-Präsiden-
ten J e an Franco Kaspar mehrere Gespräche geführt, 
um in diese Region die Snowboard-WM für das Jahr 
2003 zu bekommen. Ich möchte mich - wie gesagt - für 
dieses Klima in der Region, aber auch für das gute 
Klima mit dem ÖSV in allen Belangen des Winter
sports außerordentlich bedanken. Ich muß sagen, es ist 
schon bemerkenswert, daß wir es geschafft haben, mit 
dieser Bewerbung zunächst einmal die inneröster
reichische Ausscheidung zu gewinnen, und zwar zu 
gewinnen gegen den Ort Ischgl, was für die Steier
mark insgesamt, aber vor allem für die Region Murau 
eine besondere Auszeichnung darstellt. Wir haben mit 
dieser Bewerbung eine Reihe von großen Chancen für 
den Wintersport und für den Tourismus in dieser 
Region, aber insbesondere auch für die Steiermark ins
gesamt, und wir haben das letzte Gespräch in Hinblick 
auf die Bewerbungen anläßlich der Grasschi-WM in 
der Gaal vor wenigen Wochen geführt. Ich darf gleich 
sagen, wir haben mit J ean Franco Kaspar auch ge
sprochen, daß wir gleichzeitig unserer Bewerbung um 
die Snowboard-WM 2003 eine weitere Bewerbung 
anschließen werden, nämlich die Bewerbung der 
WM desselben Jahres für die Freestylebewerbe, wo 
wir also dann zu einer Doppel-WM für die Region 
kommen könnten. Das ist für uns sehr wichtig, weil wir 
- wie wir in der Ramsau gesehen haben - zunächst 
sportlich dadurch einiges für die Steiermark und für 
Österreich lukrieren können. Wir haben das in der 
Ramsau gesehen, daß eine WM in heimischen Landen 
sozusagen auch die Sportler beflügelt und zu enormen 
unerwarteten Erfolgen führt. Darüber hinaus, ähnlich 
wie in der Ramsau, würden wir mit einer solchen 
Bewerbung das Ziel verfolgen, die Region zu einem 
modernen europäischen Trainingszentrum für Snow-
boarder, einer modernen Trendsportart sozusagen im 
Bereich des Wintersports, auszubauen. Ich habe vorhin 
schon gesägt, daß hier dankenswerterweise sehr, sehr 
viele intensive Bemühungen in den letzten Jahren in 
der Region gesetzt wurden. Wir hätten sportlich dar
über hinaus eine gute Entwicklungsmöglichkeit einer 
engen Kooperation mit der Sporthauptschule Murau, 
was für die Region und für den Sport insgesamt ein 
weiteres gutes Argument ist, diese Bewerbung mit 
großer Intensität zu verfolgen. 

Zum Zweiten möchte ich darauf hinweisen, daß 
wir erfreulicherweise in den letzten Jahren bei so 
manchen Widerständen, die es gegeben hat - gegen 
Großveranstaltungen dieser Art im Lande Steier
mark - , doch einen großen Konsens erzielt haben, 
unter anderem einen Konsens über die auch insbeson
dere große wirtschaftliche Bedeutung von solchen 
Veranstaltungen. Ich möchte einmal mehr ansprechen, 
daß wir dies am Beispiel des umgebauten AI-Ringes 
oder auch am Beispiel der wunderbaren nordischen 
Schi-WM im Winter dieses Jahres nachweisen können. 
Ich darf das bei der Gelegenheit auch in diesem Haus 
einmal sagen, wir haben nach einer Studie nach drei 
J ahren am Gelände des AI-Ringes mehr als 2 Millio
nen Besucher und Teilnehmer gehabt in einer Region, 
wo sonst nichts wäre. Und der Finanzminister darf sich 
nach drei Betriebsjahren über eine Milliarde ScMlling 

an Steuerrückflüssen erfreuen, die in diesem Zusam
menhang erzielt worden sind, und es ist doch eine sehr 
beachtliche Geschichte für die Steiermark, aber insbe
sondere für den Finanzminister in Wien. Wir haben 
auch an Hand einer Studie der nordischen Schi-WM in 
der Ramsau nachweisen können, was es hier insbe
sondere an regionalen Impulsen im Zusammenhang 
mit einer solchen Großveranstaltung gibt. Das zweite 
wichtige, auch ökonomische Argument ist, daß da
durch Infrastruktureinrichtungen geschaffen werden, 
die für eine nachhaltige Nutzung in der gesamten 
Region von großer Bedeutung sind. Und wir wissen, 
daß aus solchen Anlässen Investitionen getätigt wer
den, die sonst in dem Ausmaß zumindest in einer 
solchen Region, wo immer solche Veranstaltungen 
stattfinden, nicht getätigt werden würden. Das dritte 
wichtige Argument in diesem Zusammenhang ist, daß 
wir im Bereich Murau wie in vielen anderen Bereichen 
auch des Landes sehr zum Unterschied von ande
ren Bundesländern in Österreich im Bereich des 
Tourismus dringend erforderliche Hotelbetten bauen 
könnten und bauen müßten, was ein weiterer Impuls 
für die steirische Wirtschaft und für die Wertschöpfung 
in unserem Lande wäre. In diesem Zusammenhang 
gibt es ja auch in der Region Murau erfreulicherweise 
einige Projekte, die in diesem Zusammenhang auch 
umgesetzt werden könnten und müßten. Das alles zu
sammen sind besondere wirtschaftliche Argumente, 

.die für die Region, insbesondere für diese Region, von 
besonderer Bedeutung sind, weil der Tourismus für die 
gesamte Steiermark große Entwicklurigspotentiale 
hat, vor allem aber in der Region Murau, und wir - wie 
gesagt - deswegen gut bera ten sind von der Steier
märkischen Landesregierung insgesamt, und ich 
nehme an auch hier im Hohen Haus, der Steiermark 
eine solche Bewerbung mit aller Kraft auch zu unter
stützen. 

Ich darf zum Tourismus noch eine Anmerkung 
machen für diese Region. Murau muß sich auch' als 
eine Qestinationsmarke der Steiermark mit dem ge
samten oberen Murtal entwickeln. Lieber Hans 
Bacher, wir haben darüber sehr oft gesprochen. Und 
das wäre ohne Zweifel eine große Chance für diese 
Region, auch in einer internationalen Marketing
strategie sich angemessen zu positionieren. Und ich 
habe das immer wieder bei allen Gelegenheiten ge
sagt, und wir können den Nachweis auch führen, daß 
solche Veranstaltungen von einer unbezahlbaren 
Werbewirkung für die Region, für das Land Steier
mark, aber für Österreich insgesamt sind. Und nicht 
zuletzt möchte ich darauf hinweisen, daß es natürlich 
auch für die Atmosphäre und für das Klima einer 
Region von besonderer Bedeutung ist, eine solche Ver
anstaltung ausrichten zu dürfen, weil hier doch mit 
großer Begeisterung von vielen Hunderten und 
Tausenden Menschen in einer solchen Region dann 
auch: die verschiedenen Vorbereitungsarbeiten und 
Investitionstätigkeiten mitgetragen und ausgeführt 
werden. 

Ich möchte abschließend noch etwas sagen zu den 
Kosten der Bewerbung. Die werden voraussichtlich 
4 Millionen Schilling betragen, und ich bin mir sicher, 
daß wir das gemeinsam in der Landesregierung und 
auch durch Beschlüsse des Landtages t ragen können. 
Wir werden in den nächsten Wochen auch gemein-
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satne bespräche führen init dem Österteiehisehen 
Sctiiverbänd, mit der Bundesregierang, rhit den 
Gemeinden Sankt Lorenzen und. Murau und mit dem 
Steirischen Schiverband, um diese Bewerbung voran
zutreiben, Ich möchte noch einmal Sägen, meine ver
ehrten Damen und Herren, es kann uns mit großem 
Stolz erfüllen, daß wir - ich habe es eingangs schon 
gesagt - gegenüber Isehgl eine Bewerbung gewonnen 
haben. Und wenn man sich die Mehrheitsverhältnisse 
im ÖSV anschaut, dann spricht das wirklich für den 
außerordentlich positiven Stellenwert der Steiermark 
im Sportgeschehen. 

Ich darf zu allerletzt noch auf etwas hinweisen, was 
der FIS-Präsident uns in der Gaal gesagt hat. Wenn 
es uns gelingt, diese Bewerbung positiv durchzusetzen 
- und es wird und gelingen -, ob es beim ersten Anlauf 
gelingt, ist eine Frage, dann ist die Steiermark die 
einzige Region auf der ganzen Welt, wo alle FlS-Welt-
meisterschaften, sechs insgesamt an der Zahl, die 
alpine WM, die nordische WM, die Schiflug-WM, die 
Grasschi-WM, die Snowboard-WM und die Freestyle-
WM, dann stattgefunden haben. Es gibt keine Region 
auf der ganzen Welt, wo alle sechs FlS-Weltmeister-
schaften stattgefunden haben. (Beifall bei der ÖVP. -
10.31 Uhr.) 

Präsident: Eine Zusatzfrage wird offenbar nicht 
gestellt. 

Die Anfrage Nr. 272 der Frau Abgeordneten Mag. 
Bleckmann an Frau Landeshauptmann Klasnic muß 
wegen Erkrankung der Frau Abgeordneten heute ent
fallen. 

Wir kommen zur Anfrage Nr. 273 des Herrn 
Abgeordneten mg. Peinhaupt an Herrn Landesrat 
PÖltl, betreffend Kanalanschlußzwang für landwirt: 

schaftliche Betriebe. Ich bitte um die Anfrage, Herr 
Abgeordneter. ' 

Abg. Ing. Peinhaupt (10.31 Uhr): Sehr geehrter Herr 
Landesrat! 

In der Landtagssitzung vom 15. Juni 1999 wurde 
folgender Beschluß gefaßt, daß die rechtlichen 
Rahmehbedingungen dafür zu schaffen sind, daß länd
wirtschaftliche Betriebe bis zu einer Hektarbelastung 

. von 1,4 Großvieheinheiten vom Kanalanschlußzwang 
generell ausgenommen werden können. Ich darf an 
Sie, sehr geehrter Herr Landesrat, nächstehende 
Anfrage richten: Welche Maßnahmen haben Sie zur 
Umsetzung des obig angeführten Ländtagsbeschlus-
ses gesetzt, um für die Bürger eine rasche Entlastung 
im Gebühren- beziehungsweise Abgabenbereich ge
währleisten zu können? 

Präsident: Danke« Ich.bitte uni oi© Beantwortung, 
Herr Landesrät, 

Landesrat Poltt: Herr Präsident, meine Damen und 
: .Herren! •. 

Die Anfrage des Herrn Abgeordneten Ing» Pein? 
häüpt, betreffend Mäßha;hmeh; zur Umsetzung des 
L ^ l i a ^ ^ e^n l ü i s e s • • wk&ii- :-äi& Öifielüii|p ^ländwirt-

:, schaÄehgt!B^^ 
;.; | ü n W ; m ö ] ^ e I ^ ^ x ' 

vWie;Sie sicher ihfornnert sind, haben sich alle .Länd-
tagsfräktionen in dieser Legislaturperiode mit der 
Frage des Verpflichtungsbereicnes und des Anschluß-
zwanges nach dem Steiermärkischen Kanalrecht 
ausführlichst befaßt und verschiedene Varianten dis
kutiert. Das Ergebnis dieser Diskussion wurde im 
Landesgesetzblatt Nr. 82/1998 als einstimmige No
velle des Känalgesetzes kundgemacht. 

Bei der vorangegangenen Diskussion wurde auch 
die von Ihnen angeschnittene Frage einer Befreiung 
der landwirtschaftlichen Betriebe diskutiert, zu 
welchem Zweck auch entsprechende fachliche Unter
lagen vorbereitet würden. Die Abgeordneten des 
zuständigen Ausschusses haben sich jedoch für diese 
Befreiung nicht ausgesprochen. 

Ich stehe persönlich einer Weiterentwicklung des 
Kanalrechtes prinzipiell positiv gegenüber und ver
weise in diesem Zusammenhang auf die derzeit im 
Gange befindlichen weiteren Verhandlungen im zu
ständigen Unterausschuß, der auch während der 
gesamten Sommerpause getagt hat. (10.35 Uhr.i 

Präsident: Danke, Herr Landesrat. Wird eine Zu
satzfrage gestellt? Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen somit zur Anfrage Nr. 274 des Herrn 
Abgeordneten Porta an Herrn Landesrat PÖltl, be
treffend Deponiepreise. Ich bitte um die Anfrage, Herr 
Abgeordneter. 

Abg. Porta (10.35 Uhr): Sehr geehrter Herr Landes
rat, ich darf folgende Anfrage an Sie richten: Die 
Betreiber Von Abfallbehandlungsanlagen beziehungs
weise Abfallentsorgungsunternehmen sehen sich zu
nehmender Kritik ausgesetzt. Oftmals wird ihnen vor
geworfen, daß sie sich kartellartig zusammenschließen 
und so einen freien Wettbewerb verhindern. Dies 
wiederum hat zur Folge, daß auch die nachweislich 
sinkenden Deponiepreise zu keiner Entlastung für die 
Bürger führen. Eihe jüngste Studie der Arbeiter
kammer, die in Kürze veröffentlicht werden wird, 
untermauert gerade diesen untragbaren Zustand. Ich 
stelle daher an Sie, sehr geehrter Herr Landesrät, 
folgende Anfrage: Welche Maßnahmen werden Sie 
setzen, damit in Zukunft zumindest in der Steiermark 
kartellmäßige Absprachen zwischen den Betreibern 
von Abfallbehandlungsanlagen beziehungsweise von 
Abfallentsorgüngsunternehmen unterbunden werden 
beziehungsweise die Möglichkeit geschaffen wird, 
daß die niedrigen Deponiepreise auch tatsächlich zu 
einer Entlastung für die Bürger führen? 

Präsident: Ich bitte, Herr Landesrät, um die: Beant
wortung, 

Landesrät Pöltl: Meine Damen undHerren! 

Die: Antege < ^ 
ich wie folgt beantworten: 

Das Steiermärkische Abfanwirtsehaftsgesetz 1990,/ 
in derFässung L<äBl. Nr. Q4fl995, legeU. auf Grund 4er 
veriässüngsrechtliehen Vorgäben uiid des Geltungs?-
Ijereiciies-nur; :;ferfie 'SÄg^gfen|iell.eh: IdeK "Äfofallwirt- -
?seha% die;h^ 

e 
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Ausgehend von der Novelle zur Bundesverfassung, 
BGBl, Nr. 685/1988, wonach der Bundesgesetzgeber 
die Kompetenz zur Regelung hinsichtlich aller gefähr
lichen Abfälle und eine Bedarfsgesetzgebungskompe
tenz für alle nicht gefahrhchen Abfälle hat, verbleibt 
dem jeweiligen Landesgesetzgeber nur jener Rege
lungsbereich, der nicht von bundesrechtlichen Nor
men erfaßt ist. 

Im Steiermärkischen Abfallwirtschaftsgesetz ist in 
Paragraph 16 Absatz 5 die Verpflichtung zur Ein
hebung kostendeckender Müllgebühren verankert. 
Dabei leitet sich die Höhe der Müllgebühren wesent
lich von den jeweils erbrachten Entsorgungsdienst
leistungen und dem Standard der jeweiligen abfall
wirtschaftlichen Maßnahmen (wie Standard der ge
trennten Biomüll- und Altstoffsammlung, Maßnahmen 
und Aktivitäten zur Abfallvermeidung und -Verwer
tung und dergleichen) ab. 

In der Steiermark Wurde bereits sehr frühzeitig die 
Intention verfolgt, für privatwirtschaftlich bewältig
bare Dienstleistungen weitgehend auch Unterneh
mungen der Privatwirtschaft heranzuziehen, um 
marktwirtschaftliche Mechanismen zu nützen. 

Im Steiermärkischen Abfallwirtschaftsgesetz gilt das 
Prinzip der Regionalität. Dies bedeutet, daß jede 
Region einen eigenen Abfallwirtschaftsverband zu 
gründen hat und für die Verwertung und Entsorgung 
des Hausmülls Sorge zu tragen hat. 

In der Steiermark sind dies 17 Abfallwirtschafts
verbände, die weitgehend mit den Grenzen der 
Bezirke ident sind. 

Auf Grund übereinstimmender Beschlüsse zweier 
oder mehrerer Verbandsversammlungen können sich 
auch Regionen zur gemeinsamen Besorgung der Auf
gaben zu einem gemeinsamen Verband zusammen
schließen. Dies bedarf jedoch gemäß Paragraph 17 
StAWG der Zustimmung der Landesregierung. 

Die von Ihnen, sehr geehrter Herr Abgeordneter, 
angesprochenen Kartellentwicklungen können nicht 
durch landesrechtliche Abfallbestimmungen reguliert 
werden, sondern sind Gegenstand des Wirtschafts
strafrechtes (Kartellgesetz), wofür der Bundesgesetz
geber zuständig ist. 

Präsident: Danke sehr. Der Herr Abgeordnete Porta 
stellt eine Zusatzfrage. Ich bitte darum. 

Abg. Porta: Sehr geehrter Herr Landesrat, wie 
erklären Sie sich diesen untragbaren Zustand, daß bei 
den Verträgen zwischen dem Abfallwirtschaftsver
band, den Deponiebetreibern oder den Müllentsor-
gungsunternelrmen sehr wohl für die Entsorgungs
unternehmen oder den Deponiebetreibern bei nicht 
kostendeckender Erfüllung eine Ausstiegsmöglichkeit 
gegeben ist, aber bei den Abfallwirtschaftsverbänden 
bei sinkenden Deponiepreisen, wenn die Deponie
preise nachweislich um 50 Prozent sinken, keine 
Nachverhandlung oder kein rechtlicher Anspruch auf 
eine Nachverhandlung gegeben ist? Es ist sehr wohl 
bekannt, daß die Steiermärkische Landesregierung 
und das Land diese Verträge prüft. Ich finde es daher 
eigenartig, daß seitens des Landes keine Einwände 
bestehen. 

Präsident: Ich bitte, Herr Landesrat. 

Landesrat Pöltl: Wir sind natürlich bei dieser Ent
scheidung ebenfalls nach dem Vergabegesetz dort 
normiert und auch dieser vergaberechtlichen gesetz
lichen Voraussetzung unterworfen. Wenn es dort 
Ungereimtheiten gibt, so ist selbstverständlich nach 
dem Vergabegesetz rechtlich einzugreifen. Aber dies 
muß ganz konkret auf Grund der Fakten rechtlich 
abgewickelt werden. (10.40 Uhr.) 

Präsident: Danke. Weitere Zusatzfragen werden 
nicht gestellt. 

Wir kommen somit zur Anfrage Nr. 270 des Herrn 
Abgeordneten Dr. Wabl an Herrn Landesrat Pöltl, 
betreffend Schweinemaststall in Hatzendorf. Ich bitte 
um die Anfrage, Herr Abgeordneter. 

Abg. Dr. Wabl (10.40 Uhr): Herr Landesrat, ich hätte 
an Sie folgende Frage. Wie können Sie rechtfertigen, 
daß der geplante Schweinemaststall in Hatzendorf, 
das ist in meiner unmittelbaren Nähe, würde davon 
aber nichts mehr merken, mitten im Ortsgebiet auf 
dem Gebiet der landwirtschaftlichen Fachschule er
richtet werden soll? Ich bitte um Ihre Beantwortung. 

Präsident: Bitte, Herr Landesrat. 

Landesrat Pöltl: Meine Damen und Herren! 
Die Anfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Wabl 

möchte ich wie folgt beantworten: 
Im Areal der Land- und forstwirtschaftlichen Fach

schule Hatzendorf wird kein Schweinemaststall er
richtet. Es soll der bestehende Versuchsstall für 
Schweinehaltungsformen umgebaut beziehungsweise 
für neue Versuchsfragestellungen erweitert werden. 
Dabei soll ein Zubau im rechten Winkel zum be
stehenden Stall Richtung Bahngelände mit einer ver
bauten Fläche von 584 Quadratmeter sowie ein teil
weiser Umbau im bestehenden Schweinestall unter 
Nutzung der bestehenden Futterzentrale entstehen. 

Der Einbau von einem Beobachtungs- und Praxis
raum für Unterrichts- und Ausbildungstätigkeit ist 
vorgesehen. 

Auf die Frage, warum Zusammenarbeit auch mit 
anderen Institutionen passiert, ist vor allem begründet, 
daß die Ergebnisse des Versuchsstalles zukünftig von 
drei Institutionen genützt werden: von der Veterinär
medizinischen Universität Wien für Forschung und 
Lehre im Hinblick auf Verbesserung von Aufstallungs-
formen und Vermeidung von Tierkrankheiten; von der 
Styriabrid als der größten Organisation für schweine
haltende Betriebe in der Steiermark in der Beratung 
in der wirtschaftlichen Führung der bäuerlichen Be
triebe. Empfehlungen für AufstaUuhgsformen können 
auch über die Beratung der Landeskammer für Land-
und Forstwirtschaft an Bauern weitergegeben werden; 
von der Land- und forstwirtschaftlichen Fachschule 
Hatzendorf und in Exkursions- oder Seminarformen 
auch von anderen landwirtschatlichen Schulen im 
Rahmen einer modernen Ausbildung von Schülern. 

In bezug auf die Belästigung von Anrainern möchte 
ich feststellen: 

Fast jede Form der Wirtschaft hat Einfluß auf 
Nachbarn und Anrainer. Sie können aber sicher sein, 
daß der Betrieb der Schule Hatzendorf alle notwen-
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digen Schutzmaßnahmen ergreift, wie das Gesetz sie 
vorsieht, und nichts „illegal " g emach t wi rd .Dadurch 
sind auch in einem hohen Ausmaß die Forderungen 
der Anrainer gewahrt. Es soll kein Nachbar unnötig 
belästigt werden. Die Gemeinde Hätzendorf hat' im 
Zuge des Bauverfahrens eine umwelthygienische 
Beurteilung des Projektes erstellen lassen. Die um-
welthygieriische Beurteilung stellt richtlinienkonform 
Schutzabstände gegenüber den benachbarten Arealen 
der Widmungskategorien „Wohnen allgemein" und 
„Wohnen" fest. Das Bauvorhaben wurde am 17. Sep
tember des heurigen Jahres bauverhandelt . Die Zu
stellung: des Bescheides wird in den nächsten Tagen 
erfolgen. 

Die Frage, warum bemüht sich die Land- und forst
wirtschaftliche Schule um dieses Projekt? Die meisten 
Betriebe i m Einzugsgebiet der Schule Hätzendorf 
beschäftigen sich mit Tierhaltung und in den letzten 
Jahren ganz besonders immer mehr mit . Schweine
haltung. Daher muß auch für eine entsprechende 
moderne Ausbildung junger Menschen gesorgt 
werden. Dieses Ziel - eine möglichst moderne und 
praxisgerechte Ausbildung - wollen wir unter ande
rem durch die Modernisierung des Schweinestalles 
erreichen und damit neben vielen anderen Dingen, 
zum Beispiel neuer EDV-Raum, Kleinschlachtanlage, 
Seminarraumgestaltung, die Attraktivität des Schul
standortes Hätzendorf erhalten. 

Präsident: Danke! Zu einer Zusatzfrage erteile ich 
dem Herrn Abgeordneten Schleich das Wort. 

Abg. Schleich: Sehr geehrter Herr Landesrat! 

Zu diesem Bauvorhaben Zubau des Schweinestalles 
an der Landwirtschaftlichen Schule in Hätzendorf; 
stelle ich an Sie folgende Frage: 

-Warum verlegt man diesen Zubau nicht außerhalb? 
Aus raumordnerischen Gründen ist er im Zentrum 
wirklich sehr, sehr gefährlich dort für die Fremden
verkehrsbetriebe. Hätzendorf ist ja einer der führen
den Orte im Fremdenverkehr in der Gastronomie, und 
die Leute sind dort sehr besorgt. Und gerade, wie Sie 
vorher ja schon erwähnt haben, daß er wichtig ist für 
den Erhalt dieser Landesberufsschule für Land- und 
Forstwirtschaft, warum verlegt man diesen Schweine-

, stall nicht außerhalb des Ortes und geht diesen Pro
blemen, die hier ja wirklich vor uns s tehen und auch 
stattfinden werden, nicht aus dem Weg? 

Präsident: Bitte, Herr Landesrat! 

Landesrat Pöltl: Ich möchte nur festellteh, daß also 
ein ganz ein entscheidender Ansatz in der Ausbildung 
von jungen Bauern der direkte Praxisbezug ist. Mit 
dem Zubau wird also nicht nur die Schweinezucht, 
sondern vor allem auch der ganze Bereich der 
Verarbeitung, der Akzeptanz inkludiert beobachtet. 
Und es muß Vor allem bei der Errichtung dieser 
Baumaßnahme möglich sein, kompatibel auch die 
Interessen in dem Wohngebiet zu erreichen. Da gibt 
es sehr, sehr viele technische Möglichkeiten. Es gibt 
nur eine zweite Möglichkeit, das nicht zu errichten 
und dieser1 AusbildungsstandQrt rnittelffistig in Frage 
zu stellen, Da$ ist eigentlich das Faktum, das Uns 

derzeit begegnet . Wir haben e inen Versuchsstall zur 
weiteren Information in der Steiermark auf ä r und von 
solchen Protesten in einer näheren Region nicht er
reicht. Er ist derzeit in Niederösterreich in Betrieb. 
Natürlich auch was die Informationen betrifft mit 
e inem Hindernis für den Zugang für solche Fach
informationen. (10.47 Uhr.) 

Präsident: Danke, eine weitere Zusatzfrage liegt 
nicht vor. 

Bei den Anfragen Nr. 287 der Frau Abgeordneten 
Beut! und Nr. 283 des Herrn Abgeordneten Schleich 
an den Herrn Landesrat Ing. Ressel, betreffend Aus
bau der B 68, sind im wesentlichen gleichlautende 
Fragen enthalten, weshalb die gemeinsame Beant
wortung' erfolgen kann. Ich ersuche nun zuerst die 
Frau Abgeordnete Beutl, ihre Anfrage zu verlesen. 

Abg. Beutl (10.47 Uhr): Sehr geehrter Herr Landesr 
rat! 

Für eine rasche Anbindung von Feldbach-West 
Richtung Gleisdorf, Autobahn, vor allem für das Teil
stück bis Stüdenzen, ist der Ausbau dieses Teilstückes 
dringend erforderlich. 

Ich stelle daher ah Sie, sehr geehrter Herr Landesr 
rat, folgende Anfrage: 

Wann ist mit dem tatsächlichen Ausbau beziehungs
weise Baubeginn dieses Teilstückes der B 68 als 
Zubringer zur Autobahn Gleisdörf von Feldbach-West 
a u s zu r echnen? 

Präsident: Danke! Nun ersuche ich den Herrn Abge
ordneten Schleich, seine Anfrage zu verlesen. 

Abg. Schleich (10.48 Uhr): Sehr geehrter Herr 
Landesrat! 

D ieB 68, Feldbacher Straße, hat in ihrer Zubringer-
funktiön zur A 2 .Südautobahn mit Anschluß in Gleis
dörf eine große infrastrukturelle Bedeutung und 
stellt für die Region und die Arbeitsplätze in der 
Region einen wichtigen Anschluß an die zentralen 
Wirtschaftsräume in der Steiermark und Nieder
österreich sowie Wien dar. Bis auf den Bereich 
Studenzen-Feldbach würde sie dem Verkehrs
geschehen entsprechend ausgebaut. Zahlreiche Um
fahrungen sind in ihrem Verlauf bereits realisiert. 

Ich stelle daher an Sie, sehr geehrter Herr Landes
rat, nachstehende Frage: . . ' . . . 

Wie weit sind die Arbeiten für den Ausbau der B 68 
im Abschnitt Studenzen-Feldbach gediehen? 

Präsident: Ich bitte: um die gemeinsame Beant
wortung, Herr Landesrat! 

Landesrat Ing. Ressel: Herr Präsident! Sehr geehrte 
Frau Abgeordnete! Sehr geehrter Herr Abgeordneter! 

Die B 68 hat auf Grund ihrer Zubringerfunktion 
zur Ä 2 mit Anschluß,in Gleisdorf e ine große Ver-
kehrsbedeutung für den Feldbacher und Fehringer 
Raum und das gesainte Raabtal. Bis auf den Bereich 
Studenzen-Feldbach ist die B 68 entsprechend ausge
baut. Der AbsChjütt , S tudenzen^Fe id^^ n sieht nach 
den vorliegenden Detailplanungen reine Neutrassie-
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rung im Bereich Fladnitz/Paurach/GniebingAVeißen-
bach als Umfahrung dieser Orte vor. Das Projekt 
wurde auf Grund der hohen Gesamtbaukosten - zirka 
325 Millionen - in drei verkehrswirksame Abschnitte 
unterteilt. Prioritär sehen Fachleute dabei die Quer-
spange Gnas. Für diesen Bauabschnitt liegt auch 
eine Projektgenehmigung des Detailprojektes vom 
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen
heiten vor. Die übrigen Bauabschnitte Studenzen-
Unterstorcha und Unterstorcha-Paldau wurden als 
Detailprpjekte dem Bundesministerium für wirtschaft
liche Angelegenheiten zur Zustimmung beziehungs
weise Genehmigung vorgelegt. Diese steht jedoch 
noch aus, wir werden sie aber selbstverständlich auch 
weiterhin entsprechend einfordern. 

In der Bauprogrammvorschau für Bundesstraßen ist 
der Bauabschnitt Querspange Gnas mit voraussicht
lichen Baukosten von 150 Millionen Schilling mit 
Baubeginn für das Jahr 2001 vorgesehen. Dement
sprechend sind alle notwendigen Gutachten beauf
tragt und sollen noch im Jänner 2000 vorliegen, so 
daß dann das Bürgerbeteiligungsverfähren und alle 
weiteren notwendigen Verfahren, wie Grundablösen 
und Wasserrecht, eingeleitet werden können. 

Zusammenfassend kann man also festhalten, daß 
wir im Verkehrsressort derzeit zuversichtlich sind, den 
geplanten Baubeginn 2001 einhalten zu können. 
(10.51 Uhr.) 

Präsident: Danke, Herr Landesrat! Eine Zusatzfrage 
wird nicht gestellt. 

Wir kommen somit zur Anfrage Nr. 275 der Frau 
Abgeordneten Dietrich an Herrn Landesrat Ing. Res-
sel, betreffend Reduzierung des Strompreises. 

Abg. Dietrich (10.51 Uhr): Herr Landesrat! 
Auf Antrag der FPÖ wurde in der Landtagssitzung 

am 15. Juni 1999 folgender Beschluß gefaßt: 
„Die Steiermärkische Landesregierung wird aufge

fordert: erstens sich mit allen zur Verfügung stehen
den Mitteln für die in Aussicht gestellte Reduzierung 
des Strompreises a) bei Haushaltsstrom bis zu 30 Pro
zent, b) für Klein- und Mittelbetriebe in maximalem 
Ausmaß und c) für landwirtschaftliche Betriebe in 
maximalem Ausmaß einzusetzen." 

Daher steile ich an Sie, sehr geehrter Herr Landes
rat, folgende Anfrage: 

Welche Maßnahmen haben Sie zur Umsetzung des 
obig angeführten Landtagsbeschlusses gesetzt, um 
für die Bürger eine rasche Entlastung im Gebühren
bereich gewährleisten zu können? 

Präsident: Ich bitte um die Beantwortung, Herr 
Landesrat. ' 

Landesrat Ing. Ressel: Sehr geehrte Frau Abge
ordnete! 

Die Steiermärkische Landesregierung hat mich mit 
Beschluß vom 12. Juli 1999 ermächtigt, in einer außer
ordentlichen Hauptversammlung der Energie Steier
mark Holding AG. eine Erklärung abzugeben bezie
hungsweise das Stimmrecht im Sinne der Erklärung 
auszuüben; In dieser Erklärung ist festgehalten, daß 

das Land Steiermark davon ausgeht, daß ein ent
sprechendes finanzielles Potential zur Finanzierung 
einer gegebenenfalls stufenweisen Strompreissen
kung bis zu 30 Prozent dargestellt wird. Ziel dabei 
sollte eine möglichst gute und langfristige Kunden
bindung sein. Auf Basis dieses Regierungsbeschlusses 
und der damit verbundenen Ermächtigung habe ich 
mit dem französischen Aktionärsvertreter in der 
EST AG, Herrn Generaldirektor Robert Diethrich, eine 
Vereinbarung abgeschlossen. Diese besagt, daß die 
STEWEAG die Strompreise sowohl für Haushalte, 
Gewerbe und Landwirte stufenweise um mindestens 
12 Prozent innerhalb von drei Jahren senken wird. 

Präsident: Danke sehr. Zusatzfrage? Bitte, Frau 
Abgeordnete Dietrich. 

i . , 

Abg. Dietrich: Herr Landesrat, Strompreissenkung 
für alle ist das Schlagwort schlechthin. Wie stehen Sie 
zur Forderung einer massiven Erhöhung der Ein
speistarife für Grünen Strom? Sehen Sie einen Wider
spruch zur Strompreissenkung? 

Landesrat Ing. Ressel: Die Gespräche zwischen 
den Vertretern der Kleinkraftwerke und dem zustän
digen Ressort, das ist in dem Fall das Landwirt-
schaftsr.essort, sind geführt worden. Als Eigentümer-
Vertreter der STEWEAG habe ich die Meinung ver
treten, daß für derartige Stromlieferungen zwar ein 
erhöhter Preis, aber nur mit einem relativ geringen 
Aufschlag von dem Unternehmen geleistet werden 
kann. (10.55 Uhr.) 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage wird nicht 
gestellt. 

Wir kommen somit zur Anfrage Nr. 276 des Herrn 
Abgeordneten List an Herrn Landesrat, Ing. Ressel, 
betreffend den zweigleisigen Ausbau der Südbahn. 
Ich bitte um die Anfrage, Herr Abgeordneter. 

Abg. List (10.55' Uhr): Geschätzter Herr Landesrat 
Ing. Ressel! 

Die Marktgemeinden Feldkirchen und Seiersberg 
sowie der Grazer Bezirk Puntigam sind durch die 
Einzugsstraßen nach Graz, die Autobahnen und durch 
den Flughafen nachweislich die am stärksten umwelt
belasteten Gemeinden der Steiermark. Derzeit plant 
die HL-AG den zweigleisigen Ausbau der Südbahn 
sowie parallel dazu den zweigleisigen Bau der 
Koralmbahn. Da eine weitere Belastung der Bevölke
rung in diesem Bereich nicht zumutbar ist, stelle ich 
daher an Sie, sehr geehrter Herr Landesrat, folgende 
Anfrage; Welche Maßnahmen seitens des Verkehrs
ressorts werden Sie setzen, damit es durch den Ausbau 
der- Südbahn und durch die projektierte Trassen
führung der Koralmbahn zu keiner weiteren Belastung 
beziehungsweise zu einer Entlastung der Bevölke
rung im Raum Puntigam, Seiersberg und Feldkirchen 
kommt? 

Präsident: Bitte um die Beantwortung, Herr Landes
rat Ing. Ressel. 
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LändeSfat Ing. Kessel: Sehr ge^hrtercHerr Abge
ordneter! 

Der Schienenäüsbau wird im Streckenäbschiütt 
Gfaz-Haüpibabhhof bis Werndorf von der HL-AG 
geplant und ausgeführt. Die HL-AG ist dernnaeh 
auch de jure für die Errichtung von Lärmschutzmaß
nahmen, „ Schienenverkehrslärm-Irnmissionssehutz-
verordnung", zuständig. Seitens des Landes Steier
mark besteht die primäre Aufgabe darin, begleitend 
zu den Planungsmaßnahmen der HL-AG die Inter
essen der betroffenen Bevölkerung zu wahren. Im 
Zuge des Ausbaues der Südbahn und der Koralmbahn 
wird der Streckenabschnitt Graz-Hauptbähnhof bis 
Feldkirchen viergleisig, die weitere Strecke je zwei
gleisig ausgebaut. In der von der ÖBB durchge
führten Simulationsstudie wird von einer maximalen 
Streckenbelegung von 424 Zügen in 24 Stunden 
ausgegangen. Obwohl diese Streckenauslastung erst 
bei voller Verkehrswirksamkeit der gesamten Koralm
bahn von Graz-Klagenfurt gegeben sein wird, wird 
sie schon jetzt für die Bemessung der Lärmschutzmaß
nahmen herangezogen. Zum Schutz der Anrainer 
werden bähnseitig umfangreiche Lärmschutzmaß
nahmen ausgeführt. Diese Maßnahmen folgen der 
„ Schienenverkehrslärm-Immissionsverordnung", die 
besagt, daß selbst bei maximaler Belegung die Ein
haltung der gesetzlich vorgesehenen Immissions
grenzen von 55 Dezibel in der Nacht gewährleistet ist, 
das heißt, bei Tag stellt dieser Wert eine Unter-
sehreitung des gesetzlich zugelassenen Tageswertes 
von 65 Dezibel um 10 Dezibel dar. Im Bereich der 
Wohnbebauung werden Lärmschutzwände beiderseits 
der Bahntrasse errichtet. Zur besseren Abschirm-
wirkung wird zusätzlich zwischen den mittleren 
Gleisen eine Lärmschutzwand errichtet. Zur Ver
meidung von unerwünschten Reflexionen werden die 
Lärmschutzwände mit einer hochabsorbierenden 
Oberfläche ausgeführt. Um diese Baumaßnahmen 
auch optisch verträglich zu gestalten, werden sie ent
sprechend gestaltet und bepflanzt. Die geplanten 
Maßnahmen stellen gegenüber dem Ist-Zustand 
sogar eine Reduktion bis zu 10 Dezibel dar, was im 
subjektiven Lärmempfinden einer Halbierung der 
Lärmbelastung gleichkommt. 

Präsident: Danke sehr. Ich bitte um die Züsatzfrage, 
Herr Abgeordneter List.. 

Abg. List: Herzlichen Dank, Herr Landesrat, für die 
Beantwortung meiner Anfrage. Sie, Herr Landesrat, 
haben auch erklärt, daß es hier zu einer Verkehrs
frequenzsteigerung bis zum Fünffachen kommen 
kann, Und für den Lärmschutz die verschiedensten 
Maßnahmen vorgesehen sind. Aber die Bevölkerung 
in diesem Kaum befürchtet allerdings unyörherseh-

, bare Gesundheitsschäden durch die auftretenden 
Ers/^ttertmgen., Ä 
HL-AG wird ein medizmisch-techMsehes Gutachten 
abgelehnt, da dies gesetzlich nicht/vorgeschrieben ist. 
Meine Zusatzfrage ah Sier;sehr geehrter Herr Landes-
rat, lautet daher: Kann seitens des Verkehrsressorts ein 
solches Gutachten: erstellt oder die Erstelhing von der 

"KI^AIG'gefördert.werdeh?y v r " ",>"•'•'": 

LäHdfesrat Ing. ÄesSfel: Sehr geehrter Herr Abge
ordneter! 

Wir können das gerne fordern, nur, die HL-AG ist 
nicht verpflichtet, dieser Forderung nachzukommen, 
Nachdern dies für mich eine neue Förderung ist, die 
bisher noch nicht an uns herangetragen wurde, wer
den wir das einmal besprechen. 

Präsident: Danke. Herr Abgeordneter Purr wünscht 
eine Zusatzfrage. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Purr: Herr Landesrat; die Trassenfestlegung 
für die Koralmbahn wird in den nächsten Monaten 
erfolgen. Meine Frage an Sie, sehr geehrter Herr 
Landesrat, lautet: Wie werden Sie auf Grund Ihrer 
Kompetenz Einfluß nehmen auf die Trassenführung? 

Landesrat Ing. Ressel: Sehr geehrter Herr Abge
ordneter! 

Ich verlasse mich hier ganz auf die Frau Landes
hauptmann, die das sicher in einem Verkehrsgipfel 
festlegen wird. (11.00 Uhr.) 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage wird nicht 
gewünscht. 

Wir kommen somit zur Anfrage Nr. 288 des Herrn 
Abgeordneten Rieser an Herrn Landesrat Ing. Ressel, 
betreffend Miutärflughafen Zeltweg. Ich bitte um die 
Anfrage, Herr Abgeordneter. 

Abg. Rieser (11.00 Uhr): Sehr geehrter Herr Landes
rat, Hohes Haus! 

Aus den Medien war zu entnehmen, daß Sie einen 
Luftfahrtgipfel zur Klärung der Sinnhaftigkeit einer 
Öffnung des Militärflughafens Zeltweg einberufen 
haben: Als ein Ergebnis dieses Gipfels sollen Sie eine 
Studie in Auftrag gegeben haben, die die Wirtschaft
lichkeit einer Flughafenöffnung auch für private 
Zwecke untersuchen soll. Ich stelle daher an Sie, sehr 
geehrter Herr Landesrat, folgende Anfrage: An wen, 
mit welcher Zielsetzung und mit welchen Kosten 
haben Sie eine Studie über die Sinnhaftigkeit der 
Öffnung des Militärflughafens Zeltweg für private 
Zwecke in Auftrag gegeben? 

Präsident: Ich bitte um die Beantwortung, Herr 
Landesrat Ing. Ressel. 

Landesrat Ing. Ressel: Sehr geehrter Herr Abge
ordneter! 

Das Ziel der in der Anfrage angeführten Gesprächs
runde war es, endlicheinmal alle betroffenen Steilen, 
vom yerteidigungsministerium bis zur Austro Cöntrol, 
an einen Tisch zu bekoirfihen. Nachdem zwar seif 
Jahrzehnten immer wiederüie Forderung r^ehteinef 
Öffnung des Flughafens Zeltweg erhoben wird, ein 
solcher runder Tisch, aber meinen Itiförhiatiohen zu
folge rüe zuStändegekommeri:is^ meines 
Erachtens durchaus an der Zett, eine derartige Jiunde; 
durehzjiiiühi^n,, ;Bej Jffisern Gespräch, farmten sich,'V. 
- ^eTtfäÜs erstrnalsf^ 

, ;an^d^ 
keit und: M^^Ö^ttÄt ' dSfc ölfcung: des Zgltwöpr \ ^^^0^Sm^^^s!pälä^M^ dte^eähtsvßrtüögH; 
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Flughafens mitzuarbeiten. Zielsetzung der Studie ist 
die Festlegung der notwendigen technischen Ein
richtungen, der Erarbeitung des Investitionskonzeptes 
und natürlich der notwendigen Maßnahmen für die 
Flugsicherheit, aber auch anfälliger Belastungen der 
Bevölkerung sowie der wirtschaftlichen Machbarkeit. 
Derzeit wird - wie in solchen Fällen üblich - gerade 
das Pflichtenheft für die Vergabe der Studie erarbeitet, 
welche danach ausgeschrieben wird. Erst nach Ein
langen der entsprechenden Anbote wird es dann 
möglich sein, über die Kosten Auskunft zu geben be
ziehungsweise über die Vergabe der Studie zu ent
scheiden-

Präsident: Danke sehr! Eine Zusatzfrage ,wird von 
der Frau Abgeordneten Mag. Zitz gestellt. Ich erteile 
ihr das Wort. 

Abg. Mag. Zitz: Herr Landesrat! 
Sehen Sie die Öffnung des Flughafens für private 

Zwecke als eine Möglichkeit zu verhindern, daß Zelt
weg zu einem potentiellen NATO-Flughafen wird? 

Präsident: Bitte um die Beantwortung. 

Landesrat Ing. Ressel: Sehr geehrte Frau Abge
ordnete! 

Die Gespräche und die Bemühungen gehen dahin, 
Zeltweg für den zivilen Luftverkehr zu erschließen. 
Eine Verwendung als NATO-Flughafen kommt ja auf 
Grund der Nichtzugehörigkeit zur NATO ohnedies 
nicht in Frage. 

Präsident: Die nächste Zusatzfrage stellt die Frau 
Abgeordnete Keshrniri, der ich das Wort erteile. 

Abg. Keshmiri: Da es seit einiger Zeit in diesem 
Hohen Haus einige Anträge gegeben hat in bezug auf 
die Öffnung des Flughafens Zeltweg, möchte ich an 
Sie, Herr Landesrat Ressel, die Frage stellen, ob diese 
Studie in Zusammenarbeit oder mit oder in Ge
sprächen mit dem Verteidigungsministerium - ganz 
konkret mit Minister Fasslabend - akkordiert wurde 
und ob er sich bereiterklärt hat, wenn die Studie 
positiv ausgeht, endlich die Öffnung des Flughafens 
Zeltweg zu veranlassen. 

Präsident: Ich bitte, Herr Landesrat! 

Landesrat Ing. Ressel: Sehr geehrte Frau Abge
ordnete! 

Die Gesprächsteilnehmer und damit auch das 
Verteidigungsministerium sind eingebunden. Nur, ich 
kann ja nicht den Ausgang eines Vorhabens ver
künden, bevor das Vorhaben selbst nicht durchgeführt 
wird. Die Zielsetzung habe ich verlesen. (11.04 Uhr.) 

Präsident: Danke! Es hegt keine weitere Zusatz
frage vor. 

Wir kommen zur Anfrage Nr. 277 des Herrn Ab
geordneten Schinnerl an den Herrn Landesrat Ing. 
Ressel, betreffend den Kreisverkehr Kreuzungsbereich 
der B 72 - Stubenbergklamm, Oberfeistritz. Ich bitte, 
Herr Abgeordneter. 

Abg. Schinnerl (11.04 Uhr): Sehr geehrter Herr 
Landesrat! Meine Frage lautet: 

Seit dem Jahre 1978 hat es auf der B 72 im 
Kreuzungsbereich Richtung Oberfeistritz-Stuben-
bergklamm sechs Verkehrstote gegeben. Im Zeitraum 
von 1994 bis 1999 gab es 17 schwere Verkehrsunfälle, 
wovon zehn als Personenschäden und sieben als Sach
schäden erhoben wurden. 

Da das Unfallrisiko sowohl für die VerkehrstelU 
nehmer als auch für die Bevölkerung in diesem Be
reich enorm hoch ist, stelle ich an Sie, sehr geehrter 
Herr Landesrat, folgende Anfrage: 

Wann wird der von der Bevölkerung seit l angem 
geforderte Kreisverkehr zum Schutz der Bevölkerung 
und der Verkehrsteilnehmer für den Kreuzungs-
bereich B 72 - Stubenbergklamm, Oberfeistritz - er
richtet? 

Präsident: Ich bitte um die Beantwortung. 

Landesrat Ing. Ressel: Sehr geehrter Herr Abge
ordneter! 

Die gegenständliche Kreuzung zwischen der B 72 
und der L 409 wurde Mitte der achtziger Jahre durch 
Verkehrsinseln und eine Beleuchtung auf Grund der 
zuvor stattgefundenen Unfälle umgebaut. Seither hat 
die Schwere der Unfälle bedeutend abgenommen. Als 
Hauptursache der Unfälle an dieser Kreuzung wurden 
die zu hohe Geschwindigkeit der betroffenen Ver
kehrsteilnehmer und/oder der starke Linksabbiege-
verkehr vom Raum Birkfeld Richtung Stubenberg fest
gestellt. 

Laut Meinung von Fachleuten läßt sich dieses Pro
blem wegen der notwendigen Einbindung der von 
Weiz kommenden Kriechspur nicht durch einen 
Kreisverkehr lösen. Deshalb wird in der Straßen
verwaltung versucht, andere Verbesserungsmöglich
keiten für diese Kreuzung zu finden. 

Präsident: Ich bitte um die Zusatzfrage, Herr Kol
lege Schinnerl. 

Abg. Schinnerl: Ich danke für die Beantwortung. 
Herr Landesrat, wann wurden die letzten Anträge an 
Sie gestellt, hier einen Kreisverkehr zu errichten? 

Präsident: Herr Landesrat, bitte! 

Landesrat Ing, Ressel: Das ist von mir im Moment 
nicht beantwortbar. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage wird nicht ge
stellt. 

Wir kommen somit zur Anfrage Nr. 289 des Herrn 
Abgeordneten Tschernko an den Herrn Landesrat Ing. 
Ressel, betreffend den zweigleisigen Ausbau der 
Strecke Graz-Spielfeld. Ich bitte, Herr Abgeordneter. 

Abg. Tschernko (11.07 Uhr): Der Ausbau der 
Strecke Graz-Spielfeld ist für die Infrastruktur dieser 
Region von besonderer Bedeutung. Bereits in der 
Landtagssitzung am 23. September 1997 haben Sie 
angekündigt, daß im Rahmen des 11-Milliarden-
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infrastrükturpaketes des Bundes der erste Abschnitt 
des geplanten zweigleisigen Ausbaues der Strecke 
Graz-Spielfeld, die Strecke Graz-Werndorf, mit Ge
samtkosten von rund 2,5 Milliarden Schilling realisiert 
wird. Sie meinten damals richtig, daß damit eine 
leistungsfähige Bahnverbindung zu unserem süd
lichen Nachbarn Slowenien geschaffen und gleiche 
zeitig ein erster Teilabschnitt der für die Vollendung 
des Südbahnprojektes wichtigen Koralmbahn in An
griff genommen wird. 

Ich stelle daher an Sie, sehr geehrter Herr Landes
rat, die Anfrage: 

Welche konkreten Maßnahmen sind bisher für die 
Umsetzung des geplanten zweigleisigen Ausbaues der 
Strecke Graz-Spielfeld getroffen worden? 

Präsident: Ich bitte um die Beantwortung, Herr 
Landesrat! 

Landesrat Ing. Ressel: Danke! Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! 

Wie Sie sicher den Medien bereits entnommen 
haben, ist aus dem Projekt des zweigleisigen Aus
baues mittlerweile zwischen Graz und Feldkirchen bei 
Graz sogar ein viergleisiger Ausbau geworden. Ent
lang dieses Teilstückes sind jetzt auch elf Eisenbahn
unterführungen vorgesehen, welche sämtliche der
zeitigen Eisenbahnkreuzungen in diesem Abschnitt 
ersetzen und damit wesentlich zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit beitragen werden. Zudem ent
fallen damit auch für die Straßenverkehrsteilnehmer 
etwa im Zuge der Mitterstraße, um nur ein Beispiel zu 
nennen, die bisher üblichen Wartezeiten. Zusätzlich 
sind sowohl am Hauptbahnhof wie auch bei Don Bosco 
und in Puntigam Anfeindungen an den städtischen 
öffentlichen Verkehr geplant,, was zu einer wesent
lichen Verkehrsentlastung in Graz beitragen wird. 
Dieser Abschnitt ist bereits an die HL-AG planungs-

. übertragen und soll demnächst bauübertragen wer
den. Dies aber liegt - wie Sie sicher wissen - in der 
Ingerenz des Bundes. Bereits im nächsten Jahr soll 
nach Abwicklung des eisenbahnrechtlichen Verfah
rens mit dem Bau des Abschnittes Graz-Puntigam bis 
Werndorf und Kaisdorf-Süd begonnen werden. Der 
Umbau des Bahnhofes Kaisdorf selbst wurde ja bereits 
in Angriff genommen. 

Mit Fertigstellung dieser' Bauabschnitte ist dann 
einmal die Anbindung des Güterterrninals Werndorf in 
modernster Weise sichergestellt. Eines Projektes, das 
ebenfalls seit meiner Übernahme des Verkehrsressorts 
1996 wieder in Schwung gekommen ist. Ebenfalls im 
Jahr 1996, und zwar am 22. pktober, wurde der zwei
gleisige Ausbau zwischen Graz und Spielfeld den ÖBB 
planungsübertragen. Gemäß dem Vertrag zwischen 
Verkehrsministerium und ÖBB müßte: die Planung mit 
Jahresende vorgelegt werden. (11.11 Uhr.) 

Präsident: Danke sehr! Eine Zusatzfrage wird nicht ; 
gestellt. 

Meine Damen und Herren, nach der Geschäfts
ordnung, und zwar Paragraph 69 Absätz 7, darf die 
Fragestunde 60 Minuten nicht überschreiten. Können 
aber m dieser Zeit '-die vpihegenderi^Anfragen, nicht 
feeantwortet werden,; so kann der Landtag be- . 

schließen, daß dieTragestunde für weitere 60 Minuten 
verlängert wird. Die heutige Fragestunde hat um 
10.11 Uhr begonnen, und es ist jetzt schon 11.12 Uhr. 
Ich schlage daher vor, die heutige Fragestunde - wie 
in der Geschäftsordnung vorgesehen - zu verlängern. 
Wenn Sie meinem Vorschlag zustimmen, so ersuche 
ich Sie um ein Zeichen mit der Hand. Danke. Gegen
probe. .. • - ' 

Ich stelle die Einstimmigkeit fest. 
Ich komme zur Anfrage Nr. 278 des Herrn Abge

ordneten Dipl.-mg. Vesko an den Herrn Landesrat 
Ing, Ressel, betreffend Fusion Verbund ESTAG-EAG. 
Bitte, Herr Kollege! 

Abg. Präsident Dipl.-Ing. Vesko (11.12 Uhr): Sehr 
geehrter Herr Landesrat! 

Vor zwei Wochen wurde in den Medien der Kurz
schluß oder die Zusammenarbeit zwischen Verbund, 

. EST AG und der EAG bekanntgegeben. Ich darf Sie 
daher fragen,'welche Konsequenzen diese Maßnahme 
auf die „Goingpublic" Intentionen der ESTAG und die 
damit verbundenen Zahlungen an das Land Steier
mark hat. • • .' 

Präsident: Ich bitte um die Beantwortung, Herr 
Landesrat. 

Landesrat Ing. Ressel: Sehr geehrter Herr Präsident! 
Die Partner Verbund-Energie Oberösterreich-

ESTAG gehen davon aus, daß durch das geplante 
Projekt die Unternehmenswerte erhöht und beträcht
liche Synergieeffekte erzielt werden. Weiters gehen 
die zukünftigen Partner davon aus, daß durch die 
neue Struktur ein. Mehrwert geschaffen wird. Außer
dem ist festzuhalten, daß die rechtliche Verfügungs
macht der Aktionäre von Verbund, Energie Ober
österreich und ESTAG über ihre Anteile an diesen 
Gesellschaften durch die Umsetzung des Projektes 
nicht beeinträchtigt wird. 

Präsident: Ich bitte um die Zusatzfrage. 

Abg. Präsident DipL-Ing. Vesko: Herr Landesrat, 
kann man davon ausgehen, daß für die Intentionen des 
„Going public" vorerst keine Vorbereitungen ge
troffen werden und damit auch keine Möglichkeit 
besteht, aus dem Verkaufdeal Land Steiermark/ 
ESTAG Mittel lukriert werden können, die dem Land 
für andere Maßnahmen zur Verfügung stünden? 

Präsident: Ich bitte um die Beantwortung. 

. Landesrat Ing. Ressel: Sehr geehrter Herr Präsident! 
Ich darf diese zweifache Frage auch in zwei 

Bereichen beantworten. Zum einen ist es so, daß 
die Vorbereitungen für das „Going public" .soweit es 

- sich um finanzielle Maßnahmen, um Accounting-
maßnahmen, handelt, vorgenommen werden und wir 
in der Lage sind, in relativ kurzer Zeit, falls wir es un
richtig erachten, den Börsengang zu tätigen - das ist 
das eine, Zum änderen darf ich darauf hinweisen, daß 
allfällige Erlöse aus dem Äktienverkauf \entsprechend 
den Maastricht-Kriterien, wenn sie ausgegeben sind, 

file:///entsprechend
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zu einer erhöhten Verschuldung im Ausmaß der Aus
gaben fuhren, das heißt, daß sie in dem Fall eigentlich 
für weitere Vorhaben nicht zur Verfügung stehen, 
sondern richtigerweise für eine Schuldentilgung zu 
verwenden wären. 

Präsident: Danke. Zu einer weiteren Zusatzfrage 
erteile ich der Frau Abgeordneten Mag. Zitz das 
Wort. 

Abg. Mag. Zitz: Herr Landesrat, wenn man sich die 
aktuelle Energie- und Atomenergiediskussion an
schaut, möchte ich auf eine Plattform „Krsko" auf
merksam machen, von der auch Vertreter anwesend 
sind. Diese Vertreter haben einen Alternatiworschlag 
zu dem, was Sie jetzt gesagt haben, nämlich ein 
Vorschlag, Mittelakquisitionen aus dem Umgehen von 
der EdF und mit der kommenden Struktur teilweise zu 
investieren in die Herstellung von Alternativenergie-
anlagen sowohl in Slowenien als auch Know-how-
Bereitstellung von der Steiermark im Alternativ
energiebereich zu Slowenien. Wie sehen Sie das als 
Finanzreferent und als Zuständiger für die landes
eigenen Energieerzeuger? 

Präsident: Ich bitte um die Antwort. 

Landesrat Ing. Ressel: Sehr geehrte Frau Abge
ordnete! 

Wir können gerne in eine derartige Debatte ein
treten, aber als Zusatzfrage ist sie zur Beantwortung 
hier vom Podium aus zu umfangreich. (11.15 Uhr.) 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage wird nicht 
gestellt. 

Wir kommen somit zur Anfrage Nr. 271 der Frau 
Abgeordneten Mag. Zitz an Herrn Landesrat Ing. Res
sel, betreffend steirisches Baukartell. Ich bitte um die 
Anfrage, Frau Abgeordnete. 

Abg. Mag. Zitz (11.15 Uhr): Gegen acht große Bau
firmen hat die Staatsanwaltschaft Graz Anklage nach 
dem Kartellgesetz und wegen schweren gewerbs
mäßigen Betrugs eingebracht. Den Baufirmen werden 
in 18 Fällen illegale Preisabsprachen vorgeworfen, in 
weiteren zehn Fällen sollen Preise nicht reell, sondern 
höher kalkuliert worden sein gegenüber dem Land 
Steiermark. Ich stelle daher an Sie, sehr geehrter Herr 
Landesrat, folgende Anfrage: Welche Maßnahmen 
haben Sie auf Grund der jüngsten Entwicklungen im 
steirischen Baukartell ergriffen beziehungsweise 
welche werden Sie noch ergreifen? 

Präsident: Ich bitte um die Antwort. 

Landesrat Ing. Ressel: Sehr geehrte Frau Abge
ordnete! 

Sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen 
Bauunternehmen haben die Fachabteilungen des 
Landes der Staatsanwaltschaft alle benötigten Unter
lagen zur Verfügung gestellt. Des weiteren habe ich 
die Überprüfung der Vergabepraxis in meinem 
Ressortbereich in die Wege geleitet, um allfällige 
Verbesserungen durchführen zu können. Nochmals 

möchte ich hier darauf hinweisen, daß es bis dato 
keinerlei Hinweise auf Unkorrektheiten im Bereich 
des Landes gibt. So weiß in jedem Fall bei einer Aus
schreibung jeweils nur eine besonders vertrauens
würdige Person darüber Bescheid, wer die Anbots
unterlagen abgeholt hat. Derzeit werden Ausschrei
bungen, wie von mir ja bereits bekanntgegeben, gene
rell über das Internet bekanntgemacht. Damit ist 
jeder interessierte Bieter angesprochen. Des weiteren 
wurde nach Bekanntwerden der Vorwürfe von mir 
eine Arbeitsgruppe mit Fachleuten aus vergebenden 
Abteilungen des Landes sowie externen Beratern 
initiiert, deren Ziel es ist, allfällige Verbesserungs
vorschläge für Vergabeunterlagen sowie die Koordi
nation zwischen den Abteilungen zu erarbeiten. Des 
weiteren haben wir raschestmöglich ein Rechts
gutachten eines namhaften Verfassungsjuristen, Herrn 
Prof. Öhlinger, eingeholt, wie mit Auftragsvergaben 
umzugehen ist, wenn gegen Firmen Verdachts
momente vorliegen. Dieses Gutachten besagt bezüg
lich eines generellen Ausschlusses von Bietern, die im 
Verdacht von Preisabsprachen stehen, folgendes: Ich 
zitiere: „Eine generelle Auftragssperre ist nicht mög
lich. " Daraufhin hat die Kanzlei Held, Berdnik, Astner 
in unserem Auftrag eine freiwillige Erklärung formu
liert, welche anbietende Firmen seit dem entsprechen
den Regierungsbeschluß vom 3. Mai zu unterfertigen 
haben. Demnach verpflichten sich Firmen, im Fall 
nachgewiesener Preisabsprachen, eine zweijährige 
Auftragssperre zu akzeptieren. Darüber hinaus über
nehmen die Auftragnehmer mit dieser Erklärung auch 
die Haftung für ihre Subauftragnehmer. Erst dann 
habe ich am 10. Mai weitere anstehende Bauauf
träge zur Genehmigung in die Regierung eingebracht. 
Wo es einen auf Grund der vorliegenden Unterlagen 
nachweisbaren Schaden gab, ist von Abteilungen 
meines Ressorts der Rechtsweg beschritten und bereits 
am 4. März eine Schadenersatzklage eingebracht 
worden. Dieses Verfahren wurde vom Zivilgericht bis 
zur Beendigung des Strafverfahrens unterbrochen. In 
den anhängigen Strafverfahren hat der vom Land 
beauftragte Anwalt die Aktenlage geprüft und danach 
den Privatbeteiligtenanschluß des Landes erklärt, um 
allfällige Ansprüche zu wahren. Gleichermaßen ist 
auch die Finanzprokuratur hinsichtlich der Wahrung 
der Ansprüche des Bundes bei Bundesstraßenbau
vorhaben vorgegangen. Die Finanzprokuratur will die 
zivilrechtliche Geltendmachung allfälliger Schäden 
erst nach Abschluß der Strafverfahren einleiten. 

Präsident: Nunmehr wird eine Zusatzfrage von der 
Frau Abgeordneten Mag. Zitz gestellt. 

Abg. Mag. Zitz: Herr Landesrat, sind Sie oder 
andere politische Verantwortliche im Land Steiermark 
als Zeugen zum Verfahren von seiten der Staats
anwaltschaft oder von seifen der Verteidigung ge
laden? 

Präsident: Ich bitte um die Beantwortung, Herr 
Landesrat. 

Landesrat Ing. Ressel: Frau Abgeordnete, könnten 
Sie die Frage nochmals wiederholen? 
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Äbg; Mäg^nZitz: JSind, Sie. oder ^näere politisch 
Verantwortliche, konkret die Ländeshauptfrau,, weil 
das Vorgänge aus dem Jahr 1994 bis 1998 sind, als 
Zeugen zum Verfahren geladen? 

Präsident: Ich bitte, Herr Landesrat. 

Landesrat Ing. Ressel; Frau Abgeordnete, mir ist 
davon nichts bekannt. Angeblich wird hier „nur" ein 
Beamter befragt. Und das „nur" bitte unter An
führungszeichen, weil das soll keine Desavouierung 
sein. (11.19 Uhr.) 

Präsident: Danke sehr, Eine weitere Zusatzfrage 
wird nicht gesteht. 

Wir kommen somit zur Anfrage Nr. 284 der 
Frau Abgeordneten Gross an die Frau Landesrätin 
Dr. Rieder, betreffend Jugendbeschäftigung. Ich bitte 
um die Anfrage, Frau Abgeordnete Gross. 

Abg. Gross (11.19 Uhr): Sehr geehrte Frau Landes
rätin! 

Um der angespannten Situation im Bereich der 
Jugendbeschäftigung entgegenzuwirken, hat die 
Steiermärkische Landesregierung am 9. November 
1998 beschlossen, für die Jahre 1999 und 2000 für 
ein eigenes Jugendbeschäftigungsprogramm — „Job 
2000" - aus Landesmitteln zusätzlich insgesamt bis zu 
200 Millionen Schilling mit dem Ziel zur Verfügung zu 
stellen, zusätzliche Beschäftigungs- und Ausbildungs
plätze zur Integration von bis zu 2000 Jugendlichen 
bis 31. Dezember 2000 zu schaffen. Ich stelle daher an 
Sie, sehr geehrte Frau Landesrätin, folgende Anfrage: 
Welche Fortschritte konnten bisher erzielt werden 
beziehungsweise wie viele Beschäftigungs- und Aus
bildungsplätze konnten bislang geschaffen werden? 

Präsident: Bitte, Frau Landesrätin, um die Beant
wortung. 

Landesrätin Dr. Rieder: Hohes Haus! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Sehr geehrte Frau 
Abgeordnete! 

Deine Anfrage darf ich folgendermaßen beant
worten: 

Zur Beantwortung der Frage möchte ich eingangs 
kurz die Ausgangssituation, die dem Jugendbeschäf
tigungsprogramm „Job 2000" vorausgegangen ist, 
sowie auch die Zielsetzung dieser Initiative in 
Erinnerung rufen. Im Herbst des vergangenen Jahres 
waren rund 5500 Jugendliche in der Altersgruppe 
zwischen 15 und 25 Jahren beim Arbeitsmarktserviee 
als arbeitslos, vorgemerkt. Weitere 600 bis 700 Lehr-
steüensuchehde früherer Schujentlassungs|ährgahge 
konnten wegen der damals relativ eng gefaßten 
Vorgaben des Jugend-NÄP; pezifgxungsweise auch 
des Jugend-Ausbildüngs-Sicherungs-Gesetzes nicht 
berücksichtigt werden. Da somit insgesamt rund 
6300 junge Mensisheh UTririitfelbar -mit Arbeitslosigkeit 
konfrontiert waren, hat die Steiennärkische Landes-
regiertmg über Initiative, von, Landeshauptmann 
ste&^rtreter Dtrv Sc r^c^e r unÖ über nteinen Antrag 
arn 0v:Nov^ 
äo'ÖMilhonetf 

initiative „Job 2000" für die Jahre 1999 und 2000 
zur Verfügung zu stellen. Ziel war und ist die Schaf
fung von Beschäftigungs- und ÄüSbilduhgsplatzen 
zur Integration .von Jugendlichen unter besonderer 
Berücksichtigung von Beschäftigungs- und Ausbil
dungsmöglichkeiten für junge Frauen. 

Zur konkreten Entwicklung des Programms „Job 
2000" kann ich dir nun berichten, daß diese initiative 
großen Anklang gefunden hat und verschiedenste 
Projektträger binnen kurzer Zeit eine Vielzahl hervor
ragender Projekte eingereicht haben. Zahlenmäßig 
ausgedrückt bedeutet dies, daß seit dem tatsäch
lichen Start der Initiative im Jänner dieses Jahres bis 
jetzt insgesamt 38 Projekte zur Begutachtung einge
reicht wurden. Mit diesen 38 Projekten sind derzeit 
1828 Jugendbeschäftigungs- beziehungsweise Ausbil
dungsplätze beantragt. Von diesen ingesamt 38 einge-. 
reichten Projekten wurden bereits elf Projekte mit 
insgesamt 1122 Plätzen nach Begutachtung durch den 
Arbeitsförderungsbeirät von der Steiermärkischen 
Landesregierung beschlossen. 

Weitere 18 Projekte sind in der Bewilligungsphase, 
zehn davon werden schon in der morgigen Sitzung 
dem Arbeitsförderungsbeirät zur Begutachtung vor
gelegt werden. Vorausgesetzt, daß diese weiteren 
zehn Projekte positiv beurteilt Und von der Landes
regierung beschlossen werden, stehen im Rahmen 
von „Job 2000" ab Herbst dieses Jahres insgesamt 
1402 Plätze zur Verfügung. In den bereits länger 
bestehenden elf Projekten sind bis zum jetzigen Zeit
punkt 458 Teilnehmer in Ausbildung beziehungs
weise Beschäftigung. 77 junge Menschen konnten 
bereits aus den Projekten in den Arbeitsmarkt ver
mittelt werden. Zu erwähnen ist auch, daß mehrere 
Projekte ganz besonders oder sogar ausschließlich auf 
die Förderung von jungen Frauen ausgerichtet sind. 
Auch bei der regionalen Verteilung der Projekte in der 
Steiermark ist es gelungen, ein ausgewogenes Ver
hältnis zu erreichen. 

Somit darf ich nunmehr nach einem rund Drei
vierteljahr Laufzeit des Jugendbeschäftigungspro-
grammes „Job 2000" sowohl dessen Erfolg, aber auch 
dessen Zweckmäßigkeit feststellen. • •'', 

Präsident: Danke! Eine Zusatzfrage wird gestellt 
vom Herrn Abgeordneten Wiedner, 

Abg. Wiedner: Frau Landesrätin! 
Sie haben heute, jetzt gerade, von 38 Projekten ge

sprochen und von den Plätzen. Können Sie eine Aus
kunft darüber geben, um welche Projekte und welche 
Pröjektträger es sich dabei handelt? 

Präsident: Bitte, Frau Landesrätin! ; 

:Landj^ätin^DrwRte:de;K:Projektte •• 
die bereits im Sitzungsantrag angeführt waren. Ich 
möchte sie wiederholen: das ist zum Beispiel die 
Volkshilfe, das ist die Caritas, dasist aber zum Beispiel 
auch das ländliche Förtbildungsrnstitüt Steiermark. 
Und ich darf einen Brief des dortigen GschäftSführers 
zrtierenV in dejh et:, Mir' sfeÄeiJDt; „Ich äahke; Jrineri 
persönlijEh;§ehrhp2li 
SteiermSrllfe^ arn; 
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1. März 1999 dem Projekt Foundation im Rahmen 
des „Job-2000"-Programmes zugestimmt hat. Diese 
Maßnahme läuft derzeit äußerst zufriedenstellend, 
und sollten Sie Interesse an einem Kennenlernen der 
Teilnehmerinnen haben, lassen Sie uns das bitte 
wissen." 

Präsident: Danke! Frau Abgeordnete Mag. Zitz, ich 
ersuche Sie, Ihre Zusatzfrage zu stellen. 

Abg. Mag. Zitz: Frau Landesrätin! 
Noch eine Frage zum Arbeitsförderungsgesetz. Im 

Gesetz ist auch die Förderung von Einzelpersonen vor
gesehen. Ich rede jetzt nicht über die Pendlerbeihilfe, 
sondern über sozial benachteiligte Einzelpersonen. 
Gibt es dazu eine Richtlinie beziehungsweise schrift
liche Ausschüttungskriterien? 

Präsident: Frau Landesrätin, bitte um die Beant
wortung. 

Landesrätin Dr. Rieder: Frau Abgeordnete! 

Wenn Sie sich erinnern, haben wir ja den Arbeit -
nehmerhärteausgleichsfonds vor einiger Zeit einge
richtet, wo ich derzeit keine finanzielle Dotation habe. 
Aber ich bin mit dem Finanzreferenten im Gespräch, 
daß wir diese dortige Ansatzstelle wieder dotieren und 
die Möglichkeit haben, Einzelpersonen entsprechende 
finanzielle Zuschüsse zukommen zu lassen, wenn sie 
das brauchen. 

Präsident: Frau Abgeordnete Keshrniri, bitte stellen 
Sie Ihre Zusatzfrage. 

Abg. Keshrniri: Diese bis jetzt eingereichten 38 Pro
jekte möchte ich gerne zum Anlaß nehmen zu fragen, 
wieviel von den 200 Millionen Schilling tatsächlich 
dafür in Anspruch genommen werden müssen oder 
werden sollen. 

Präsident: Bitte, Frau Landesrätin. 

Landesrätin Rieder: Frau Abgeordnete! 

Ich bitte Sie zu verstehen, daß ich nicht die einzel
nen Zuschüsse finanzieller Art für die Projekte Ihnen 
von dieser Stelle aus sagen könnte, das wäre unmög
lich. (11.28 Uhr.) 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage liegt nicht vor. 

Wir kommen zur Anfrage Nr. 269 der Frau 
Abgeordneten Keshrniri an die Frau Landesrätin 
Dr. Rieder, betreffend Sozialplan. Ich bitte, die Frage 
zu stellen. 

Frau Abgeordnete Keshmiri, Ihre Anfrage ist jetzt an 
der Reihe. 

Abg. Keshmiri (11.28 Uhr): Am 2. Juni 1999 fand die 
letzte Sitzung der Projektgruppe „Sozialplan - Dienst
leistungen für Menschen mit Behinderung im Bundes
land Steiermark" statt. Es wurde vereinbart, daß die 
Ergebnisse dieser Arbeitstagung in den Sozialplan 
eingearbeitet werden, was jedoch bis heute offenbar 
nicht geschehen ist, zumal keine entsprechenden 

Informationen vorliegen. Während der Sozialplan 
inhaltlich die in ihn gesetzten Erwartungen durchaus 
erfüllt, muß jedoch ein völüges Fehlen der rechtlichen, 
zeitlichen und vor allem der finanziellen Rahmen
bedingungen festgestellt werden, die seine Erfüllung 
ermöglichen. 

Ich darf daher an Sie, sehr geehrte Frau Landesrätin, 
folgende Anfrage stellen: 

Bis zu welchem Zeitpunkt wird die Endfassung des 
Sozialplanes in der Weise vorliegen, daß seine sozial
politischen Zielsetzungen mit e inem Zeitplan für ihre 
Umsetzung, den entsprechenden rechtliehen Rahmen
bedingungen und einer ausreichenden finanziellen 
Ausstattung versehen sind? 

Präsident: Bitte, Frau Landesrätin! 

Landesrätin Dr. Rieder: Diese Frage möchte ich wie 
folgt beantworten: 

Wie Sie richtig gesagt haben, sind noch vor dem 
Sommer die Planungsarbeiten zu den beiden Modulen 
„Arbeit" und „Wohnen im Rahmen des Sozialplanes 
für Menschen mit Behinderungen im Bundesland 
Steiermark" abgeschlossen und der Projektgruppe 
präsentiert worden. Auf das Ergebnis dieses Einsatzes 
aller Mitwirkenden und Betroffenen können wir sehr 
stolz sein; vor allem deshalb, weil ein völlig neuer Weg 
der partizipativen Planung unter einer großen Teil
nehmeranzahl von rund 40 Personen beschritten 
wurde. Zur Umsetzung des großen Zieles des Sozial
planes, nämlich Menschen mit Behinderungen ein 
möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, ist 
es notwendig, dem Betroffenen ein maßgeschneidertes 
Dienstleistungspaket zur Verfügung zu stellen. Der 
Hilfebedarf des einzelnen soll künftig individuell 
zuerkannt werden. Über meinen Antrag wurde daher 
bereits am 31. Mai dieses Jahres von der Steier
märkischen Landesregierung die Vergabe zur Erarbei
tung eines umsetzungsreifen Verfahrens zur Fest
stellung und Zuerkennung von individuellem Hilfe
bedarf, des sogenannten „IHB-Systems", beschlossen. 
Weiters habe ich, ebenfalls noch vor der Sommer
pause, den Start von sechs Pilotprojekten - j e drei zum 
Modul „Arbeit" und je drei zum Modul „Wohnen" - i m 
Rahmen der Behindertenplanung ermöglicht. Insge
samt habe ich für die Umsetzung dieser Projekte rund 
15 Millionen Schilling an Fördermittel meines Ressorts 
vorgesehen. Die Evaluierung dieser Projekte sowie das 
IHB-System, das erst erarbeitet werden muß, werden 
schließlich die wesentlichen Grundlagen für die von 
mir ins Auge gefaßte Neufassung des Behinderten
gesetzes sein - das derzeit in Kraft bestehende Gesetz 
ist ja bereits 35 Jahre alt. Da die Behindertenplanung 
in der Steiermark als rollierende Planung und somit als 
offenes System zu verstehen ist, ist ein fixer Zeitplan, 
der punktgenau einzuhalten ist, nicht gesehen und 
auch nicht möglich. Der steirische Sozialplan für 
Menschen mit Behinderungen orientiert sich an den 
Erwartungen, Erkenntnissen, Entwicklungen und 
Bedürfnissen aller Betroffenen sowie unserer Pla
nungspartner. Wie Sie sehen, ist die Umsetzung und 
Verwirldichung der aus der Planungsarbeit gewon
nenen Erkenntnisse und Zielsetzungen für die steiri
sche Behindertenarbeit bereits seit Monaten in vollem 
Gang. Danke schön! (Beifall bei der SPÖ.) 
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Präsident: Frau Abgeordnete, Keshmiri stellt eine 
Zusatzfrage. - . , 

Abg. Keshmiri: Eines der von Ihnen angesproche
nen Projekte betrifft die Familiehentlastungsdienste. 
Diese Familienentlastungsdienste gibt es in der Steier
mark schon seit geraumer Zeit. Meines Erachtens wäre 
es daher möglich, diese umgehend zu verrechtlichen, 
das heißt, in ein Behindertengesetz einzuarbeiten. 
Warum wurden diese Familienentlastungsdienste 
nochmals als Projekt in den Behindertenplan bezie
hungsweise; Sozialplan aufgenommen, und warum hat 
man das nicht schon nach zehn Jahren Bestehen des 
Familienentlastungsdienstes verrechtlicht? 

Präsident: Ich bitte, Frau Landesrätin. 

Landesrätin Pr. Rieder: Frau Abgeordnete, Sie 
haben völlig recht. Im Rahmen der Familienentlastung 
gibt es bereits Projekte, und das nun im Rahmen dieser 
sechs Projekte vergebene Projekt an die Caritas läuft 
bereits seit dem Jahr 1998 und läuft noch ein Jahr. Es 
ist deshalb über einen so langen Zeitraum vorgesehen, 
da die Fanlilienentlastung ein sehr wichtiger und 
wahrscheinlich auch in Zukunft sehr notwendige Hilfe 
für Behinderte und deren Familienangehörige sein 
wird, .man aber gerade aus diesem Grund darauf 
trachten muß, daß das Pilotprojekt entsprechend 
genau erhoben wird, um es dann umsetzen zu können. 
(11.34 Uhr.) 

Präsident: Danke sehr. Eine weitere Zusatzfrage 
wird nicht gestellt. 

Wir kommen somit zur Anfrage Nr. 285 der Frau 
Abgeordneten Dr. Reinprecht an Frau Landesrätin 
Dr. Rieder, betreffend Gewaltproblematik. Ich bitte, 
Frau Abgeordnete . . 

Abg. Dr. Reinprecht (11.34 Uhr): Sehr geehrte Frau 
Landesrätin! 

Die Entwicklungen- in den vergangenen Jahren 
haben e rkennen lassen, daß wir zunehmend mit der 
Gewaltproblematik als gesellschaftliches Phänomen 
konfrontiert werden: Ich stelle daher folgende An
frage: Welchen Beitrag kann das Sozialressort in die-
sem.sensiblen Problembereich leisten? 

Präsident: Ich bitte um Ihre Antwort, Frau Landes
rätin. 

Landesrätin Dr. Rieder: Frau Abgeordnete, deine 
. Anfrage darf ich wie folgt beantworten: Zunächst bin. 

ich sehr froh, daß diese Frage gestellt würde, da d i e t 

. Auseinandersetzung mit dieser Thematik für mich 
von ganz besonderer Bedeutung ist und natürlich 
ressortübergreifend für alle Verantwortungsträger auf 
Gemeinde-, Landes- und Bundesebene eine sehr 
große Herausforderung darstellt. Gewalt, meine 
sehr geehrten Damen und Herren, hat sehr viele 
Ursachen und unterschiedlichste Erscheinungs
formen, genauso vielschichtig sind daher die Lösungs— 
ansalze. Ein Ressort allein wird dies.sicherlich nicht 
bewältigen können. Ich bin aber der ganz festen 
Überzeugung, daß alle Verantwprtvmgsträger in ihren 

Bereichen einen Beitrag leisten sollen und müssen, 
um mitzuhelfen, daß wir der „Gewaltfreiheit" ein 
Stück näher kommen können. Für mich jedenfalls 
bildet das Thema „Gewalt" einen ganz besonderen 
Schwerpunkt meiner- Regierungstätigkeit und wird 
dies auch weiterhin unte j Nutzung aller verfügbaren 
Ressourcen für meinen Ressortbereich sein. In der 
Steiermark wird sehr gute Arbeit von den-Jugend- . 

• ämtern und den Soziälärbeiterinnen und Sozial
arbeitern geleistet. Ich möchte dies an dieser Stelle 
ganz bewußt hervorheben, dafür danken, da gerade 
die jüngst bekanntgewordenen Verfehlungen von 
Einzelpersonen nicht einen ganzen Berufsstand verun
glimpfen dürfen. Unsere Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter sind mit großem Engagement für Kinder 
und Jugendliche im Einsatz; welche Herausforderun
gen das an jede einzelne und j eden einzelnen stellt, 
sollte j edem von uns bewußt sein. In den steirischen 
Bezirken werden - und das möchte ich ganz beson
ders herausstreichen ^ im Fall des Bekanntwerdens 
eines sexualbezogenen Gewaltdeliktes an einem 
Minderjährigen individuelle Betreuungspläne für den 
Betroffenen erarbeitet, natürlich in Zusammenarbeit 
mit den involvierten Berufsgruppeh und Institutionen, • 
wie Erziehungsberatung, Kindergarten, Schule oder 
Kinderschutzzentren. Ein wichtiger Aspekt ist hier vor 
allem die Qualitätssicherung, damit den betroffenen 
Kindern und Jugendlichen, aber auch ihren Familien, 
adäquat und bestmöglich geholfen werden kann. Mit 
Beginn des heurigen Jahres habe ich zusätzlich für 
alle Bezirke in der Steiermark eine Foitbildungs-
initiative für die Jugendwohlfahrtsreferate, die 
Diplomsozialarbeiterinnen der steirischen Bezirks
hauptmannschaften und die mit ihnen kooperierenden 
Einrichtungen und Berufsgruppen unter dem Titel 
„Vernetzung und Kooperation in Fällen von Gewalt 
gegen Kinder" gestartet. Diese wurde im ZusammenT 
wirken mit derri Kinderschutzzentrum Graz, in Form 
von zweitägigen Planspielen durchgeführt. Das Ziel 
ist, Hilfeprozesse in Fällen von Gewalt effizient und 
klientenorientiert zu gestalten und vor allem eine 
psychosoziale Rehabilitation der Opfer und der be
troffenen Familien zu unterstützen. Als Ergebnis und 
wichtiger Arbeitsbehelf liegt seit August diese Plan
spielbroschüre auf, die gratis angefordert werden 
kann und allen betroffenen Berufsgruppeh und Institu
tionen, wie Schulen, Kindergärten, Ärzten und der 
Exekutive, zur Verfügung steht. Großen Zuspruch 
hat auch die Wanderausstellung „Kein sicherer Ort" in 
der Steiermark erfahren, die vor zwei Jahren in der 
Obersteiermark und in Graz begonnen hat und auf 
Grund des Interesses auch in Hartberg durchgeführt 
wurde. Als; Fölgeprojekt wurde im heurigen Jahr im 
Bezirk Liezeh eine weitere Wanderausstellung abge
halten. Die dabei geleistete Inforrnations- und 
Aufklärungsarbeit, die Vernetzung aller Helfer in der 
Region ist ein ganz wichtiges Präventivängebot und 
eine wertvolle Hilfestellung für Betroffene. Mit beson
derem Stolz nenne ich ein Vörzeigeprojekt in der 
Steiermark, das in Kooperation mit dem Kinder- und 
Jugehdanwalt und der Steiermärkischeh Rechts
anwaltskammer entwickelt wurde. Es handelt sich 
liier um ein Pionierprojekt, mit dem eine kostenlose 
rechtliche Vertretung minderjähriger Mißbraüchs-
tuiä Mißhahdlungsppfer inj Strafverfahren ermöglicht 
wurde. Dieses Projekt stellt ein äußerst wertvolles' 
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Angebot für die Jugendwohlfahrt dar. Die Steiermark 
ist mit diesem Modell jedenfalls Vorreiter und liaben 
meinen Informationen nach bereits auch andere 
Bundesländer großes Interesse an diesem Modell 
gezeigt beziehungsweise sind dabei, es bereits einzu
führen. Zusätzliche Schwerpunkte habe ich durch 
die Unterstützung zahlreicher Initiativen gesetzt, die 
sich mit der Gewaltthematik insgesamt, aber auch 
speziell mit Mißbrauch, Mißhandlung und Kinder
schutz befaßt haben. Aus diesen Aktivitäten ist ein 
zweites Kinderschutzzentrum in der Obersteiermark 
entstanden. Zwei weitere Kinderschutzzentren in der 
Region Deutschlandsberg und Weiz werden ihre 
Tätigkeit in Kürze aufnehmen. Ebenso wurde von mir 
die Plattform „Gewaltfreie Steiermark" initiiert. 
Gemeinsam mit meinem Regierungskollegen Günter 
Dörflinger und dem Steiermärkischen Landtag wurde 
die Impulsveranstaltung „Tatort Kinderseele" abge
halten. Eine eigene Landtagsenquete zu diesem 
Thema wird es in weiterer Folge im November 
geben. 

Für den Bereich des Kindergarten- und Hort
wesens kann ich sagen, daß in meinem Gesetzes
entwurf für ein neues Steiermärkisches Kinder
betreuungsgesetz, das zur Zeit im Unterausschuß des 
Steiermärkischen Landtages behandelt wird, eine 
spezielle neue Bestimmung über besondere Verfahren 
bei Gefährdung von Kindern vorgesehen wurde. 
Damit soll dem Kindergartenpersonal eine Anleitung 
für die weitere Vorgangsweise bei Vermutung' von 
Gewalt und sexueller Mißhandlung an Kindern ge
geben werden. 

Zusätzlich habe ich auch in den letzten Jahren für 
die steirischen Kindergärtner und Kindergärtnerinnen 

- neben den ohnehin laufenden Fortbüdungsmaß-
nahmen als zusätzliche Schwerpunktaktion eine Ihfor-
mationskampagne in allen Bezirken der Steiermark 
gestartet, die unter dem Titel „Gewalt an Kindern -
wie helfen wir" erfolgreich durchgeführt wurde. In 
diesem Zusammenhang wurde auch hier ein Bildungs
paß für steirische Kindergärtnerinnen eingeführt. 
Wenn ich ein Resümee ziehe, bin ich stolz darauf, 
sagen zu können, daß wir hier in der Steiermark und 
speziell mein Ressort sehr viele Initiativen gestartet 
haben. Wenn es damit gelungen ist, nur einen Fall 
von Gewalt oder Mißbrauch zu Verhindern, war der 
Einsatz der Mittel, die sicherlich sehr hoch sind, 
gerechtfertigt. Danke! 

Präsident: Danke! Eine Zusatzfrage wird von der 
Frau Abgeordneten Pußwald gewünscht. Ich erteile ihr 
dazu das Wort. 

Abg. Pußwald: Frau Landesrätin, danke für die 
Beantwortung dieser Frage, die ja sehr umfassend war. 
Und im Rahmen der Vorbereitungen für die Enquete 
„Gewalt und Mißbrauch in den Familien" wurden von 
den Helferorganisationen und Institutionen vermehrt 
die' Planspiele gewünscht. Meine konkrete Zusatz-, 
frage an. Sie: Nach welchen Kriterien werden die 
Bezirksplänspiele ausgewählt, und wie hoch ist das 
Budget für das nächste Jahr, wieviel ist dafür vor
gesehen? 

Präsident: Bitte, Frau Landesrätin! 

Landesrätin Dr. Rieder: Frau Abgeordnete! 
Es hat sich gezeigt, daß diese Planspiele, die in fast 

allen Bezirken der Steiermark stattgefunden haben, 
fast allen — sage ich deshalb -, weil zweimal zwei 
Bezirke zusammengefaßt waren, also flächendeckend 
angeboten wurden, bei den betreffenden Mitarbeitern, 
bei den Bezirksverwaltungsbehörden und allen einge
bundenen Behörden und Projektträgem sehr großen 
Anklang gefunden haben. Es sei wichtig empfunden 
worden, das werden Sie auch aus dieser Broschüre, die 
Sie bekommen haben, ersehen. Es ist vorgesehen, in 
einem gewissen Abstand diese Planspiele zu wieder
holen, weil erstens einmal die Notwendigkeit der 
praxisnahen Übung besteht und man aber auch 
gleichzeitig im Auge haben muß, daß der Personen
kreis wechselt und daher dieses Kennenlernen, um 
entsprechend gut im Bedarfsfalle zu arbeiten, ent
sprechend wichtig ist. Welche Mittel vorgesehen sind, 
im konkreten kann ich Ihnen nicht beantworten, aber 
ich kann Ihnen versichern, daß ich mich bemühen 
werden, die notwendigen Mittel zur Verfügung zu 
stellen, um Planspiele wieder durchführen zu können. 
(11.44 Uhr.) 

Präsident: Danke sehr! Es liegt keine weitere Zu
satzfrage vor. 

Wir kommen daher zur Anfrage Nr. 279 des Herrn 
Abgeordneten Wiedner an den Herrn Landeshaupt
mannstellvertreter DDr. Schachner-Blazizek, betref
fend Entlastung im Gebühren- und Abgabenbereich. 
Bitte, Herr Abgeordneter. 

Abg. Wiedner (11.44 Uhr): Herr Präsident! Frau 
Landeshauptmann! Herr Landeshauptmannstellver
treter. 

Ich beziehe meine Anfrage auf einen Antrag 
der Freiheitlichen Partei in der Landtagssitzung vom 
15. Juni 1999, der zum Inhalt hat die Kanalabgaben, 
die MüÜgebühren und die Wassergebühren. 

Ich stelle daher an Sie, sehr geehrter Herr Landes
hauptmannstellvertreter, folgende Anfrage: , 

Welche Schritte haben Sie zur Umsetzung des obig 
angeführten Laridtagsbeschlusses gesetzt beziehungs
weise welchen Erfolg haben die von Ihnen gesetzten 
Maßnahmen für die Bürger zur Entlastung im Ge
bühren- beziehungsweise Abgabenbereich nachweis
lich gebracht? 

Präsident: Ich bitte um die Beantwortung. 

Landeshauptmannstellvertreter DDr. Schachner-
Blazizek: Herr Abgeordneter, Ihre Anfrage beantworte 
ich wie folgt: 

Die Frage von Gebührenfestiegungen und damit 
auch von Gebührensenkungen im Bereich aller von 
Ihnen angesprochenen Materien ist nur im Zusam
menhang mit bundes- und landesrechtlichen Vor
schriften zu sehen und damit auch zu beurteilen und 
auch zu beantworten. Nach Artikel 116 B-VG ist 
jede Gemeinde eine Gebietskörperschaft mit dem 
Recht auf Selbstverwaltung. Weiters hat sie das Recht, 
im Rahmen der Finanzverfassung ihren Haushalt 
selbständig zu führen und Abgaben festzusetzen. Im. 
Rahmen der Finanzverfassung ist in weiterer Folge das 



4778 56. Sitzung des Stfeiermärkischen Landtages, XIII. Gesetzgebungsperiode ̂  28. September 1999 

pinänzaus^leichsgesetz, also das nachrangig und 
ääd^geot^ete'Ge'sefei-'^-sehenr'm:demdie;G'eb\ÜH:-eii 
für die Benützung von Gememdeeinrichtungen und 
Anlagen als Gemeindeabgaben deklariert sind und 
dem freien. Beschlußrecht unterliegend von den 
Gemeinden festgesetzt werden. Dabei ist die Finanz
verfassung breiter und im Spielraum für die Gemein
den weitergehender als unsere Gem©mdeordnung, 
weil in der Finanzverfassung das Prinzip der Ge
bührendeckung, also des Kostendeckungsprinzipes, 
überschritten wird, so daß die Finanzverfassung und 
der Finanzausgleich das Doppelte des Jahreserforder
nisses für die Erhaltung und den Betrieb der Ein
richtung oder Anlagen sowie für die Verzinsung und 
Tilgung der Einrichtungskosten unter Berücksichti
gung einer der Art der Einrichtung oder Anlage ent
sprechenden Lebensdauer nicht übersteigen darf. Das 
heißt, die Bundesverfassung - in dem Fall das Finanz
verfassungsgesetz, das ja in der österreichischen 
Rechtsordnung im übrigen ziemlich als Unikat neben 
der Bundesverfassung im Verfassungsrahg anzuwen
den ist, und in der Folge das daraus erfließende 
Finanzausgleichsgesetz geben den Gemeinden einen 
sehr, sehr weiten Spielraum. Wir haben sozusagen in 
Ableitung dieses Gesetzes und gleichzeitig auch ein
schränkend in der steirischen Gemeindeordnung im 
Paragraphen 71 Absatz 1 das Kostendeckungsprinzip 
nach wie vor beibehalten und die Gemeinden ange
wiesen, in diesem Gesetz ihre Anlagen nach den 
Grundsätzen Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu führen und mit Gemeinderats -
beschlüssen Gebühren zu beschließen, die kosten
deckend berechnet werden müssen. Daß dabei Unter
schiede im Kostendeckungsgrad entstehen, ist klar, 
was die Intensität der Anlagen betrifft, was die Kosten 
der Errichtung betrifft und vor allem auch die zeitliche 
Dimension, also wann ist etwas geschehen. Wenn was 
vor langer Zeit sozusagen realisiert wurde, wird eine 
Gebühr in allen genannten Bereichen niedriger sein 
als wenn sie - was weiß ich - voriges Jahr zum Beispiel 
mit ihrer Kanalanlage fertig geworden sind. Das ist der 
eine Teil. Also, das Land ist im Verhältnis zu dem, was 
die Finanzverfassung beziehungsweise der Finanz
ausgleich zuläßt, an sich schon restriktiver, indem in 
der Gemeindeordnung nur das Kostendeckungs
prinzip verankert ist. Darüber hinaus haben wir aber 
das freie Beschlußrecht der Gemeinden. Also, sie 
könnten und können in der Finanzverfassung und im 
Finanzausgleich auch darüber hinausgehen. Soweit 
ich das sehe und beurteilen kann, und insofern habe 
ich mich natürlich mit den Bürgermeistern verständigt, 
ist es so, daß die Ausnützung des Rahmens der Finanz-
Verfassung und des Finahzausgleiches nicht Wahr
genommen wird. Ich mache aber umgekehrt kein Hehl 
daraus und sage das auch seln%gerneta Höhen Haus, ,. 
daß ich* sehr, sehr bedacht bin, daß das Kösten-
deckungsprinzip eingehalten wird- Anders ausge
drückt, bei "vleiteMötungiri zu Bedarfszuvi^isungen 
wird von mir darauf Bedacht genommen, nicht allge
meine Steüermitteln, für die Finanzierung von dem 
Kostendeckungsprinzip unterworfenen Gebühren her
anzuziehen- Ich halte das für durchaus bedenkhch, 
Emkünfte ausV;Ertjggsant 
ä g e n g n - Ö g ä b e n fe ürn den; .; 

^Gejsu^ens:©!^^ V 
f|fis!ägTfee^ 

tilgungsfrei, wann bezahlt man nur Zinsen und, und, 
und, das ist eine andere Sache. Da bin ich der Erste, 
der sägt, jawohl, als Gemeindereferent, das ist eine 
GeTierationengescMchte, das soll auch über die Gene
rationen finanziert werden, also belastet nicht eine 
Generation allein, sondern schaut, daß durch die 
Finanzierungsvorgänge auch dem Prinzip der Gerech
tigkeit der Generationen Rechnung getragen wird. 
Aber ich stehe dazu und stehe auch dafür, und das 
sage ich auch in aller Deutlichkeit, weil ich weiß, daß 
ein Antrag so gelautet hat, nämlich vom Kosten
deckungsprinzip abzugehen, daß das Kostendeckungs
prinzip eingehalten werden muß. Nochmals: Allge
meine Steuermittel zur Abdeckung des Gebühren
haushaltes sind, wenn es nicht absolute Ausnahme
fälle sind, im Bereich meiner Gemeinden weder üblich 
noch wird es von mir gutgeheißen oder gar sozusagen 
beliebig toleriert. Ich glaube, daß das eine ehrliche 
Antwort ist. Ich stelle mich nicht hierher und erzähle 
Ihnen irgend etwas. Das ist so ziemlich die erste Frage, 
nachdem der Bürgermeister alles vorgetragen.hat, die 
ich ihm stelle, wie der Gebührenhaushalt ausschaut. 
Im übrigen muß mir jeder Bürgermeister vorweg nicht 
nur seinen Haushalt und die Aufschlüsselung, sondern 
auch zum Beispiel diese Fragen der Tarifgestaltung 
und der Gebührenfestlegung vorausschicken, damit 
ich beim Gespräch schon die entsprechende Informa
tion habe. Ich stehe dazu, keine allgemeinen Steuer
mittel auf Dauer dafür zu verwenden. Ich beantworte 
das deswegen so intensiv und genau, weil das ein 
Punkt war, der gewünscht wurde. Im übrigen ergibt 
sich die Frage der Kosten und die Zusammenstellung 
und Entstehung der Kosten durchaus so, daß wir vom 
Land aus die Verpflichtung haben, einerseits an den 
Bund dort heranzutreten, wo er seine Gesetzgebung 
danach ausrichten soll, daß die Gebühren in allen von 
Ihnen genannten Bereichen entsprechend senkbar 
sind, auch die entsprechenden Rechtsvorschriften zu 
adaptieren. Wir können nicht überall das Teuerste, das 
Beste und noch etwas und noch etwas fordern und uns 
dann hinterher wundem, wenn die Gebühren hoch 
Sind. Das gleiche-gilt für die Lahdesverwältuhg. Dazu 
gibt es den entsprechenden Antrag der Abgeordneten 
Dr. Flecker, Dipl. -Ing. Grahner, Heibl und Schleich 
gemäß Paragraph 21 der Geschäftsordnung des Land
tages, eine Durchforstung der Landes- und Bundes
gesetze vorzunehmen, um dann einerseits entweder 
überhaupt direkt durch den Landtag - das wird das 
wahrscheinliche sein - oder in anderen Fällen durch 
Regierungsvorlagen der Landesregierung die Vor
kehrungen zu treffen, um die gesetzlichen Materien 
des Landes neu zu regeln, und andererseits, zweiter 
Punkt, dort an die Bundesregierung oder über die 
Länderkammer an den Bund heranzutreten, dort tätig 
zu werden, wo es sich um Bvmdesvorschriften handelt, 
die aus unserer gemeinsamen Sicht so neu zu fassen 
sind, daß wir nicht zu beliebigen Köstensteigerungeh 
kommen, sondern zu Kostensenkungen^ Dieses ge
meinsame Vorhaben ist im Gang, der Unterausschuß 
hat getagt; und tagt, und wird eine solche Materien-
sämmluhg vornehmen. Die letzte Bemerkung von Mir: 
Seitens der Notwendigkeiten des Landes gibt es von 
r r ^ au i ^Qr^g i fn i eZ^ 

'.;• vorläge, von jedeiri ftegie^ 

^iZ^:sfhÄh;;IW^WBhKj:'-:•::'^:.,6:^-Z.,.:; ^.-^..'vT;:C^Pll-:/. 
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Präsident: Danke sehr. Wird eine Zusatzfrage ge
wünscht? Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen somit zur letzten Anfrage, nämlich der 
Nr. 280, der Frau Abgeordneten Mag. Hartinger an 
Herrn Landesrat Dipl. -Ing. Schmid; betreffend Wohn-
nebenkostenhärteausgleich. Ich bitte um die Anfrage, 
Frau Abgeordnete. 

Abg. Mag. Hartinger (11.54 Uhr): Die Steier-
märkische Landesregierung wird auf Antrag der FPÖ 
in der Landtagssitzung am 15. Juni 1999 aufgefordert, 
„7. Härteausgleichsfonds für j eden Gebührenbereich 
(Wohnnebenkostenhärteausgleich) zu schaffen, des
sen Mittel in Härtefällen von den betroffenen Bürgern 
beansprucht werden können". Ich stelle daher an 
dich, sehr geehrter Herr Landesrat, folgende Anfrage: 
Welche Maßnahmen hast du zur Umsetzung des obig 
angeführten Landtagsbeschlusses gesetzt, um für die 
Bürger eine rasche Entlastung im Gebührenbereich 
gewährleisten zu können? 

Präsident: Bitte, Herr Landesrat. 

Landesrat Dipl.-Ing. Schmid: Sehr geehrter Herr 
Präsident, werte Mitglieder der Landesregierung, 
Hohes Haus! 

Frau Abgeordnete, Ihre Frage inkludiert ein kleines 
Spektrum der Verbesserungen in der Wohnungssitua
tion. Zunächst darf ich einmal dieses Spektrum beant
worten. Zur Anfrage, betreffend die Umsetzung des 
Landtagsbeschlusses vom 15. Juni 1999 auf Schaffung 
eines Wohnnebenkostenhärteausgleiches, kann ich 
mitteilen, daß die Landesregierung über meinen An
trag am 28. Juni 1999 eine Sonderförderung für Wohn
nebenkosten beschlossen hat. Diese Sonderförderung 
wird ab 1. Jänner 2000 als Zuschlag zur Wohnbeihilfe 
gewährt werden. Neben dem Bezug einer Wohn
beihilfe ist Voraussetzung für die Gewährung dieser 
Sonderförderung ein Einkommen, das den Richtsatz 
für Ausgleichszulagenbezieher höchstens geringfügig 
überschreitet. Die Sonderförderung wird bei Allein
stehenden bis zu 300 Schilling monatlich betragen. Sie 
steigert sich bei einer Haushaltsgröße von fünf und 
mehr Personen auf bis zu 500 Schilling monatlich. Dar
über hinaus wurden, und ich glaube, das ist eigentlich 
der Inhalt der Frage und wird Sie auch interessieren, in 
den letzten Jahren viele Verbesserungen in der Wohn
situation durchgeführt. Ich möchte es punktuell, um 
nicht bis zum Abend die Frage zu beantworten, kurz 
aufzählen, und das darf auch einmal gesagt werden, 
wenn es i rgendwo zu Verbesserungen kommt, wie 
diese grundsätzlich ausschauen. Im Bereich der Allge
meinen Bestimmungen haben wir a) in der Einkom
mensberechnung Änderungen durchgeführt- Sie ist 
wesentlich für die Beurteilung, ob jemand förderungs
würdig ist, sowie für die Gewährung der Wohnbei
hilfe. Die günstigere Gestaltung im Jahre 1998: Ein
künfte von Minderjährigen, die im elterlichen Haus
halt leben, zählen bis zur Höhe des Ausgleichszu
lagenrichtsatzes nicht zum Einkommen; Abfertigun
gen, Waisenpensionen, Studienbeihilfen, Leistungen 
gemäß dem Sozialhilfegesetz, Taggelder von Präsenz-
dienern und Zivildienem, Unterhaltsleistungen an ge
schiedene Ehegat ten oder Ehegattinnen zählen nicht 
mehr zum Einkommen. Wir haben b) die Anhebung 

der Einkommensgrenzen für die Beurteilung der 
Förderungswürdigkeit durchgeführt, u n d . zwar von 
270.000 beziehungsweise 320.000 auf 400.000 Schil
ling. Vielleicht paßt der eine oder andere ein bißchen 
auf, weil ich dann in Sonntagsreden immer wieder 
höre, was man fordert, was aber schon längst durchge
führt worden ist. Ich werde das dann auch jedem ein
zelnen zur Verfügung stellen. Wir haben weiters im 
Scheckbereich die Förderungswürdigkeit von 370.000 
auf 450.000 Schilling angehoben. 

Zweitens: Im Bereich der Eigenheirhförderung 
folgende Punkte: Stabilisierung der Annuitäten
zuschüsse durch Berechnung auf der Grundlage von 
8 Prozent der Bankzinsen - de facto sind sie schon 
unter 4 Prozent. Diesen Anteil bekommen die Leute 
zusätzlich. Einführung eines Zuschlages für Berg
gemeinden (200.000 Schilling Zuschlag); verbesserte 
Förderung für Alternativenergieanlagen (dazumal 
50 Prozent der Kosten, jetzt bis zu 50.000 Schilling); 
Förderungsdarlehen auch für Schwerbehinderte; 
Senkung der Verzinsung der Förderungsdarlehen von 
4 auf 3 Prozent; Senkung der Verzinsung der rück
zahlbaren Annuitätenzuschüsse von 4,9 Prozent auf 
einen Prozent (das gilt auch rückwirkend); Erhöhung 
der Förderungssätze um 50.000 Schilling (zürn Beispiel 
erhält eine Jungfamilie seit 1998 600.000 Schüling 
gegenüber vorher 550.000 Schilling); Erhöhung des 
Zuschlages für Niedrigenergiehäuser von 50.000 auf 
100.000 Schilling; Erhöhung der Förderung für 
Eigenheimzubauten um 50 Prozent. Verbesserungen 
im Wohnbauscheck: Erhöhung der Förderung auf 
14.000 Schilling pro Quadratmeter. Das Darlehen für 
eine 80-Quadratmeter-Wohnung beträgt daher e twa 
1,120.000 Schilling, vor 1998 800.000 Schi l l ing-Franz 
Majcen war hier auch einer der Vorkämpfer für 
die Erhöhung des Wohnbauschecks; rückwirkende 
Senkung der Verzinsung der seinerzeit. gewährten 
Annuitätenzuschüsse von 4,9 auf einen Prozent; Ver
ringerung der Mindestanzahl der Wohnungen eines 
Bauvorhabens von fünf auf drei Wohnungen; Senkung 
der Verzinsung der Förderungsdarlehen von 4 auf 

3 Prozent. Nächster Punkt, Hausstandsgründung von 
Jungfamilien: Ausdehnung auf Familien mit drei oder 
mehr Kindern - das wurde früher nicht gewährt. Bei 
der Wohnhaussanierung, bei der umfassenden Sanie
rung die Einführung eines Direktdarlehens für Ge
meinden oder gemeinnützige Bauvereinigungen mit 
ursprünglich 4 Prozent Zinsen, in der Zwischenzeit auf 
0,5 Prozent Zinsen per anno verringert. 

Anhebung des Ahnuitätenzuschusses auf einheit
lich 50 Prozent für die gesamte Laufzeit von 15 Jahren, 
von großer Bedeutung für die privaten Wohnungs
besitzer. 

Erhöhung des Förderungssatzes um maximal 
2000 Schilling pro Quadratmeter, wenn Persohen-
aufzüge eingebaut werden. 

Stabilisieren der Annuitätenzuschüsse durch Be
rechnung auf der Grundlage von 8 Prozent Bank
zinsen, die, wie ich schon erwähnt habe, de facto unter 
4 Prozent sind, kommt den Annuitätenbeziehern zu
gute. 

Im Bereich der kleinen Sanierung: 

Erhöhung des Förderungssatzes von 250.000 Schil
ling pro Wohnung auf 300.000 Schilling pro Wohnung. 
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Stabilisierung der Ännuitätenzuschüsse durch 
ebenfalls Berechnung auf Grundlage von 8 Prozent. 

Im Bereich des Gesehqßbaues: 
Wohnbauförderungsgesetz 1993: 
Senkung der jährliche Steigerungen des Wohnungs

aufwandes von ursprünglich 4 Prozent auf nun
mehr 2 Prozent. Ebenfalls hier die Stabilisierung der 
Annuitätenzuschüsse. 

Die Senkung des Wohnungsaufwandes insgesamt 
sowie die Anhebung des Förderungssatzes für Kfz-
Ein- und -Abstellplätze. 

Bei Altdarlehen: , 
Bei Geschoßbauförderungen ab 1973 bis ein

schließlich der Förderungen gemäß dem Steier
märkischen Wohnbauförderungsgesetz 1989 erfolgt ab 
dem 1. Oktober 1999 beziehungsweise 1. Jänner 2000 
eine Verringerung der bisher vorgesehenen Annui
tätensteigerungen. Damit ist gemeint, daß wir die. 
Entwicklung der Rückzahlungen aus den Altlasten 
- wenn Sie so wollen - ebenfalls einbremsen und ab
senken. 

Im Bereich der Ortserneuerung und Revitalisierung: 
Öffnung der Förderungsmöglichkeit für alle natür

lichen und juristischen Personen. Ich darf bei der 
Revitalisierung berichten, daß in der Zwischenzeit 
das Fördervolumen von ursprünglich 10 Millionen auf 
heuer sicherlich weit über 100 Millionen angestiegen 
ist und somit hier eine sehr beschäftigungsintensive 
Förderung erfolgt. " 

Gunstige Darlehenskonditionen für den Bereich, der 
nicht gefödert ist: 2 Prozent auf zehn Jähre. 

Es wird auch der Grunderwerb gefördert, insbeson
dere für finanzschwache Gemeinden. 

Wir haben die Bauinitiative 97/98 mitfinanziert. 
Wir finanzieren weiters die Fernwärmesonderförde

rung. ', : 
Und dann wurde mit 1. Jänner 1999 für nicht-

geförderte Mietwohnungen die Allgemeine Wohn
beihilfe eingeführt, Diese kann bis zu 3000 Schilling 
monatlich betragen. Die durchschnittliche Auszahlung 
bewegt sich etwa bei 1300 Schilling bis 1400 Schilling. 

Ab 1. Jänner 2000 wird eine Sonderförderung für 
Wöhnnebenkosten als Zuschlag zur Wohnbeihilfe ge
währt, wie eingangs erwähnt. . -

Am 28. September 1999, also heute, wird der Ent
wurf einer Novelle zum Steiermärkischen Wohn
bauförderungsgesetz 1993 in den Landtag einge
bracht. Hier sind wieder Schwerpunkte gesetzt. 

Verbesserung der Allgemeinen Wohnbauhilfe, die 
mit 1. Jänner 1999 in Kraft getreten ist, auch für geför
derte Mietwohnungeh, deren geförderter Wohnuiigs-
aufwand sehr niedrig ist. Hier hat es eine Ungerechtig
keit gegeben. Allgemeine Wohnbeihilfe für zulässiger
weise vermietete geförderte Eigentumswöhnungenist 
neu. 

Wir werden eine Erhöhung des zulässigen Miet
zinses bei Kleinstwohnungen durchführen, weil 
diese 30-Quadratmeter-, 35-Quadratmeter-Wohnun
gen vielfach mehr als die 75,90 Schilling kosten. 

Es werden die Kosten für Kfz-Em- und •"Abstell
plätze in die Wöhnbeihilfeeinbezogen,, und von der 
Verpflichtung, bei Bezug einer geförderten Wohnung 

die Rechte an der bisherigen Wohnung aufgeben zu 
müssen, soll künftig in begründeten Fällen Abstand 
genommen werden. • 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Hohes 
Haus! Es ist eine sehr umfangreiche Liste, die hier in 
den letzten Jahren im Wöhnbaü durchgeführt worden 
ist/Verbesserungen, die viele mitgetragen haben, ich 
darf aus Überzeugung sagen, daß all das hier Vor
gelesene und Vorgetragene nicht aus Anregungen 
besteht, die man vielleicht einmal machen wird, son
dern das sind Fakten, die durchgeführt worden sind. 
Ich ersuche um Nachsicht, wenn ich etwas länger 
dafür, gebraucht habe. Ich habe ohnedies nur einen 
Teil davon gebracht. Aber dort, wo viel passiert, darf 
auch" viel berichtet werden. Ich danke für die Auf
merksamkeit! (Beifall bei der FPÖ. - 12.05 Uhr.) 

Präsident Dr. Strenitz: Wird eine Zusatzfrage 
seitens der Frau Abgeordneten gestellt? Das ist nicht 
der Fall. Wird von einer der anderen. Fraktionen eine 
Zusatzfrage gewünscht? Das ist ebenfalls nicht der 
Fall. Die Fragestunde ist somit beendet. 

Darf ich Sie, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, darauf hinweisen, daß in der heutigen Auflage 
eine Liste der Zuweisungen enthalten ist. Wird gegen 
diese Zuweisungen ein, Einwand erhoben? Das ist 
ebenfalls nicht der Fall. 

Hinsichtlich der eingebrachten Anträge wird eine 
Liste im Laufe der Sitzung aufgelegt werden. 

Ich teile dem Hohen Haus mit, daß zehn schriftliche 
Anfragen und 33 Anfragebeantwortungen gemäß 
Paragraph 66 GeoLT vorliegen, die ebenfalls in der 
heutigen Auflage enthalten sind. 

Weiters liegen die schriftlichen Beantwortungen der 
Anfragen von der Fragestunde der Landtagssitzung 
am 6. Juli 1999 vor, die nicht mehr erledigt werden 
konnten. 

Heute liegt ein Selbständiger Antrag des Aus
schusses für Föderalismus und Verwaltüngsreform, 
Einl.-Zahl 841/13, betreffend Maßnahmen zur Be
schleunigung aller Verfahren zur Genehmigung von 
Betriebsanlagen, auf, der als Punkt 6 auf die heutige 
Tagesordnung gesetzt wurde. 

Gemäß Paragraph 22 Absatz 3 GeoLT hat der Länd
tag zu besehließen, ob über einen Selbständigen 
Antrag eines Ausschusses unmittelbar in die zweite 
Lesung einzugehen ist oder ob er einem anderen 
Ausschuß zur neuerliehen Vorberatung zugewiesen 
werden soll. 

Im Einvernehmen mit der Präsidialkonferenz 
schlage ich daher vor, hinsichtlich dieses Selbständi
gen Antrages unmittelbar in die zweite Lesung einzu
gehen. 

Wenn Sie diesem Vorschlag zustimmen, ersuche ich 
um ein Zeichen mit der Hand.'." 

Ich stelle die einstimmige Annahme fest. 

Ich teile dem. Hohen Haus weiters mit, daß die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 1275/1, betreffend die 
Aufnahme von zusätzlichen Darlehen in der Höhe von 
175,000.000 Schilling für die "Finanzierung der BauJ-
maßhahme „Üjsnfahrung Stäinach", heute dem Finanz-
Ausschuß zugewiesen wurde. 



56. Sitzung des Steiermärkischen Landtages, XIII. Gesetzgebungsperiode - 28. September 1999 4781 . 

Im Anschluß an diese Landtagssitzung findet 
eine Sitzung des Finanz-Ausschusses statt, in der 
über die genannte Regierungsvorlage beraten werden 
soU. 

Danach findet eine weitere Landtagssitzung statt. 

Ich gehe nun zur Tagesordnung im Sinne des Para
graphen 39 Absatz 3 GeoLT über und komme zum 
Tagesordnungspunkt 

5. Bericht des Ausschusses für Sicherheit, Einsatz
organisationen und Landesverteidigung über den 
Antrag, Einl.-Zahl 989/1, der Abgeordneten Huber, 
Vollmann, Dr. Bachmaier-Geltewa, Mag. Erlitz und 
Herrmann, betreffend die Erwirkung einer unentgelt
lichen Versicherungsleistung der Versicherungs
unternehmen gegenüber den freiwilligen Feuer
wehren. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Herr
mann. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Herrmann (12.09 Uhr): Sehr geehrte Damen 
und Herren! 

Der Ausschuß für Sicherheit, Einsatzorganisationen 
und Landesverteidigung hat in seinen Sitzungen am 
12. Jänner und am 14. September 1999 über den 
Antrag, Einl.-Zahl 989/1, der Abgeordneten Huber, 
Vollmann, Dr. Bachmaier-Geltewa, Mag. Erlitz und 
Herrmann, betreffend die Erwirkung einer unent
geltlichen Versicherungsleistung der Versicherungs
unternehmen gegenüber den freiwilligen Feuer
wehren,, beraten. 

Im Antrag, Einl.-Zahl 989/1, wird die Landesregie
rung aufgefordert, an Versicherungsunternehmen her
anzutreten und eine unentgeltliche Versicherungs
leistung betreffend die Kraftfahrzeuge und Personen 
der freiwilligen Feuerwehren zu bewirken. 

In der Stellungnahme der Landesregierung wird 
dazu berichtet, daß das Finanzministerium und der 
Verband der Versicherungsunternehmen einem der
artigen Vorschlag aus ~ versicherungsrechtlichen 
Gründen beziehungsweise kaufmännischen Grund
sätzen nicht nahetreten können. Der Landesfeuer-
wehrverband hielt die im Antrag festgehaltenen 
Forderungen in der Praxis für sehr schwer durch
führbar und im versicherungswirtschaftlichen Sinne 
für unrealistisch und ersuchte den Verband, im Ver
sicherungsbereich weiterhin helfend zur Seite zu 
stehen. 

Die Landesregierung hat ein neues Modell, betref
fend „ Feuerwehrfahrzeug-Komplett-Versicherungs
paket" ins Leben gerufen, das günstige Prämien 
beinhaltet und von der Landesregierung mit einer 
Sonderunterstützung in der Höhe von insgesamt 
einer Million Schilling gefördert wird. Der Ausschuß 
für Sicherheit, Einsatzorganisationen und Landes
verteidigung stellt den Antrag, der Landtag wolle 
beschließen: Der Bericht des Ausschusses für Sicher
heit, Einsatzorganisationen und Landesverteidigung 
zum Antrag, Einl.-Zahl 989/1, der Abgeordneten 
Huber, Vollmann, Dr. Bachmaier-Geltewa, Mag. Erlitz 
und Herrmann, betreffend die Erwirkung einer unent
geltlichen Versicherungsleistung der Versicherungs-
unternehmen gegenüber den freiwilligen Feuer
wehren, wird zur Kenntnis genommen. (12.11 Uhr.) 

Präsident Dr. Strenitz: Ich danke für die Bericht
erstattung. Wir gehen nunmehr in die Diskussion zu 
diesem Tagesordnungspunkt ein. Als erster Redner 
hat sich der Herr Abgeordnete Alfred Prutsch zu Wort 
gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Abg. Alfred Prutsch (12.11 Uhr): Geschätzte Frau 
Landeshauptmann, Herr Präsident! 

Der Antrag der SPÖ-Fraktion ist im Ausschuß für 
Sicherheit, Einsatzorganisationen und Landesverteidi
gung am 12. Jänner 1999 mit Beschluß der Landes^ 
regierung zur Stellungnahme zugewiesen worden. Die 
Stellungnahmen der einzelnen zuständigen Stellen 
liegen nun "vor. Der Antrag war sicherlich gut gemeint, 
aber alle Antworten auf einen unentgeltlichen Ver
sicherungsschutz für Einsatzfahrzeuge und der Mann
schutz sind äußerst negativ ausgefallen. Dies müßte 
die Herren der SPÖ-Fraktion, welche sich für das 
Feuerwehrwesen zuständig erklären, schon ein biß
chen nachdenklich stimmen, weil dieser Antrag in 
Unkenntnis der gesetzlichen Sachlage gestellt wurde. 
Dies ist bereits das zweite Mal passiert, daß solche 
Anträge in bezug auf das Feuerwehrwesen von euch 
eingebracht worden sind. Ich erinnere an den Antrag, 
betreffend Erhöhung der Landesmittel für die Dotie
rung des Hilfsschatzes des Landesfeuerwehrverban-
des, wo weder die Landesregierung noch der Landtag 
zuständig ist, sondern einzig und allein der Landes-
feuerwehrverband. Daher meine ich und mache auch 
das Angebot, daß, wenn Anträge zum Wohle des 
Feuerwehrwesens eingebracht werden, solche An
träge in Zukunft auch gemeinsam gestellt werden 
könnten. (Abg. List: „Das tut ihr nicht!") Nun zur 
gegenständlichen Vorlage und zu den Stellung
nahmen der einzelnen Befaßten. Das Bundesrniniste-
rium für Finanzen als Aufsichtsbehörde der Versiche
rungsunternehmen hält fest, daß ein unentgeltlicher 
Versicherungsschutz rechtlich nicht möglich und 
systemwidrig sei. Alle Stellen sind von der Leistung 
und von der volkswirtschaftlichen Bedeutung unserer 
freiwilligen Einsätzorganisationen überzeugt. Die Ver
sicherungswirtschaft weist auf die Feuerschutzsteuer 
hin, welche viele Hunderte Millionen Schilling in 
Österreich ausmacht und wo Gott sei Dank diese 
Feuerschutzsteuer für die Feuerwehren in der Steier
mark zweckgebunden ist. In der Steiermark geht der 
Landesfeuerwehrverband mit Unterstützung unserer 
Frau Landeshauptmann und des Landes in puncto 
Versicherungsschutz meiner Meinung nach einen 
guten Weg. Es wurde unseren 760 steirischen Feuer
wehren ein Feuerwehrfahrzeug-Komplett-Versiche-
rungspaket angeboten, welches zwischen dem. Lan
desfeuerwehrverband und den Versicherungsunter
nehmen im Detail ausverharidelt wurde. In Frage 
kommen hier 2160 Feuerwehrfahrzeuge. Derzeit 
haben zirka 50 Prozent unserer Feuerwehren sich für 
dieses Versicherungspaket entschieden. Nach Aus
kunft des Landesfeüerwehrverbandes wird man mit 
Jahresende bei 70 Prozent liegen, das heißt, daß 
eigentlich die Annahmequote von 65 Prozent über
schritten wird. Obwohl alle Feuerwehrfahrzeuge in 
einer Wehr in diese Versicherung einbezogen werden 
müssen, zum Beispiel ein Tanklöschfahrzeug 4000 
genauso wie ein Mannschaftstransportfahrzeug, und 
diese die gleich hohen Prämiensätze jährlich von 
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4750 Schilling haben, ist (MeseiHaHpfficSv^rsMierung-
weit günstiger als die bisherige. Ein Beispiel dazu: Ein 
TLF4ÖÖÖ bei einer yolikaskoversicherung hat e ine: 
jährliehe Prämie von zirka 35,000 bis |0 :000 Schilling. 
Das heue Modell beinhaltet Vollkaskoversicherung, 
Häftpflichtversichening und Rechtsschutzversicher 
rang zu einem Prärniensatz von 4750 Schilling. Hier 
gibt es sicherlich Vorteile für unsere Feuerwehren, Um 
diesen Umstieg in dieses neue Modell den Feuer
wehren zu erleichtern, wurde von unserer Frau 
Landeshauptmann erreicht, daß die Steiermärkische 
Landesregierung eine Sonderunterstüzung von einer 
Million Schilling zur Umsetzung dieses Modells unse
ren Feuerwehren gewährt. Dafür, Frau Landeshaupt
mann, herzlichen Dank. (Beifall bei der ÖVP.) 

Die Länder mit dem - Bundesfeuerwehrverband 
waren auch bemüht, 1996 eine Novelle des Sozial
versicherungsgesetzes und des Sozialrechtsände-
rungsgesetzes zu erreichen, welche seit 1. August 
1996 in Kraft ist und einen weiteren besseren Ver
sicherungsschutz für die Mitglieder unserer frei
willigen Einsatzorganisationen gebracht hat. Das 
Land leistet für die Verbesserung des persönlichen 
Schutzes der Feuerwehfmitgheder einen namhaften 

. Betrag, nämlich 1,5 Millionen Schilling oder 30 Schil
ling pro Mitglied. Hier könntet ihr, meine Herren 
von der sozialistischen Fraktion, bei der Sozial
ministerin ansetzen, daß es zu einer neuen ASVG-
Novelle kommt, um dadurch nochmals eine Verbes
serung des Versicherungsschutzes zu erreichen, Auch 
die Verbesserung der Köllektivünfallversicherung 
des Landesfeuerwehrverbandes wurde weiterbetrie
ben und gewährleistet einen umfangreichen Ver
sicherungsschutz. Daher meine ich, daß gerade in 
den letzten Jahren mit Unterstützung der öffentlichen 
Hand für die Sicherheit im Einsatz und für den Ver
sicherungsschutz unserer freiwilligen Feuerwehr
mitglieder einiges erreicht wurde. Das soll aber auf 
keinen Fall heißen, daß nicht auch in Zukunft im 
Rahmen des Möglichen an Verbesserungen im Ver
sicherungsschutz für die freiwilligen Einsatzorganisa
tionen gedacht werden muß. Im Ausschuß haben wir 
einstimmig einen Antrag meiner Fraktion beschlossen, 
worin die Stellungnahmen der einzelnen befaßten 
Stellen zur Kenntnis genommen wurden und das 
Modell der Feuerwehrfahrzeug-Komplett-Versiche-
rang sehr begrüßt wird. Daher meine ich, daß ein 
Entschließungsantrag der SPÖ-Fraktion in dieser 
Frage nicht notwendig ist. Meine Fraktion wird die
sem Entschließungsantrag auch nicht zustimmen. 
Danke für die Aufmerksamkeit! (Beifall bei der ÖVP. -
12.19 Uhr.) 

Präsident Drv Stfenitz: Nächster Redner ist der Herr 
Abgeordnete JJfaber;; , '. 

Ahgw Hübet (12.19 Uhr): Herr Präsidentf meine sehr 
geehrten Därnen und Herren! 

Herr Kollege Prutsch, die Feuerwehren sind keine 
Erbpacht der ÖVP. Ver lassen uns n icht vors 
welche Anträge wir embrihgen. Herr KöÜege Prutsch, 
das; machen.wir schon so, w ie wff'^s wpllto:(Beifäll bei 
def S ^ Ö . j i Ä 

,a}s : < | Ü 4 p s ^ 
s äme^g^ r ä c | i f ; 1 [ ch H y^ber 

i rgendwo h abe ich ,;gemerkt; das ist jetzt nur e ine 
Widerspenstigkeit, weil der Antrag von uns gekom
men ist. 

Also, das soU so nicht sem. Denkt an eure Sonntags
reden vor den Feuerwehren, wie brav und fleißig 
und so weiter sie sind- Das sind ja wirklich die Leistun
gen. Es fängt bei der Jugend an, die Ausbildung, 
die Leute motivieren, beim Einsatz, ein Einsatzleiter, 
der innerhalb von Sekunden Entscheidungen treffen 
muß, die über Leben und Tod entscheiden, Schau 
einmal die Leistungen an, 1997, 160.000 Wehr
männer, 370.000 Gesamtmannstunden. Fast 1,5 Mil
liarden Schilling sind an Sachwert gerettet worden. 
Herr Kollege Prutsch, wir haben auf der einen Seite 
die Feuerwehren, die diese Leistungen freiwillig er
bringen, und auf der anderen Seite den Nutznießer, 
und das sind die Versicherungen. Und es ist h u r , 
recht und billig, und jetzt brauchen wir nicht wort
klauben, ob das eine komplette Gratisversicherung 
ist oder ein symbolischer Beitrag für die Feuer
wehren. Da haben wir kein Problem, das kann man 
ausverhandeln. Aber nur, es kann nicht das sein, 
daß ich sage, ich hole mir bei dem Antrag, wo die 
Intention war, daß mit den Versicherungen Kontakt 
aufgenmmen wird und verhandelt wird, drei 
Stellungnahmen — vom Fmanzrninisterium, vom Ver
sicherungsverband und vom Feuerwehrverband —, 
und dann sage ich, das sind die Stellungnahmen, 
und das geht nicht. Die Intention des Antrages ist 

;Sehr wohl, daß man versucht, bessere Lösungen zu 
kriegen, und aus dem Grund, Herr Kollege Prutsch, 
werden wir trotzdem unseren Unselbständigen Ent
schließungsantrag einbringen, und ich hoffe sehr, 
daß die Kolleginnen und Kollegen, die vor den 
Feuerwehren immer ihre sogenannten Sonntags
reden halten, ihre Leistungen loben, die ja stimmen, 
aber dann müssen wir auch dazu stehen, daß wir 
wenigstens den Versuch starten und nochmals 
wirklich mit den Versicherungen verhandeln, und 
nicht nur Stellungnahmen von den Institutionen ein
holen. 

Unselbständiger Entschließungsantrag der Abge
ordneten Huber, Herrmann und Stöhrmahn. Die 
Arbeit und die Leistungen der freiwilligen Feuer
wehren in der Steiermark werden allseits anerkannt 
und gewürdigt. Als Ausdruck der Wertschätzung die
ser nicht Jselbstverständhchen Arbeit hat die sozial
demokratische Fraktion einen Antrag mit der Einl.-
Zahl 989/1 eingebracht. Dieser hat eine Aufforderung 
an die Steiermärkische Landesregierung, betreffend 
die Aufnahme von Verhandlungen mit Versicherungs-
unternehmen zur Erreichung einer unentgeltlichen 
Versicherungsleistung für Personen und Kraftfahr
zeuge der freiwilligeh. Feuerwehren zum Inhalt. Die 
S t^e rmäÄiscne Landesregierung berichtet i n i der 
Regierungsvorlage mit der Einl.-Zahl 989/3 zwar 
von Stenungnahmen des Bündesmmisteriums für 
Finanzen, des Verbandes der Versicheruhgsüiiter-
nehmen Österfeichsund desLandesfeuerwehrverban-
des Steiermark, eine Kcmtaktaufnahme beziehungs
weise Ve t tohdiungen rhit d e n e inzelnen Versiche-
rungsuhterxiehmen j ä nden aber aügenseheihUch nicht 
stattif-•'* ,,v;"; >*•>-"; V-; •-:-.. ••;•- :v/. 

: • Es #rr;d d ä h e p ^ 
beschließem T'-"> 
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Die Steiermärkische Landesregierung wird auf ge
fordert, an einzelne Versicherungsunternehmen her
anzutreten und die Verhandlungen zur Erreichung 
einer unentgeltlichen Versicherungsleistung für die 
Personen und Kraftfahrzeuge der freiwilligen Feuer
wehren aufzunehmen. Über das Ergebnis der Ver
handlungen ist dem Landtg zu berichten. 

Ich ersuche wirklich alle, d en Antrag zu unter
stützen. (Beifall bei der SPÖ. - 12.24 Uhr.) 

Präsident Dr. Strenitz: Nunmehr erteile ich dem 
Herrn Abgeordneten Schinnerl das Wort. 

Abg. Schinnerl (12.24 Uhr): Geschätzter Herr Präsi
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ein sehr, sehr wichtiges Thema für alle Fraktionen, 
wie man hier sieht, die freiwilligen Feuerwehren in 
der Steiermark. Ich möchte vielleicht doch zum 
Berichterstatter einmal kommen, wo der Antrag des 
Ausschusses für Sicherheit, Einsatzorganisationen und 
Landesverteidigung lautet, daß über den Antrag, 
Einl.-Zahl 989/1 der SPÖ-Fraktion die Stellungnahme 
berücksichtigt wurde, eine Stellungnahme vom 
Finanzministerium und eine Stellungnahme vom Ver
band der Versicherungsunternehmen, genauso eine 
Stellungnahme vom Landesfeuerwehrverband, und 
aus diesen Stellungnahmen geht natürlich hervor, daß 
es völlig unsinnig ist, ohne Entgelt Versicherungs
leistungen zu beanspruchen. Wenn der Bürgermeister 
Abgeordneter Huber gesagt hat, daß das kein Erb
pacht der ÖVP sein soll, dann kann ich ihm bei
pflichten, das will niemand, daß in Sonntagsreden von 
den Feuerwehren immer positiv berichtet wird - und 
es ist auch richtig, denn man kann nur positiv be
richten, es gibt nichts Negatives. Die Leistungen sind 
in Ordnung, ich habe von n iemandem gehört, daß 
die Leistungen der Feuerwehren, der 'Feuerwehr
kameraden irgendwo nicht berücksichtigt wurden. 
(Abg. Huber: „Dann müssen wir auch was tun dafür!") 
Ist in Ordnung. (Abg. Huber: „Finanziell!") Und wenn 
ich jetzt aber gehört habe von dir, Herr Kollege Huber, 
Nutznießer sind die Versicherungen, dann kann ich 
nur sagen, ich habe das nicht verstanden, daß die 
Versicherungen Nutznießer sind, und wenn du auch 
gesagt hast, du wolltest mit deinem Antrag bessere 
Lösungen für die Feuerwehren erreichen, dann glaube 
ich, daß es doch zum Teil gelungen ist, eine Verbesse
rung zu erreichen. (Abg. Huber: „Das ist zuwenig!") 
Denn wenn auch in der Stellungnahme drinnen steht, 
daß die Versicherungen schon soviel leisten für die 
Feuerwehren und die Versicherungssteuer zur Ver
fügung stellen, dann kann ich nur sagen, daß das kein 
Verdienst der Versicherung ist, sondern das ist ein 
Verdienst der Versicherten. Denn wer bezahlt die 
Feuerschutzsteuer? Nicht die Versicherung, sondern 
derjenige, der eine Versicherung abschließt, und das 
sind sehr viele. Ich glaube, bei denen müssen wir uns 
einmal bedanken, daß die die Beträge zur Verfügimg 
stellen, denn die zahlen die über 100 Millionen, die 
gebunden sind für die Feuerwehren. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Lassen wir einmal die Kirche im Dorf! Des weiteren 
k ann ich nur noch sagen, daß dieses Bündel, welches 
hier abgeschlossen wurde, daß das nicht nur ein 
Verdienst der Frau Landeshauptmann ist als Feuer-

wehrreferentin, denn ich sehe in den Bedingungen 
von der Feuerwehr, daß es da im Feuerwehrverband 
einen e igenen Ausschuß gegeben hat und der e igene 
Ausschuß dann mit den Verantwortlichen der Ver
sicherungen beraten hat. Und daher möchte ich sagen, 
daß es do.ch ein Verdienst ist, daß der Antrag einmal 
gekommen ist, daß man sich Gedanken gemacht 
ha t . 'Wenn aus der Stellungnahme schon hervorgeht, 
daß es keine Gratisversicherung geben wird, und ich 
sage noch einmal, eine Gratisversicherung kann es in 
dem Fall nicht geben, und wenn es sie geben sollte, 
würden andere -Versicherungsnehmer dafür zahlen. 
Ich glaube, das ist nicht gerechtfertigt. Daher haben 
wir im Ausschuß diesen gemeinsamen Antrag, wie es 
vom Ausschuß hier vorgetragen wurde oder wie der 
Ausschuß das so zur Kenntnis genommen hat, eben 
zugestimmt. Und wir sind für diese Vorgangsweise, 
weil wir auch glauben, daß dieses Versicherungs
bündel, wo die Kfz-Haftpflichtversicherung mit einer 
Deckungssumme bis 100 Millionen, eine Kfz-Voll
kaskoversicherung ebenfalls mit wesentlichen Ver
besserungen verbunden ist und eine Kfz-Rechts-
schutzversicherung mit einer Deckungssumme von 
einer Million enthalten ist. Ich glaube, daß dieses 
Angebot ein gutes Angebot ist, das ist genau auch 
noch da drinnen. Es gibt dann gewisse Selbstbehalte 
für kleinere Fahrzeuge bis zu 10.000 Schilling, bei 
größeren bis zu 20.000 Schilling und bei den ganz 
großen, bei den Feuerwehrfahrzeugen, bis zu 40.000 
Schilling. Es ist auch richtig, daß für ein altes Feuer
wehrauto, welches 20 oder 25 oder manche 30 Jahre 
alt sind, ebenfalls ein Betrag von 4750 Schilling zu 
berappen ist. Es sind aber nicht mehr 4750 Schilhhg, 
denn es geht auch aus diesen Bedingungen hervor und 
aus diesen Berechnungen, daß diese eine Million 
Schilling, die vom Land zur Verfügung gestellt wird, 
sich die Versicherungen um 750 Schilling verringern, 
und somit bleibt ein Betrag von 4000 Schilling übrig. 
(Abg. Huber: „Einmalig!") Einmalig! Ja! Wir wollen 
vielleicht doch noch hoffen, daß diese Beträge nicht 
nur einmalig sind, daß das nicht nur eine Starthilfe ist, 
sondern daß die Gemeinden auch hier unterstützt 
werden. Ich habe aber von einigen Bürgermeistern 
gehört, daß diese Versicherungen zu teuer sind für 
die Feuerwehr. Da möchte ich nur noch appellieren, 
wie es gegangen ist um die Bürgermeisterbezüge
erhöhung und um die Vizebürgermeister und die 
Gemeindekassiere, da habe ich nie gehört, daß das zu 
teuer ist. Sollte es sich hier um einige Gemeinden 
handeln, wo diese Beträge nicht aufgebracht werden 
können, möchte ich diejenigen Bürgermeister, Vize
bürgermeister und Kassiere ersuchen, diese Beträge 
der Feuerwehr zur Verfügung zu stellen. Das wäre ein 
guter Anlaß. (Beifall bei der FPÖ.) 

Ich komme dann schon zum Abschluß. Wir 
stimmen dieser Bündelversicherung zu und lehnen 
ebenfalls den Entschließungsantrag der SPÖ ab. Ich 
danke für die Aufmerksamkeit! (Beifall bei der FPÖ. -
12.30 Uhr.) 

Präsident Dr. Strenitz: Nunmehr hat sich der Herr 
Abgeordnete Stöhrmann zu Wort gemeldet, und er 
hält bereits am ersten Tag seiner Mitgliedschaft zu 
diesem Hohen Haus seine - wie wir es nennen -
„Jungfernrede". 
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Abg. Stöhrmann (12.30 Uhr): Herr Präsident, meine 
sehr verehrten Damen und Herren! , 

Vorweg sei es mir als Neuling gestattet, daß ich 
mich sehr herzlich für die entgegengebrachten 
Glückwünsche und für die guten Ratschläge bedanke. 
Ich werde sie sehr gerne beherzigen und freue mich 
schon auf eine gute Zusammenarbeit. (Allgemeiner 
Beifall.) 

Zur Sache selbst beziehungsweise zu meinen Vor
rednern: Herr Kollege Prutsch, nä net wird der Ver-
sieherungsverband sagen, daß das nicht geht. Wer gibt 
schon gerne freiwillig etwas her - das ist gar keine 
Frage. Was ich in dem Zusammenhang nicht ganz 
verstehe ist, daß hier über eine Sache gesprochen 
wird, die nicht einmal behandelt ist - und das stellt 
sich für mich so dar. Der Antrag, den die sozial
demokratische Fraktion eingebracht hat, wurde ja 
nicht behandelt. Es wurde mit den Versicherungen 
auch nicht verhandelt. Es sind nur die Versicherungen 
und der Feuerwehrverband um Stellungnahme er
sucht worden. Diese Stellungnahmen sind so aus
gefallen, wie sie sich hier darstellen. Ich glaube aber, 
man müßte über das Thema wirklich verhandeln, dehn 
dann brauchte man jetzt nicht darüber zu sprechen, 
wer gut gehandelt öder wer einen Verdienst um diese 
Sache hat, die noch nicht erledigt ist. (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Wie schaut denn dieser Verdienst wirklich aus? 
Ich stehe gar nicht an zu sagen, daß punkto Ver
sicherungsleistungen dieser Beschluß der Landes
regierung auf dem. richtigen Weg ist. Wie schaut 
es denn mit der Finanzierung aus? Hat man sich 
darüber auch Gedanken gemacht? Wenn von diesen 
2165 Feuerwehrfahrzeugen, von denen die Komman
danten Gott sei Dank bis jetzt nicht einmal bis 
zu 50 Prozent Gebrauch gemacht haben, alle davon 
Gebrauch machen würden, dann würde das eine 
Mehrbelastung der Gemeinden um über 10 Millionen 
Schilling im Jahr bedeuten. Denn bezahlen tun es 
letzten Endes die Gemeinden, und nicht die Feuer
wehren, und das muß man bedenken. Ich glaube 
grundsätzlich, punkto Versicherungsleistung ist der 
Weg der richtige, pbwohl ich dazusagen muß, wenn 
ich mir eine mittlere Gemeinde mit einem mittleren 
Fahrzeugpark anschaue, wie es so üblich ist, da 
gibt;es ein RTLF, ein RLF und ein MF, dann haben sie 
jetzt Versicherungsprämien dafür in der Höhe von 
rund. 3000. Schilling bezahlt. In Zukunft müßten 
sie über 12.000 Schilling dafür bezahlen, weil die 
Bedingungen dementsprechend sind, und das bei 
einer Feuerwehr, die vor kurzem ihr lOOjähriges 
Bestandsjubiläum geleiert hat und in diesen 100 Jah
ren keinen einzigen Kasköschaden zu verzeichnen 
-hatte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
deswegen ersuche ich Sie schon, das noch einmal 
zu überdenken, und unserem Entschließungsantrag 
beizutreten. Danke schön! (Beifall bei der SPÖ. -
12.33 Uhr.) 

Präsident Dr. Sttenitz: Nunmehr hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Wabl das Wort zu seiner, wie er 
angekündigt hat, letzten Rede in diesem Hohen 

', Haus, '' .; ;' " 

Abg. Dr. Wabl (12,33 Uhr): Meine sehr geehrten : 

Damen und Herren! 
Wie'das Leben so spielt, ist es ein sehr erfreulicher 

Zufall, daß vor mir mein Nachbär seine Jungfernrede 
gehalten hat. Wir kennen uns-schon sehr lange, das ist 
auch kein Geheimnis, denn ich war lange bei der SPÖ 
und Bernd Stöhrmann von dorther kenne und schätze. 
Er sitzt jetzt neben mir und hat, wie schon gesagt, 
heute als routinierter Neuling - er ist ja langjähriger 
Bürgermeister - seine Jungfernrede gehalten. Ich als 

. Ausscheidender werde nach dieser Jungfernrede - es 
gibt kein Parallelwort - die Abschiedsrede halten. Er ist 
gekommen, und ich werde heute das letzte Mal reden, 
wobei ich sehr froh bin darüber, daß ich diese meine 
letzte Wortmeldung zum Thema Feuerwehr halte, vor 
allem auch deshalb, weil ich selbst seit dem Jahre 1978 
dabei bin. Ich möchte aber hinzufügen, daß ich den 
Maschinistenkurs in Lebring gemacht habe - Hofrat 
Konrad weiß das auch. Ich habe Gott sei Dank von ein 
paar Beisitzern oder Nebensitzenden die richtigen Ant
worten erfahren, und der Prüfer hat mir auch etwas ge
sagt. Ich bin daher seit damals geprüfter Maschinist, 
darf auch ein Ehrenabzeichen tragen und habe sogar 
dort kommandieren dürfen, was ich abgelehnt habe, 
weil ich kein guter Kommandeur bin. Diese Frage der 
Absicherung der Feuerwehrleute, auf die wir in der 
Steiermark stolz sind, denn die Steiermark ist jenes 
Land, das die Jugendfeuerwehr ins Leben gerufen hat, 
ist von größer Wichtigkeit. Ich glaube, daß die Fürsten
felder sehr maßgeblich beteiligt, waren, vor allem Herr 
Inspektor Weinhofer. Darauf können wir stolz sein, 
weil gerade in der Feuerwehr1 die Jugend die Zukunft 
ist. Ich würde mir auch noch wünschen, wie das schon 
im Burgenland 4er Fall ist, daß auch Frauen verstärkt 
zur Feuerwehr gehen - im Burgenland ist der Frauen
anteil inzwischen im Steigen. Wir sollten das, nachdem 
wir eine Landeshauptfrau haben, auch nicht hfntan-
stellen und Frauen verstärkt dort einbauen. Wenn es 
um die Absicherung geht, so ist mir immer dieses Bild 
vor Augen, als ich zur Feuerwehr gekommen bin. 
Kollege Majcen kennt Herrn Thomaser aus Fürsten
feld, der unter Einsatz seines Lebens damals eine 
Feuerwehraktion mitgemacht hat. Seit damals hat er 
Hände und Beine, die ausschauen wie Klumpen. Er hat 
eine bescheidene Rente bekommen, für die er sogar in 
den vergangenen Jahren gekämpft hat. Ich habe 
ihm einmal sogar dabei geholfen, bin aber sicher, daß 
Franz Majcen das auch immer mitgetragen hat, daß 
Menschen, die ihre Gesundheit und fast ihr Leben 
gelassen haben, von unserer Gesellschaft entspre
chend auch getragen, entsprechend unterstützt, und 
nicht mit einem Almosen abgespeist werden. Ich hoffe, 
Herr Präsident wird seine beiden Augen zudrücken, ': 

weil es immer heißt, man muß zur Sache sprechen, aber 
man kann hier eine Ausnahme erlauben. Mit Unter
brechungen bin ich seit 1981 in diesern Haus und war 
ein ständiger Pendler über den Semmeriüg - die 
Wiener haben sich oft gedacht oder mich verflucht und 
haben gesagt, gehe wieder nach Hause über den • 
Semmering. Manche Steirer haben sich erhofft, daß ich 
wieder nach Wien zurückgehe, wenn es hier etwas zu 
heftig geworden ist. Ich hoffe, daß heute diese Hin- und 
Herschickungstendenzen vielleicht auch geistig ein 
Ende haben, wenn sich vielleicht manche denkendes 
hat vielleicht doch etwas Positives, daß ich am Schluß; 
im Landtag etwas für/die steiriselie Bevölkerung bei-
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tragen konnte. (Abg. Tasch: „Ich will heim nach 
Fürstenfeld!") Ich will heim nach Fürstenfeld. Viel
leicht freuen sich manche, daß ich nach Fürstenfeld 
zurückkehre. Ich freue mich auf jeden Fall, daß ich 
mehr in Fürstenfeld und in der Oststeiermark sein 
werde, obwohl ich mich auch in Graz sehr heimisch ge
fühlt habe. Liebe Freunde, ich habe mir lange überlegt, 
welche Form meiner Rede ich wählen soll. Es gibt ver
schiedene Möglichkeiten, persönliche Erlebnisse und 
Befindlichkeiten hier zu schildern, Ausblicke vorzu
nehmen oder Mahnungen auszusprechen. Ich werde 
das so kombinieren, daß ich ein Gedicht vortrage, das 
ich Ihnen schon in der Früh mit einer Einladung für 
Donnerstag auf den Tisch gelegt habe. Wer Zeit hat 
inmitten dieses hektischen Wahlkampfes, ein paar be
sinnliche und fröhliche Stunden mit mir zu verbringen, 
ist herzlich eingeladen, sollte er - wie schon gesagt -
entbehrlich sein. Frau Kollegin Hartinger wird wahr
scheinlich unentbehrlich sein im Wahlkampf, nachdem 
sie leider Gottes nach Wien geht. Ich habe sie damals 
angerufen. Leider war nur ihr Mann am Telefon. Ich 
habe nicht gesagt „mein Beileid", aber ich habe ge
sagt, welcher Teufel sie hier geritten hat. Sie wird 
schon gewußt haben, warum. Ich selbst hätte diesen 
Schritt nicht getan, weil es in der Steiermark und in 
Graz viel schöner ist. Ich habe ein Gedicht verfaßt und 
werde es in der mir vorhandenen Zeit kurz interpretie
ren, wobei ich auf eines besonderen Wert lege, daß Sie 
selbst dieses Gedicht dann auch,interpretieren. Meine 
Interpretation ist meine authentische Interpretation. Ich 
gehe nicht davon aus, daß das jetzt auf alle Zeiten so 
sein muß, sondern ich würde mir wünschen, daß Sie 
selbst in einer ruhigen Stunde, wenn es die Politik, die 
Hektik erlaubt, das auch interpretieren. Vielleicht kann 
diese Zusammenschau hier dann das richtige Ergebnis 
bringen. Vor allem freut es mich, daß meine Äb-
schiedsrede so passiert, wie viele Reden von Abgeord
neten passieren, daß die Journalistenbank praktisch 
leer ist. Es ist genau die Realität, die wir sehr oft 
erleben, wenn Abgeordnete hier reden. Ich halte hier 
meine Abschiedsrede, und draußen werden die wichti
gen Besprechungen geführt. Ich nehme das gerne zur 
Kenntnis. Ich habe daher auch niemandem gesagt, 
wann ich meine Abschiedsrede halten werde. Herr 
Encic kommt gerade herein, und das ist für mich ein 
kleiner Lichtstreifen am Horizont. Aber wir sollten uns 
bemühen, daß wir die Öffentlichkeit zumindest auf 
unsere Arbeiten aufmerksam machen. Ich lese das 
Gedicht vor, und dann werde ich ganz kurz meine 
Interpretation vorgeben, und am Schluß, nachdem man 
nicht mit leeren Händen nach Fürstenfeld heimgehen 
soll, habe ich noch ein paar Geschenke mit, damit ihr 
seht, daß ich zumindest mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge hier scheide. 

Der Steirische Landtag 

Steter 
Stolz 
auf 

Steiermark 

Volksvertreter 
Vertreter des Volkes? 

Hohes Haus 
.. Ohnmächtiges Haus? 

Mit Augenmaß 
viel Leidenschaft 

ein kurzer Augenblick 
mancher Leerlauf. 

Voll Vertrauen 
auf Gottes Hilfe 

für Frieden 
für alle 

„Steter Stolz auf Steiermark" - ich möchte sagen, 
trotz manchem Ärger, den ich hier erlebt habe, war ich 
immer stolz darauf, Volksvertreter hier zu sein. Ich war 
deshalb stolz darauf, weil ich die Steiermark ganz gut 
kenne von Bad Aussee, Oberwölz bis ins Weinland, 
von Brück, Murtal, Mürztal, und weil ich sagen kann, 
daß wir ungeheuer stolz sein können auf diese Land
schaft, auf die Sehenswürdigkeiten und vor allem auf 
die Menschen, die trotz jener oberflächlichen Stim
mung, die manchmal aufkommt, bereit sind, positive 
Arbeit zu leisten. Ich merke immer wieder vor allem 
an den Stammtischen, daß die Bereitschaft, dem 
Nächsten zu helfen, und die Bereitschaft, soziales 
Engagement zu zeigen, nicht nur in der Feuerwehr, 
viel mehr verbreitet ist, als manche Journalisten, 
manche Medien und manche Pessimisten es vermuten. 
Es ist das, was mich immer hier bewegt hat, und davon 
gehe ich aus. Ich glaube, der Bernd Stöhrmann - er ist 
hereingekommen und hat seine Jungfernrede ge
halten - er ist auch stolz darauf, daß er jetzt ein Stück 
des Weges mitgestalten kann. Es wurde einmal gesagt 
„Steirerblut ist kein Himbeersaft", das ist sehr richtig. 
Ich glaube, daß wir diese eigenartige Mischung haben 
von Selbstbewußtsein, diese eigenartige Mischung 
haben von Zivilcourage, aber auch diese Mischung 
haben von Solidarität, von Nächstenliebe, wie es der 
Christ bezeichnen würde. Ich möchte sagen, ich bin 
hier hereingekommen und war stolz auf diese Steier
mark, war stolz darauf, daß ich Steirer bin, stamme 
zwar aus CilH ab, wo wir über Krsko und über die 
Lipizzaner debattieren, aber letzten Endes glaube ich 
können wir alle stolz auf dieses Land sein. Und wir 
hier im Landtag können stolz darauf sein, trotz aller 
Abstriche, trotz aller unterschiedlicher Auffassung, 
was wir hier leisten"; jeder auf seinem Platz, jeder im 
Rahmen seiner Möglichkeiten. Ich war hier im 
Rahmen einer großen Fraktion tätig oder in einer 
relativ großen, ich war hier tätig bisher im Rahmen 
einer kleinen Fraktion. Und was ich mir zugute halte, 
daß ich immer daran geglaubt habe und immer auch 
daran glauben werde, daß jede Wortmeldung, die hier 
gemacht wird, auch wenn sie momentan nur von den 
verehrten Schriftführerinnen mitgeschrieben ist, daß 
sie für die Zukunft von Bedeutung ist. Ich werde nie 
vergessen, es haben viele namhafte Persönlichkeiten, 
große Steierinnen und Steirer hier das Wort ergriffen. 
Aber für mich war - nicht alle h aben mich gekannt -
der Hubert Schwab bei der Budgetrede einmalig, der 
zur Jugend gesprochen hat, da haben auf einmal alle 
zugehört. Er war von der Landjugend geprägt, aus 
Haus im Ennstal, der leider Gottes viel zu früh ver-, 
storben ist. Und das waren so kurze Augenblicke, 
Augenblicke der Erinnerung, Augenblicke des Zu-
hörens, Augenblicke, wo man innehält und wo man 
merkt, da sind junge Menschen am Werk, die für die 
Steiermark tätig sind. Und er war so intensiv tätig, daß 
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ihm <3M däÄeben gÄöstiethat. Aberdäs war einfach 
für mich immer wieder ein Höhepunkt. Und der Herr 
Landesrat JuhgWirth hat damals immer wieder das; 
hervörgestrichen, wie wichtig die Arbeit, für unsere 
Jugend ist. Und gerade in der Steiermark ist auch die 
Landjugend sehr prägend. Und der Kollege Majcen 
und ich haben immer besonderen Wert darauf gelegt, 
daß wir in Fürstenfeld, aber nicht nur in Fürstenfeld, 
bei den Landjugendveranstaltungen dabei waren, weil 
wir dort so das Gefühl gehabt haben, da ist noch echtes 
Steirertum, echte Begeisterung tätig. 

„Volksvertreter" - ich persönlich glaube, daß dieses 
Wort „Volksvertreter" eine ungeheuer große Be
deutung hat. „Vertreter des Volkes""- aber was wird 
manchmal daraus? Sind wir nicht manchmal riur 
mehf Vertreter von Parteien? Sind wir manchmal nur 
Befehlsempfänger von großen Vorsitzenden, ohne 
daß ich hier das jetzt scharf geißeln möchte? Aber sind 
wir manchmal auch nur Vertreter von Meinungs
umfragen, daß wir glauben, wir müssen jetzt nach den 
Meinungsumfragen so handeln, damit wir optimal 
Erfolg haben? Aber ist nicht auch „Volksvertreter" die 
Verpflichtung, Richtung anzuzeigen gegen die vor
herrschende Meinung an den Stammtischen, an den ; 
Biertischen, eine Vision zu geben? Das kann auch 
Volksvertreter sein. (Beifall bei den Grünen.) Es ist 
auch Volksvertreter, gegen den Strom zu schwimmen. 
Und es heißt auch, nur wer gegen den Strom 
schwimmt, kann zur Quelle kommen. Das sind alles 
Überlegungen, die wir hier anstellen sollten. Ich weiß, 
daß jeder Abgeordnete hier persönlich sein Bestes 
einbringen will. Aber ist nicht manchmal die Gefahr, 
daß die Abgeordneten hier, die Volksvertreter, ge
zwungen sind, etwas nachträglich zu sanktionieren 
und zu vollziehen, was die hohen Regierungsdamen 
und -herren bereits schon Monate vorher beschlossen 
haben? Das Künsthaus zum Beispiel oder auch andere 
Dinge. Ist nicht hier die Gefahr, daß wir selbst uns 
degradieren, reduzieren in unseren Möglichkeiten, in 
unseren Phantasien, in unserer Leidenschaft? Daher 
sollten wir das Wort ernst nehmen und uns als Volks
vertreterfühlen, die das Ohr am Volk haben, aber sehr 
wohl auch diese Führungsfunktion im wahrsten Sinne 
des Wortes wahrnehmen. 

„Hohes Haus" - dazu möchte ich nicht viel sagen, 
das ist ein antiquierter Begriff, der nur dann Gültigkeit 
hat, wenn wir uns tatsächlich als Hohes Haus fühlen 
und auch so handeln. 

Und „Ohnmächtiges Haus" - nur ein paar Sätze 
dazu: 

Vor kurzem hat der Bernd Schilcher darüber ge-, 
sehrieben, der Gerhard Htesehmanri ist da sehr inten
siv tätig, Sie sitzen zwar jetzt nicht da, aber sie tragen 
auch: dazu bei, aüGhäer Gerhard 
sage ich in aller Off ehheit, ohne; daß etwas Böses dabei 
ist, daß wir manchmal ein ohnmächtiges Haus sind. Ich 

vgteübe niett^ 
leisten kann, ein Budget zu beschließen, das von den 
RegierühgSparteien ausgehandelt worden ist, ohne 
daß sieh em Beistrieh ändert Das zehrt -aoa,-. der Sub
stanz .unseriesSelbstv^^ 
drjmjendj Ä M ^ l f f l j Ä Ä f ! Anliggeii, .wir 
müssen d a r ^ e rnach^ (^r;La^d1^gysiEhi 

.-erhisi^nipiE^^ 
V ̂ 5Sst;,Ki|ÄjJfe 

n^chstöh BudgÄ k^hhtih 
nächsten Budget heißt es dann beim übernächsten 
Budget, und beim. üfoeriiäehsten Budget heißt es dann 
beim dritten Budget. Ich finde, da sollte man ehrlich 
sein und sollte sagen, die Regierühg beschließt das 
Budget, und der Landtag spricht dann darüber. Das ist 
ehrlicher, offener und würde verhindern, daß wir uns 
selbst kastrieren und reduzieren. Ich bitte nur, daß 
man darüber nachdenkt. Und bei den außerplan
mäßigen Ausgaben, der Kollege Brünner ist nicht da 
heute, jetzt ändern wir beim Budget keinen Beistrich, 
und bei den außerplanmäßigen Ausgaben auch nicht, 
ich habe vorher dem Bernd Stöhrmänn erzählt, wir 
können es uns auf die Dauer nicht leisten, daß wir 
eschließen, wenn eine Eigentumswohnung einer Per
son verkauft wird im Werte von 8ÖQ.0O0 Schilling, 
dann beschließeh wir es, weil das so wichtig ist. Wenn 
aber ein KunSthaus im Eisernen Haus errichtet wird 
um ein paar 100 Millionen, dann haben wir bis heute 
noch nicht darüber befunden entsprechend/Das zehrt 
am Selbstverstähdnis dieses Hohen Hauses. 

„Mit Augenmaß viel Leidenschaft, mancher Leer
lauf": Ich glaube, daß ohne Leidenschaft "und ohne 
Augenmaß keine positive Politik für die Menschen 
möglich ist. Und eines muß ich sägen, hat mich immer 
gefreut, wenn man das Gefühl gehabt hat, die Diskus
sion plätschert dahin, dann sind manchmal emotionale 
Reden hier vorgekommen, die wirklich dann von 
Leidenschaft gezeigt haben und die Leidenschaft auch 
auf der arideren Seite entstanden ist, eine positive 
Leidenschaft. Und man sollte auch eines sagen, ich 
habe schon viele Abgeordnete erlebt, die sich lange 
auf die Rede vorbereitet haben, die diese Rede dann 
gehalten haben und dann hinausgegangen sind und 
das Gefühl gehabt haben, es war nicht die Zeit oder 
nicht der entsprechende Augenblick. Ich würde mir 
wünschen, daß man sich gegenseitig über alle Partei
grenzen hinweg viel mehr lobt, viel mehr zuhört, viel 
mehr Anerkennung ausspricht. Das. brauchen ja alle. 
Wir leben ja in einer Zeit, wo in erster Linie herab
gesetzt wird. Wo in erster Linie gesagt wird, die 
Politiker sind ohnedies alle Gauner. Dagegen ver
wehre ich mich. Aber wir selber müssen uns aufrecht
erhalten. Und wie damals in der „Kleinen Zeitung" 
gestanden ist, wir sollten uns so quasi selber ab
schaffen, weil wir eh nichts mehr zu reden haben, das 

' ist natürlich leichtfertig hingeschrieben. Aber letzten 
Endes sollten wir immer darüber nachdenken, daß wir 
hier die Vertreter des steirischen Volkes, der steiii-
schen Bevölkerung sind und daß wir hier mit Leiden
schaft, aber auch mit Augenmaß für den Kompromiß, 
der nichts Schlechtes ist, daß wir hier tätig sein sollen. 

Und um zum Schluß zu kommen mit meinem 
Gedicht „VollVertrauen auf GottesHilfe": Iehpersön- : 
lieh als gläubiger Christ bin zutiefst überzeugt davon, 
daß, wenn wir das Güte, das Bessere wollen, daß auch 

; Gottes:Hnfe äi^omseref Seite ist DBsbalbbin ich froh 
darüber, daß die Kapelle jetzt renoviert wurde und sie 
deinnächst eingeweiht und in einem Festakt ihrer 
Bestimmung übergeben: ^M>: :Vfe sollteri auch'dar
über nachdenken, daß letzten Endes in der Technik, 
unfl in der ^ol|ffi uns Menschen •ge
staltet* wei5äen kahif; s<oi^eÄ daß: es Gott isöi Eänky 

, |heims J^ | i !^^ 
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letzten Endes alle und über alle Parteigrenzen h inweg 
für den Frieden für alle eintreten. Mit Frieden meine 
ich nicht nur das Fernsein von Krieg, und wir erleben 
das immer wieder dramatisch im Fernsehen, und das 
Fernsein von anderen dramatischen Auseinander
setzungen, wie Bürgerkrieg und anderes, sondern ich 
meine damit den sozialen Frieden. Ein Friede in einer 
Gesellschaft ist nur möglich, wenn auch der soziale 
Friede herrscht. Mir hat es oft Weh getan, und das sage 
ich immer wieder, wenn ich hier das Wort für soziale 
Gerechtigkeit erhoben habe. Wir sind ein reiches Land 
und könnten es uns leisten, Gott sei Dank, sage ich, 
daß n iemand in diesem Lande arm ist, daß niemand 
Hunger leiden muß. Wir könnten es uns leisten, daß 
in der Pension die einen nicht 60.000, 70.000 oder 
80.000 Schilling bekommen und die anderen, vor 
allem Frauen, die geschieden sind und Kinder in die 
Welt gesetzt haben, die dieses Pensionssystem auf
rechterhalten, quasi am 20. j eden Monats nicht wissen, 
wie sie mit dem Unterhalt des geschiedenen Gatten 
auskommen. Da wäre noch sehr viel zu tun, und hier 
sind wir oft ohnmächtig, weil unser Appell nach Wien 
sehr oft unterwegs über den Semmering nicht nur in 
dieser Frage verhallt. Ich habe manchmal das Gefühl, 
daß j ene Volksvertreter oder Regierungsvertreter in 
Wien, unabhängig, und das meine ich gar nicht partei
politisch, eigentlich mit dem Gefühl für die Sorgen 
der Menschen nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind. 
Ich werde nie vergessen, Kollege Prutsch, du weißt 
das, als die ehemalige Ministerin Dohnal einmal in 
Radkersburg war. Sie hat bei diesem Besuch zu Partei
freunden gesagt, sie wüßte nicht, daß es in Österreich 
soviel Armut, Bescheidenheit und bescheidene Woh
nungsverhältnisse gibt, und das sollte uns zu denken 
geben. Wir müssen uns verpflichtet fühlen, immer 
wieder j enen Menschen, die die Verantwortung haben 
und die Hauptverantwortung tragen, das im Fem
sehen auch dementsprechend dokumentiert wird, 
immer wieder ins Gewissen zu reden und ihnen auch 
ab und zu auf die Zehen steigt und sagt, hier gibt es 
Armut, vor allem bei Frauen, bei vielen Frauen, die 
letzten Endes den wesentlichsten Beitrag für unsere 
Gesellschaft geleistet haben, daß sie Kinder in die Welt 
gesetzt haben und daß sie dieses System, dieses 
Weiterleben, aufrechterhalten. Damit bin ich schon am 
Ende meiner Ausführungen. Ich möchte mit dem 
Überreichen von ein paar Geschenken schließen. Ich 
habe für die Frau Landeshauptfrau ein gerahmtes 
Gedicht. Das steht ihr zu, denn es muß irgendwo eine 
gewisse Hierarchie und Rangordnung geben. Daher 
darf ich dir einen Gedichtbahd, gerahmt mit ein
fachem steirischem Holz, überreichen. Vielleicht fin
dest du einen Platz dafür. Wenn du die Zeit findest, 
darin zu lesen, dann hoffe ich, daß du ein paar freund
liche Gedanken an mich hast. (Allgemeiner Beifall.) 

Das zweite gerahmte Gedicht ist für meinen Freund 
Dieter Strenitz, stellvertretend für alle Abgeordneten. 
Ich habe mir gedacht, Wer gerade den Vorsitz auf 
diesem erlauchten Sessel inne hat und über uns als 
Mächtiger dieses Landes, manchmal auch Ohn
mächtiger, thront, der bekommt auch ein gerahmtes 
Gedicht. Ich hoffe, daß es bei dir e inen Platz findet und 
daß du neben, dem Segeln und anderen wichtigen Auf
gaben ab und zu Zeit hast, darin zu lesen. (Allge
meiner Beifall.) Nachdem die einzigen unsere Damen 
es sind, die all unsere historischen Reden auch wort

genau und wortgetreu mitschreiben und sie sehr oft, 
wobei ich sage nicht vergessen, sondern unbedankt 
bleiben, weil ich weiß, daß alle Abgeordneten sie sehr 
oft e inladen und auch ihre Sympathien und ihre 
Wertschätzung bekunden, und die uns dauerhafte 
Begleiterinnen sind, und hier ist Gott sei Dank die 
Vorherrschaft der Frauen gegeben, denn alles, was 
schwierig ist, müssen offensichtlich Frauen machen, 
habe ich mir gedacht, was soll ich ihnen zur Erinne
rung schenken? Das Bild schmeichelt mir natürlich, 
weil ich bin nicht so schlank wie auf dem Bild, aber es 
soll ein Abschiedswinken sein. Vielleicht gibt es e inen 
passenden Platz dafür. Ich möchte den Damen dieses 
Bild überreichen. Es zeigt das Grazer Landhaus und ist 
von meinem Freund, Franz Landl, e inem begnadeten 
Künstler aus Fürstenfeld, gemalt. Davor stehe ich mit 
einer roten Rose, natürlich mit einer Hanfkrawatte und 
einem schwermütigen Winken, das aber nicht unbe
dingt der Realität entspricht, weil ich darauf e twas 
schlanker als in natura bin. Ich darf dieses Bild den 
Damen als Zeichen des Dankes und als Zeichen der 
Anerkennung überreichen für das, was sie immer ge
schrieben haben, vor allem aber was ich gesprochen 
habe. Ich habe es ihnen aber leicht gemacht, weil ich 
habe meine Reden nie korrigiert und habe das immer 
so stehengelassen, wie sie das geschrieben haben. 
(Allgemeiner Beifall.) 

Um zum Schluß zu kommen: Ihr wißt, daß Hanf ein 
großes Anliegen von mir ist. Ich will aber darüber nicht 
viele Worte verlieren. Die Kollegin Wicher hat mich 
das letzte Mal um einen Hanf stoff gebeten. Ich habe 
einmal gesagt, das Arnold-Schwarzenegger-Stadion 
sollte man nach einer verdienten Sportlerin benennen, 
also Annemarie-Wicher-Stadion. Das ist derzeit leider 
noch nicht der Fall. Daher habe ich einen Hanfstoff 
erworben. Ich würde mir wünschen, Frau Kollegin 
Wicher, wenn Sie den Hanf anziehen, diesen nach
wachsenden. Rohstoff, und dabei glaube ich, daß die 
Steiermark ein Hanfland werden könnte, was für die 
Ökologie, für die Arbeitsplätze und für viele Bereiche 
sehr positiv wäre und was vielleicht ein kleines Ver
mächtnis von mir ist, dann würde ich mich freuen, 
wenn Sie dabei ein bißchen an mich denken würden, 
der den Stoff hergeschenkt hat und ich ein bißchen in 
ihr drinnenstecken würde. (Allgemeiner Beifall.) 

In dem Sinne bitte ich um Verzeihung, daß ich 
meine Redezeit ein bißchen überzogen habe. Ich 
wünsche Ihnen allen alles Gute und würde mich 
freuen, wenn Sie mich in guter Erinnerung behalten, 
und sage auf Wiedersehen und ein herzliches steiri-
sches „Grüß Gott". Danke schön! (Allgemeiner Beifall. 
- 12.57 Uhr.) 

Präsident Dr. Strenitz: Meine verehrten Damen und 
Herren! 

Erlauben Sie, bevor wir zu den Abstimmungen 
kommen, daß sich der Präsident auch mit einigen 
wenigen Sätzen in die Rednerliste einträgt. Kollege 
Martin Wabl hat uns somit seinen endgültigen und 
unwiderruflichen Entschluß mitgeteilt, daß er sich 
neuen politischen Aufgaben zuwendet. Ich glaube, 
man sollte ihm schon auch sagen, daß wir ihn in den 
vielen J ahren seiner Tätigkeit als echten Parlamen
tarier kennengelernt haben, und ich sage das mit 
allem Respekt, in Verfolgung seiner Anliegen auch als 
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echtes Schlachtroß, das nicht müde wird, uns immer 
wieder ins/Gewissen zu reden, wie er das auch heute 
getan hat. Natürlich konnte man mcht immer seiner 
Meinung sein, und gerade das ist auch wichtig in der 
Demokratie. Er hat es aber imnier verstanden; die 
Aufmerksamkeit des Hohen Hauses zu erringen, weil 
er seine Anliegen mit Leidenschaft und spürbarer 
persönlicher Überzeugung vorgetragen hat. Wer will, 
kann ihn selbstverständlich noch gebührend umarmen 
- er hat uns ja auch zu einer feuchten Feier ein
geladen. Wir bedanken uns für die Geschenke, und 
ich darf das auch für die Frau Landeshauptmann mit 
Respekt sagen. Ich hoffe, die Damen des Steno
graphendienstes kommen nicht zum Streiten, welche 
dann dieses wertvolle Bild des Martin Wabl vorüber
gehend bei sich aufhängen darf. Heute, so glaube ich, 
gebührt es aber ehrlich, dem Martin Wabl für seine 
langjährige Tätigkeit herzlichen Dank zu sagen. Er 
war, wie immer man zu seinen Meinungen gestanden 
ist, jedenfalls eine gute, bunte Bereicherung dieses 
parlamentarischen Hauses. Alles Gute, Martin, für die 
Zukunft, und ein herzliches Glückauf! (Allgemeiner 
Beifall.) 

Wir kommen nunmehr, meine Damen und Herren, 
zu den Abstimmungen. 

Zunächst bitte ich Sie, über den Antrag des Herrn 
Berichterstatters Herrmanh zur Vorlage nach Tages
ordnungspunkt 5 abzustimmen. Wer diesem Antrag 
zustimmt, den bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. 
Gegenprobe. . 

Ich stelle die einstimmige Annahme des Antrages 
fest. 

Feiner hat die sozialdemokratische Fraktion einen 
Unselbständigen Entschließungsantrag, betreffend 
unentgeltliche Versicherungsleistungen für Personen 
und Kraftfahrzeuge der freiwilligen Feuerwehren, ein
gebracht. Ich bitte Sie, nunmehr über diesen Antrag 
abzustimmen und bei Zustimmung um ein Zeichen mit 
der Hand. Gegenprobe. 

Dieser Antrag hat nicht die erforderliche Mehrheit 
gefunden. 

6. Selbständiger Antrag des Ausschusses für Fö
deralismus und Verwältungsreform, Einl.-Zahl 841/3, 
betreffend Maßnahmen zur Beschleunigung aller 
Verfahren zur Genehmigung von Betriebsanlagen. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Günther 
Prutsch. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Günther Prütsch (13.01 Uhr): Herr Präsident! 
Meine Damen ;und Herren! 

Es handelt sich um einen Selbständigen. Antrag 
des Ausschusses für Föderalismus und Verwältungs
reform, betreffend die Teilerledigung des Antrages 
841/1 der Abgeordneten der SPÖ und ÖVP vom 
19, Mai 1998. Hierzu gibt es in Erledigung einen 
Selbständigen Antrag - wie schon gesagt. 

Der Landtag wolle beschließen! 
Die Landesregierung wird aufgefordert, hinsicht

lich der Genehmigung, von Betriebsanlagen unter 
weitgehender Berücksichtigung der unter Punkt Ä) 
1. bis einschUeßlich 5. des Antrages, Einl.-Zahl 841/1, 
aufgestellten Forderungen; erstens alle mögliehen 
Schritte zur Verfahrens^, Verhandlüngs- und Eni-

scheiduhgskorizenträtioni zweitens Einrichtung eines 
Vewaltungsmahagements; drittens eigene „Organisa
tionseinheit Betriebsanlageh"; viertens Installierung 
allgemeiner anlagentechnischer Amtssachverständi
ger ; fünftens Installierung eines Servicecenters ein 
Konzept zu erstellen und im Sinne erhöhter. Bürger-
freixndlichkeit die Installierung einer unter einer 
Leitungseinheit stehenden Organisationsgruppe vor
zusehen, die sämtüehe mit der Ansiedelung von 
Großunternehmen befaßten Stellen dort konzentriert 
und zur Erreichung von Synergieeffekten diese neue 
Einheit beim Unternehmerhaus ansiedelt. Ich ersuche 
um Annahme. (13.02 Uhr.) 

Präsident Dr. Strenitz: Ich danke für diesen Bericht. 
Eine Wortmeldung hegt nicht vor. 

Die Damen und Herren, die dem Antrag des Herrn 
Berichterstatters zustimmen, bitte ich um ein Zeichen 
mit der Hand. Gegenprobe. 

Ich darf die einstimmige Annahme des Antrages 
feststellen. 

7. Bericht des Ausschusses für. Wirtschaft und 
Arbeitsplatz über den Antrag, Einl.-Zahl 1209/1, 
der Abgeordneten Keshmiri und Dr. Brünner, be
treffend Änderung der Zuständigkeit für Arbeits
förderung. 

Berichterstatterin ist die Frau Abgeordnete 
. Keshmiri. Ich erteile ihr das Wort. 

Abg. Keshmiri (13.02 Uhr): Der Ausschuß für Wirt
schaft und Arbeitsplatz hat in seiner Sitzung am 
14. September 1999 über den Antrag der Abge
ordneten Keshmiri und Brünner, betreffend Änderung 
der Zuständigkeit für Arbeitsförderung, beraten. Bei 
der Abstimmung wurde der gegenständliche Antrag 
von der Ausschußmehrheit abgelehnt. * 

Der Ausschuß für Wirtschaft und Arbeitsplatz stellt 
den Antrag: 

Der Landtag wolle beschließen: 
Der Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und 

Arbeitsplatz über den Antrag der Abgeordneten 
Keshmiri und Brünner, betreffend Änderung. der 
Zuständigkeit für Arbeitsförderung, wird zur Kenntnis 
genommen. (13.03 Uhr.) 

Präsident Dr. Strenitz: Ich danke für die Bericht
erstattung. Eine Wortmeldung hegt mir nicht vor. 

Die Damen und Herren, die dem Antrag zustim
men, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegen
probe. 

• Das ist eine Gegenstimme, Herr Klubobmann. Ist 
das, Hebe gnädige Frau, eine Wortmeldung oder eine 
Gegenstimme? Gegenstimme. Ja. Mit einer Gegen
stimme und der freiheitlichen Fraktion wurde dieser 
Antrag mit Mehrheit angenornmen; 

8. Bericht des Gemeinde-Ausschusses über die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 1222/, Beilage Nr. 151, 
Landesgesetz, mit dem das Gesetz vom 4. Februar 
1957, LGBL Nr. 34, zuletzt geändert durch LGB1. 
Nr. 72/1997, betreffend die Dienstordnung der 
öffentlich-rechtlichen Bediensteten der steirischen 
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Gemeinden mit Ausnähme der Städte mit eigenem 
Statut (Gemeindebedienstetengesetz 1957 - GBG 
1957), geändert wird. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Tschernko. Ich erteile ihm das Wort. . 

Abg. Tschernko (13.04 Uhr): Herr Präsident! 

Bericht des Gemeinde-Ausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 1222/1, Beilage Nr. 151, 
Landesgesetz, mit dem das Gesetz vom 4. Februar 
1957, LGB1. Nr. 34, zuletzt geändert durch LGB1. 
Nr. 72/1997, betreffend die Dienstordnung der 
öffentlich-rechtlichen Bediensteten der steirischen 
Gemeinden mit Ausnahme der Städte mit e igenem 
Statut (Gemeindebedienstetengesetz 1957), geändert 
wird. 

In Anpassung an das Pensionsgesetz muß auch das 
Gemeindebedienstetengesetz geändert werden. Mit 
der Novelle des Pensionsgesetzes, BGBl. Nr. 201/96, 
wurde bestimmt, daß sich das Prozentausmaß der er
reichten vollen Ruhegenußbemessungsgrundlage für 
j eden Monat, der zwischen dem Zeitpunkt der Wirk
samkeit der Versetzung in den Ruhestand und dem 
letzten Tag des Monats liegt, in dem der öffentlich
rechtliche Bedienstete sein 60. Lebensjahr vollendet, 
um 0,1667 Prozentpunkte verkürzt, was einer Reduk
tion um 2 Prozentpunkte für ein volles Jahr entspricht. 
Die Ruhegenußbemessungsgrundlage darf jedoch 
62 Prozent des ruhegenußfähigen Monatsbezuges 
nicht unterschreiten. 

Mit dem Budgetbegleitgesetz 1997, BGBl. I Nr. 138/ 
1997, wurde nunmehr der Paragraph 4 Absatz 4 des . 
Pensionsgesetzes dahin gehend ergänzt, daß die oben 
zitierte Kürzung des Prozentausmaßes dann nicht er
folgt, wenn der Beamte zum Zeitpunkt der Wirksam
keit der Ruhestandsversetzung dauernd erwerbs
unfähig ist. Ich ersuche um Annahme. (13.06 Uhr.) 

Präsident Dr. Strenitz: Ich danke für die Bericht
erstattung. Als erste Rednerin hat sich die Frau Kolle
gin Keshmiri gemeldet. 

Abg. Keshmiri (13.06 Uhr): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! 

Ich möchte diesen Tagesordnungspunkt dazu 
benützen, wieder einmal „das leidige", für die 
Regierungsmitglieder im speziellen, Thema Frauen
förderungsprogramm beziehungsweise Frauengleichr 
behandlung in der Steiermark aufgreifen. Wir haben 
auch einen Entschließungsantrag diesbezüglich vor
bereitet, in dem es darum geht, eine Novelle zum 
Landesgesetz, betreffend die Dienstordnung der 
öffentlich-rechtlichen Bediensteten der steirischen 
Gemeinde, vorzulegen, mit der die Gemeinden ver
pflichtet werden, Frauenförderungsprogramme zu 
erstellen, und zwar deswegen verpflichtet werden, 
weil es bis jetzt nicht gelungen ist, obwohl es seit zwei 
Jahren ein Gleichbehandlungsgesetz gibt in der 
Steiermark und wir es immer wieder zum Thema 
machen, obwohl es eben deswegen noch immer nicht 
gelungen ist, Frauenförderungsprogramme in den 
Gemeinden zu erlassen. Und dann ist mir schon klar, 
daß im Paragraphen 40 des Gleichbehandlungs-
gesetzes, in dem es um Frauenförderungsprogramme 

geht, die Gemeinden gebeten werden, soweit im Sinne 
des Gesetzes Frauenförderung notwendig ist, Frauen
förderungsprogramme zu erlassen. Aber wenn man 
sieht, wie das hier ausgelegt wird, nachdem es noch 
immer keine Frauenförderungsprogramme in den 
Gemeinden gibt, in keiner einzigen Gemeinde in der 
Steiermark, haben wir uns entschlossen, diesen Ent-
schließungsaritrag vorzubereiten. Es hat auch im Juli 
in bezug auf eine Gleichbehandlungsbeauftragte für 
die Gemeinden Parteienverhandlungen gegeben. Wir 
haben das im Frühjahr wieder zum Thema gemacht. 
Zumindest hat es Parteienverhandlungen gegeben, zu 
denen auch die Gemeindevertreter e ingeladen wur
den. Diese Gleichbehandlungsbeauftragte ist wieder 
an der Tatsache gescheitert, daß die Gemeinden nicht 
bereit sind, im Jahr 3000 Schilling für eine Gleich
behandlungsbeauftragte zu bezahlen. 

Ich möche den Antrag kurz vorlesen: 

Der Landtag wolle beschließen: Die Landesregie
rung wird auf gefördert, dem Landtag eine Novelle 
zum Landesgesetz, betreffend die Dienstordnung der 
öffentlich-rechtlichen Bediensteten der steirischen 
Gemeinden, vorzulegen, mit der die Gemeinden 
verpflichtet werden,Fräuenförderungsprogramme zu 
erlassen, welche von seifen des Landes aufsichts
behördlich zu überprüfen sind, und über deren Fort
schritt dem Landtag in regelmäßigen Abständen zu 
berichten. 

Ich ersuche die Fraktionen in diesem Haus, diesem 
Antrag zuzustimmen, das wäre ein Schritt in diesem 
Gleichbehandlungsgesetz, ein kleiner weiterer Schritt, 
möchte ich sagen, der dazu benützt werden könnte, 
die Frauengleichbehandlung, die Gleichstellung der 
Frauen zumindest im öffentlichen Bereich in der 
Steiermark weiter voranzutreiben und zu einem positi
ven Schritt weiterzuführen. Danke! (13.09 Uhr.) 

Präsident Dr. Strenitz:-Als nächste Rednerin zu Wort 
gemeldet hat sich die Frau Abgeordnete Dr. Karisch. 
Sie hat das Wort. 

Abg. Dr. Karisch (13.09 Uhr): Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! 

Meine Fraktion wird diesem soeben eingebrachten 
Entschließungsantrag nicht zustimmen. Ich möchte 
Ihnen das kurz begründen: 

Vorweg eine Bemerkung, damit es keine Mißver
ständnisse gibt. Wir sind für Frauengleichbehandlung, 
wir sind auch für Frauenförderpläne. Wir haben ge
meinsam einstimmig ein Gleichbehandlungsgesetz 
beschlossen, das auch eine weitgehende Verpflich
tung für Frauenförderpläne für die Gemeinden ent
hält. Das ist der von Margit Keshmiri angesprochene 
Paragraph 40 Absatz 4, und ich darf ihn Ihnen zitieren: 

Soweit eine Frauenförderung im Sinne dieses Ge
setzes geboten ist, haben die Gemeinden ein Frauen
förderungsprogramm zu erlassen. Sie haben es zu er
lassen mit Ausnahme einiger weniger kleiner Gemein
den, wie zum Beispiel die Gemeinden Feistritz bei 
Knittelfeid oder Ratsch an der Weinstraße, die eine 
einzige Sekretärin, dazu noch einen Straßenarbeiter 
haben, wo wahrscheinlich ein großer Frauenförde
rungsplan nicht notwendig ist. Die gesetzliche Ver
pflichtung ist also an sich da. Zur Praxis: Es gibt bisher, 
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und, da shat Margit ^stomiri billig, recht; hoch keine 
Eräuenfäfderplarie, Ich weiß aber,, daß vor allem 
kleinere Gemeinden darauf gewartet hahen, daß das 
Land einen FÖMerplan vorlegt. Dieser liegt seit dem 
Sommer vor. Ich weiß, daß es jetzt im Herbst auch mit 
der Frauengleiehbehändlüngsbeauftragten und den 
Gemeinden eine Reihe von Gesprächen und Arbeits
sitzungen geben wird, wo man versucht, das umzu
setzen. Etwas aber stört mich sehr: daß eine so große 
Stadt wie Graz, die nicht unbedingt ein Vorbild 
braucht, weil sie selbst gute Personalisten und Juristen 
hat, es bis heute nicht für notwendig gefunden hat, 
einen Frauenförderplan zu erstellen. Ich bedaure auch 
sehr, daß die großen Bezirksstädte in der Steiermark, 
die auch selbständig genug sind, nicht so etwas 
machen, zum Unterschied von einer kleinen Ge
meinde mit fünf Bediensteten, wo es selten einen 
Juristen oder Personalspezialisten gibt. Für die breite 
Menge der Gemeinden weiß ich, daß es Vorbereitun
gen nach dem Vorbild des Frauenförderplanes für das 
Land Steiermark gibt. Ich glaube, daß das im Moment 
ausreichend ist. Wir sprechen immer soviel davon, daß 
wir nicht überbürokratisieren sollen. Ich glaube, eine 
zweite Bestimmung jetzt auch noch im Gemeinde
bedienstetengesetz mit einer Verpflichtung, die noch 
weitergehend ist, ist nicht notwendig. Danke schön! 
(Beifall bei der ÖVP. - 13.12 Uhr.) 

Präsident Dr. Strenitz: Als nächste Rednerin zu Wort 
gemeldet hat sieh die Frau Abgeordnete Mag. Zitz, Sie 
hat das Wort. 

Abg. Mag. Zitz (13.12 Uhr): Ich denke, bei diesem 
Tagesordnungspunkt reizt es mich natürlich zu 
schauen, wie SPÖ-Mähner agieren oder reagieren in 
ihren eigenen Ressorts, wenn es um Frauenpolitik 
geht. Wir haben eine Zusammenstellung gemacht, 
bezogen auf das Gesundheitswesen, mit dem Landes
rat Dörflinger, und bezogen auf den Kunst-, Kultur-
und Musikschulenbereich, bezogen auf den Landes
hauptfraustellvertreter Schachner. Dabei sieht man 
folgendes: Die steirischen Krankenanstalten haben 
14.000 Bedienstete - das ist in der Regierungsvorlage 
beziehungsweise im LIF-Antrag nicht explizit aus
geführt - und sind staatsnahe Betriebe. Der KAGES-
Vörstand sind ausschließlich Männer. Die KAGES hat 
in ihrer Homepage keinen einzigen Hinweis auf den 
Bereich Gleichbehandlung oder Frauenförderung, 
auch nicht bei den Prinzipien der zukünftigen 
Personalentwicklung, obwohl sie explizit anführen, 
und das in einem roten Ressort. Wenn man sich jetzt 
die Statistik, betreffend Frauenanteil, in den 19 steiri
schen LKHs anschaut, dann Sieht man, daß es eine 
einzigeärztliche Leiterin von den19 LKHs, hämlich in 
Hörgas, gibt: Es gibt eine;elhzigre BetHebsdifektorih, 
und es gibt dafür über 80 Prozent Pflegedhektörinnen, 
die: aber ^karmtlicheiwaßen In der spM:a}sinternen; 
und stationären Hierarchiein diesem Dreierbloek ganz 
unten rangieren, weil der ärztüche Leiter oder die 
ärztliche Leiterin immer als Vertretung des .LKHs 
nach artßen Wahrgenommen wird und so agiert. Für 
uns cjiiti daß dieser iiande:sregierunn;sb^schluß vom 
Juli;/ ¥9W!"bezufhch 10^zu-S®ä^rhiltMtS / fi|; a l Ä 
© e r ^ i ^ a j f Ä ^ t e Ä Ä h Ä uihgesetll;;v'wrrds,; ^aä^h-te 

/soziäidemoMfatilene^ 

den'21; Ahge ordneten genau vierFrauen aufzuweisen. 
Angesichts des Engagements von der einen oder 
anderen sozialdemokratischen Kollegin wünsche ich 
mir, daß Frauen in der SPÖ besser und stärker ver
ankert sind* als dies derzeit der Fall ist. Es ist aber eine 
Zahl, die etwaige Wähler oder WäMerinnen darauf 
aufmerksam macht, daß die Sozialdemokratie nicht 
einmal in ihrem eigenen Wirkungsbereich tatsächlich 
es schafft, Frauen so zu plazieren, wie es sich ent
sprechend ihrer Kompetenz, ihrem Engagement, 
obwohl ich durchaus auch in einigen Bereichen 
sehr unterschiediche Auffassungen habe, verdienen 
würden. Den Herrn Landeshauptfraustellvertreter 
Schachner wollen wir auch nicht ungeschoren lassen. 
Es geht jetzt ganz konkret um die 47 Musikschulen in 
der Steiermark. Der Kulturbericht des Landes Steier
mark liegt Ihnen heute vor, erstellt von der FoKü und 
von der Kulturabteilung. Natürlich gibt es ein tolles 
Kapitel zu den Musikschulen, das sehr attraktiv 
zusammengestellt ist. Nur zwei der 47 Musikschulen 
in der Steiermark werden von Frauen geleitet, nämlich 
Brück und Zeltweg. Es ist für uns nicht nachvollzieh
bar, warum dieser auffallend geringe Frauenanteil, 
wenn man das vergleicht, mit wie vielen Frauen im 
lehrenden Bereich hier tätig sind, wie das ein Sozial
demokrat als Chef der Kunst- und Kulturagenden in 
der Steiermark zulassen kann. Ähnliches gilt natürlich 
auch für das Landesmuseum Joanneum, wo von den 
A-wertigen Stellen genau 14 Frauen 28 Männern 
gegenüberstehen. Die Anfragebeantwortung von 
Landeshauptfraustellvertreter zu diesem Thema, was 
er jetzt als Sozialdemokrat vorhat zu tun, um in seinen 
Ressorts Frauen- und Gleichbehandlungsagenden 
besser zu vertreten, war sehr fragwürdig, indem ef 
nämlich plötzlich meint, daß das alles nicht ihn angeht, 
sondern das Personalressort, also Kollegen HirSch-
maiin, angeht. Das paßt für uns inhaltlieh überhaupt 
nicht zusammen, wenn man sieht, wie stark partei
politisch interveniert wird, wenn es um Leiter
bestellungen geht. Ich denke, dieses Intervenieren 
zugunsten einer parteilichen oder parteiischen 
Frauenpolitik stünde auch der Sozialdemokratie sehr 
gut an. Daß es in der Stadt Graz bis heute keinen 
Frauenförderplan gibt, wie die Kollegin Karisch aus
geführt hat, überrascht mich auch sehr. Ich halte das 
auch für ziemlich bedenklich, weil in der Stadt Graz 
auch, zumindest auf der PR-Ebene, immer wieder sehr 
gezielt Frauenpolitik gemacht wird. Antrag, bringe ich 
keinen ein, außer daß ich die Kollegin Keshmiri in 
ihrem Anliegen voll unterstützen möchte, nämlich 
auf der Gemeindeebene zu motivieren, daß Frauen 
bessere Chancen haben, sich beruflich zu etablieren. 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! (Beifall beim LIF. -
13.17 Uhr.) " 

Präsident Dr. Strent1z:r Eine weitere Wortmeldung^ 
meine Damen und Herren, liegt nicht vor. 
„Diejenigen von Ihnen; die dem Antrag des Herrn 
Berichterstatters zustimmen, bitte ich um ein Zeichen 
mit der Hand. Gegenprobe. 

Ich stelle die eihstimmige Annähme des Antrages 
fest. :••'.•••• . ; ..' :•_ ..••;•• . 

7 Nun" brtte: ick Sie; über'"•• den Antrag: der Abgeörd-
v nelto K^h ln l^ 
b^drninyite): f^htliGn*recnn4chen feäiehslMeh' der 
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steirischen Gemeinden und Frauenförderungspro-
gramme, abzustimmen. Wer diesem Unselbständigen 
Entschließungsantrag zustimmen würde, den bitte ich 
um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. 

Dieser Antrag hat nicht die erforderliche Mehrheit 
gefunden. 

9. Bericht des Verfassungs-, Unvereinbarkeits
und Immunitäts-Ausschusses über den Antrag, Einl.-
Zahl 927/1, der Abgeordneten Dr. Brünner und 
Keshmiri, betreffend Schaffung eines unabhängigen 
Stadtrechnungshofes in Graz. 

Berichterstatterin ist die -Frau Abgeordnete 
Keshmiri. Ich erteile ihr das Wort. 

Abg. Keshmiri (13.18 Uhr): 

Der Verfassungs-, Unvereinbarkeits- und Immuni
täts-Ausschuß hat in seinen Sitzungen am 17. Novem
ber 1998 und am 14. September 1999 über den Antrag, 
Einl.-Zahl 927/1, der Abgeordneten Dr. Brünner und 
Keshmiri, betreffend Schaffung eines unabhängigen 
Stadtrechnungshofes in Graz, beraten. 

Mit dem Antrag der Abgeordneten Dr. Brünner und 
Keshmiri, betreffend Schaffung eines unabhängigen 
Stadtrechnungshofes in Graz, wurde die Landes
regierung aufgefordert, nach Gesprächen mit der 
Stadt Graz dem Landtag einen Entwurf einer Novelle 
zum Grazer Stadtstatut vorzulegen, in dem die organi-
sations- und dienstrechtlichen Belange des Stadt
rechnungshofes so geregelt werden, daß eine unab
hängige Tätigkeit dieser Kontrolleinrichtung gesichert 
ist. 

Dieser Antrag wurde vom Ausschuß der Landes
regierung zur Stellungnahme übermittelt. 

Aus der dazu eingelangten Stellungnahme geht her
vor, daß sowohl eine Stellungnahme der Landeshaupt
stadt Graz, die auf die Einrichtung des weisungsunge
bundenen Stadtrechnungshofes durch Novellierung 
des Statutes der Landeshauptstadt Graz aus dem Jahr 
1991 hinweist, als auch eine dazu vom Bundeskanzler
amt - Verfassungsdienst eingeholte Stellungnahme, 
die darauf hinweist, daß eine Geschäftsbesorgung 
eines Kontrollamtes beziehungsweise Stadtrech
nungshofes im Gemeindebereich nicht vom Inneren 
Dienst des Magistrates losgelöst erfolgen könne, 
zeigen, daß eine Umsetzung des angeführten Antrages 
weder gewollt noch juristisch möglich ist. 

Der Verfassungs-, Unvereinbarkeits- und Immu
nitäts-Ausschuß stellt den Antrag: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Bericht des Verfassungs-, Unvereinbarkeits
und Immunitäts-Ausschusses zum Antrag, Einl.-
Zahl 927/1, der Abgeordneten Dr, Brünner und 
Keshmiri, betreffend Schaffung eines unabhängigen 
Stadtrechnungshofes in Graz, wird zur Kenntnis ge
nommen. (13.20 Uhr.) 

Präsident Dr. Strenitz: Ich danke für diesen Bericht. 
Eine Wortmeldung hegt nicht vor. 

Die Damen und Herren, die dem Antrag der Frau 
Berichterstatterin zustimmen, bitte ich um ein Zeichen 
mit der Hand. Gegenprobe. 

Ich darf die mehrheitliche Annähme des Antrages 
feststellen. 

10. Bericht des Ausschusses für Bildung, Kultur, 
Schulen und Kindergärten über den Antrag, Einl.-
Zahl 1215/1, der Abgeordneten Beutl und Majcen, 
betreffend Graz als zukünftiger Standort einer Hoch
schule für pädagogische Berufe. 

Berichterstatterin ist die Frau Abgeordnete Beutl. 
Ich erteile ihr das Wort. 

Abg. Beutl (13.20 Uhr): Sehr geehrter Herr Präsi
dent! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 

Ich berichte über den Antrag, Einl.-Zahl 1215/1, 
betreffend Graz als zukünftigen Standort einer Hoch
schule für pädagogische Berufe. Der Bund wird, be
gründet durch das neue Akademiestudiengesetz 
1999, innerhalb von acht Jahren hochschulische Ein
richtungen für die Ausbildung der Pflichtschullehrer, 
sogenannte Hochschulen für pädagogische Berufe, 
schaffen. Graz ist als Standort zweier pädagogischer 
Akademien, als Universitätsstadt und als zweitgrößte 
Stadt Österreichs naturgemäß ein geeigneter Standort 
für eine solche Hochschule, und ich stelle daher den 
Antrag, der Landtag wolle beschließen: 

Die Steiermarkische Landesregierung wird aufge
fordert, an die Bundesregierung mit dem Ersuchen 
heranzutreten, daß Graz als Standort für die zukünf
tige Hochschule für pädagogische Berufe vorgesehen 
wird. Ich bitte um Annahme. (13.22 Uhr.) 

Präsident Dr. Strenitz: Die Frau Berichterstatterin 
hat sich gleichzeitig als erste Rednerin in die Liste ein
getragen. Sie hat das Wort. 

Abg. Beutl (13.22 Uhr): Sehr geehrter Herr Präsi
dent! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 

In der Bildung der Lehrer und Lehrerinnen hegt die 
Lebenschance der Jugend. Und deshalb ist Lehrer
bildung immer auch das Herz bildungspolitischer 
Fortschritte und pädagogischer Innovation. Wenn 
wir uns die internationalen Vergleichsergebnisse der 
Schülerleistungen ansehen, dann kann Österreich auf 
eine sehr hohe Qualität der Lehrerbildung verweisen. 
Das spiegelt sich auch in der Akzeptanz und im 
Ansehen der österreichischen Lehrer und Lehrerinnen 
im Sekundarbereich wider, wie ein OECD-Vergleich 
darstellt. Hier rangiert Österreich im Spitzenfeld. 
Diese Stärke der Lehrerbildung verpflichtet aber 
auch zu ständiger Optimierung und Weiterentwick
lung. Deshalb soll nun für die pädagogischen Akade
mien ein sehr mutiger Schritt gesetzt werden, und 
nach den Grundsätzen der Autonomie und Deregu
lierung werden sie eine hochschulmäßige Verfassung 
erhalten,-die ihre praxisbezogene Ausbildung stärkt, 
und die internationale Anerkennung und Vergleich
barkeit der Abschlüsse verbessert. 

Das neue Akademiestudiengesetz 1999 schafft die 
Basis für eine solche Entwicklung zur pädagogischen 
Hochschule. Wie schon erwähnt, geht es um mehr 
Autoriomie und mehr Selbständigkeit, und es soll zu 
einem Abbau von Detailregelungen und Genehmi
gungsverfahren sowie zu einer' Vereinfachung der 
bes tehenden Studienvorschriften kommen. Eine viel 
größere Flexibilität u n d Selbständigkeit in der 
Studiengestaltung und Planung wird ermöglicht, 
wobei zum Beispiel eine pädagogische Akademie mit 
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bestimmten Schwerpunkten im Lehrplaii auf die Be
dürfnisse ihrer Region Bedacht nehmen kann. Außer
dem gibt es eine Verpflichtung zur Kooperation mit 
den berufspädagogischen Akademien und den 
pädagogischen Instituten des Bundes. Ganz kurz hur 
eine Zahl: Derzeit studieren zirka 10.000 Personen an 
den pädagogischen Akademien in Österreich, zwei 
Drittel davon in'der Erstausbildung, ein Drittel in der 
Fortbildung. Die berufspädagogischen Akademien 
zahlen rund 1300 Studenten. Angestrebt wird - und 
das ist besonders wichtig - eine erweiterte Berufs
ausbildung. Neben der Ausbildung zum Pflichtschul
lehrer sollen auch andere Berufsfelder eröffnet wer
den, etwa zu Tätigkeiten in der Erwachsenenbildung 
oder in der Jugendbetreuung. Akademien werden 
künftig auch auf Grund ihrer neuen Rechtsstellung 
kostenpflichtige Kurse anbieten können. Neu ist auch 
die Einrichtung einer Studentenvertretüng und die 
Verankerung der berufst eidbezogenen Forschung. 

Dieses Überleitungsgesetz stellt also sicher, daß 
innerhalb von acht Jahren diese Umwandlung der 
derzeitigen pädagogischen .Akademien in pädagogi
sche Hochschulen umgesetzt wird, wobei darauf 
hinzuweisen ist, daß diese langfristige Umstellung vor 
allein auch deshalb notwendig ist, um die dienst- und 
besoldungsrechtlichen Konsequenzen daraus zu 
klären. Ebenso wird zu entscheiden seih - und damit 
komme ich auch zu unserem Antrag -, welche von 
den derzeit 14 Standorten der PÄDAKs in Österreich 
als Standorte dieser- neuen Hochschulen fixiert 
werden. Es geht hiebei nicht zuletzt auch urri die 
Abänderung des Konkordats, da bei fünf PÄDAKs 
eine Diözese der Schulerhalter ist. Wir ersuchen die 
Landesregierung, auf Bundesebene darauf Einfluß zu 
nehmen, daß Graz in jedem Fall als Standort für eine 
solche Hochschule in Frage kommt, und bitten um 
Unterstützung dieses Antrages. Beifall bei der ÖVP. -
13.26 Uhr.) 

Präsident Dr. Strenitz: Meine Damen und Herren, 
die Geschäftsordnung zwingt mich auch darauf zu 
sehen, ob wir beschlußfähig sind. Wir sind es im 
Augenblick mit Sicherheit nicht Ich habe bereits 
zweimal geläutet und hoffe, daß es auch im Büfett 
gehört wurde, und darf die Damen und Herren bitte, 
die Plätze einzunehmen. . 

Jetzt ist die Beschlußfähigkeit,gegeben. 

Die Damen und Herren, die dem Antrag der Frau 
Berichterstatterin zustimmen, bitte ich um ein Zeichen 
mit der Hand. Gegenprobe. 

Der Antrag ist emstimmig angenommen. 

11. Bericht des Verfassüngs-, Unvereinbarkeits
und Immuhitäts-Ausschusses über die Regierungs
vorlage, Einl.-Zahl 131/10, zum Antrag der Abge
ordneten Dr. Brünner, Keshmiri, Dr. Wabl und Mag. 
Zitz, betreffend die Studie „Evaluierung möglicher 
Rechtsformvärianten" im Zusammenhang mit der 
Zuerkerinüng einer Teilrechtsfähigkeit für das 
Landesmuseum Joanneum und andere Einrichtungen 
des Landes. 

BeriÄterstatterin ist : die Frau Abgeordnete 
Keshmiri. IchertöMemr das Wort, 

Abg. Keshmiri (13.27 Uhr): Ich berichte über die 
Vorlage der Landesregierung zum Antrag der Abge
ordneten Keshmiri, Dr. Briiiirier, Dr. Wahl und Mag. 
Zitz, betreffend die Studie ^Evaluierung möglicher 
•Rechtsformvarianten" im Zusammenhang mit der Zu-
erkennung einer Teilrechtsfähigkeit für das Landes-
museüm Joanneum und andere Einrichtungen des 
Landes. 

Im Sinne des genannten Antrages wird der Landtag 
aufgefordert, die Steiermärkische Landesregierung 
aufzufordern, alle notwendigen Schritte zu unter
nehmen, daß dem Landesmuseum Joanneum Teil
rechtsfähigkeit in Analogie zu Paragraph 31 ä des For-
schungsorganisationsgesetzes zukomme, ferner daß 
Einnahmen aus Entgelten für Leistungen des Landes
museums Joanneum als zweckgebundene Einahmen 
dem Landesmuseum Joanneum zur Verfügung stehen 
und daß die vom Landesmuseum Joanneum genutzten 
Räumlichkeiten und Liegenschaften vermietet werden 
können. 

Da eine singulare Betrachtung der Rechtsform
variante „Teilrechtsfähigkeit" allein "zur Evaluierung 
der Frage, ob es Sinn macht, dein Landesmuseum 
Joanneum Teürechtsfähigkeit zuzuerkennen, nicht 
ausreicht/wären laut Regierungsvorlage sinnvoller
weise alle möglichen Rechtsformvarianten im Ver
gleich zu untersuchen. Es wurde daher seitens der 
Abteilung Forschungs- und Kulturmanagement' eine 
Studie erstellt, die der Evaluierung möglicher Rechts
formvarianten zur Vollziehung der im Bereich der 
Abteilung Landesmuseum Joanneum des Amtes der 
Landesregierung anfallenden privatwirtschaftlichen 
Aufgaben der öffentlichen Hand behandelt. 

Die Landesregierung stellte zufolge ihres Beschlus
ses vom 21. Juni 1999 daher den Antrag, der Landtag 
wolle beschließen: , 

Der Bericht der Steiermärkischen Landesregierung 
zum Antrag, betreffend die Studie „Evaluierung 

möglicher Rechtsformvarianten" zur Vollziehung der 
im Bereich der Abteilung Landesmuseum Joanneum 
des -Amtes der Landesregierung anfallenden privat
wirtschaftlichen Aufgaben der öffentlichen Hand, wird 
zur Kenntnis genommen. (13.29 Uhr.) 

Präsident Dr. Strenitz: Ich danke für die Bericht
erstattung. Erster Redner ist Prof. Jeglitsch. 

Abg. Dipl.-Ing. Dr. Jeglitsch (13.29 Uhr): Herr 
Präsident! Frau Landeshauptmann! Meine,sehr ge
ehrten Damen und Herren! 

In den letzten zwölf Jahren sind über die Univer
sitäten Gesefze und Novellen hereingebrochen, die 
nicht immer positive Auswirkungen gezeigt haben. 
Eine Gesetzesnovelle, die sich auch im UG 93 unter 
dem Paragraphen 3 findet, genießt aber allgemeine 
Anerkennung. Das ist nämlich die Einräumung der 
Teilrechtsfähigkeit für Universitäten und Iristitute. 
Durch diese Einräumung der Teilrechtsfähigkeit wird 
die Möglichkeit eröffnet, Rechtsgeschäfte durchzu
führen, Förderungen das Bundes, soweit es sich um 
Beteihgungen an internationalen Forschungsprogf am-
men handelt, einzunehmen, Verträge über die Durch
führung: ws seM im Auf trag Dritter 
ahzuscliließeri,. Diese emgewprbenen I^httel müssen 
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natürlich für die Aufgaben des Institutes in Forschung 
und Lehre eingesetzt werden. Sie haben weiters die 
Möglichkeit, Vereinen oder einer Ges. m. b. H. beizu
treten. Wäre diese Teilrechtsfähigkeit nicht gegeben, 
dann wäre zum Beispiel überhaupt gar nicht der 
Gesellschaftsvertrag für das Werkstoffkompetenz-
zentrum in Leoben abzuschließen gewesen,, wo die 
Institute im Rahmen ihrer Teilrechtsfähigkeit auch 
Gesellschafter sind. Ein ganz wichtiger Punkt heißt: 
Für Verbindlichkeiten im Rahmen der Teilrechtsfähig
keit, was ich also als Institutsvorstand tue, trifft den 
Bund keine Haftung. Man trägt damit ein gewisses 
Risiko, und man hat sich nach den Grundsätzen eines 
ordentlichen Kaufmannes zu verhalten. Natürlich hat 
man dem Ministerium jährlich einen Rechnungsab
schluß vorzulegen. Es ist auch so, daß das Ministerium 
einen Wirtschaftstreuhänder zur Überprüfung ein
setzen kann, und natürlich unterliegt jede teilrechts-
fähige Einrichtung nicht nur der Kontrolle des Rektors, 
nicht nur der Kontrolle des Wissenschaftsministers, 
sondern auch der Kontrolle des Rechnungshofes. 
Selbstverständlich gibt es eine Meldepflicht, wenn 
Arbeiten im Auftrag Dritter übernommen werden. So 
müssen sie dem Rektor gegenüber erklären, daß die 
Lehr- und Förschungsaufgaben des Institutes dabei 
nicht behindert werden. Die Verträge sind dem Rektor 
zur Kenntnis zu bringen, und ab einer gewissen finan
ziellen Höhe oder bei einer bestimmten Laufdauer 
sind diese von ihm sogar zu genehmigen. 

Was hat das für Auswirkuhgen gehabt? Im letzten 
Jahr war es an der Montanuniversität so, daß im 
Rahmen der Teilrechtsfähigkeit rund 20 Prozent der 
Mittel des gesamten ordentlichen Haushaltes herein
gekommen sind. Für mein Institut eine andere Zahl: 
Ich habe in den Jahren 1996 bis 1998 an außerordent
licher Dotation 400.000 Schilling bekommen, und das 
bei einem Gerätepark meines Institutes von etwa 
30 Millionen, an Untersuchungsgeräten, die laufend 
zu modernisieren sind. Aus eigenen Einnahmen habe 
ich in den Jahren 1996 bis 1998 in der Erneuerung 
dieses Geräteparkes 800.000 Schilling und aus For
schungsprojekten 2,6 Millionen Schilling investiert. 
Das heißt, die Teilrechtsfähigkeit hat es mir erlaubt, zu 
den 400.000 Schilling des Bundes 3,4 Millionen Schil
ling eigene Einnahmen zu verwenden. Ich glaube, 
diese Beispiele zeigen, welche Bedeutung die Teil
rechtsfähigkeit für die Universitätsinstitute hat. 

Nun gibt es im Paragraphen 31a des Forschungs-
organisationsgesetzes auch die Möglichkeit, daß 
anderen Einrichtungen, wie etwa den Bundesmuseen, 
ebenfalls eine Teilrechtsfähigkeit eingeräumt wird. In 
diesem Paragraphen steht ebenfalls, daß die Bundes
museen unentgeltliche Rechtsgeschäfte durchführen 
können, Schenkungen entgegennehmen können, 
Sponsorverträge auch abschließen können. Ähnlich 
wie bei den Universitätsinstituten können sie Verträge 
über die Durchführung von Arbeiten im Auftrag 
Dritter abschließen, auch außerbudgetäre Sonder
ausstellungen durchführen, aber auch zum Beispiel 
im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit bei ihrer Aus-
stellungstätigkeit etwa Druckwerke, Andenkenartikel 
oder sonstiges verkaufen. Natürlich unterliegen sie 
genauso wie die Universitätsinstitüte den übrigen Ver
bindlichkeiten. Auch hier haftet der Bund nicht für 
irgendwelche Konsequenzen, die aus solchen Rechts
geschäften entstehen, und natürlich unterliegen diese 

Bundesmuseen im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit der 
Kontrolle durch den Rechnungshof. Ich glaube, diese 
Ausgangsbasis ist zu sehen, wenn man den Antrag der 
Abgeordneten Dr. Brünner, Keshmiri, Dr. Wabl und 
Mag.Zitz.zu behandeln hat, wo angeregt wird, auch 
für das Landesmuseum Joanneum eine Teilrechts
fähigkeit in Analogie zu diesem Paragraphen 31a des 
Forschungsorganisationsgesetzes zu prüfen und dar
über hinaus zu untersuchen, wieweit auch andere 
Einrichtungen des Landes, etwa Landesarchiv oder 
Konservatorium, mit einer Teilrechtsfähigkeit ver
sehen werden können. Es wird die Aufforderung aus
gesprochen, man möge über die Teilrechtsfähigkeit 
hinaus auch andere Rechtsformen untersuchen, und es 
kommt der Hinweis, daß man sich mit den Museen 
etwas abzustimmen hat, weil die Teilrechtsfähigkeit 
- so im Antrag - bei den Museen nicht nur positive 
Aspekte, sondern auch negative Aspekte gezeigt 
hätte. 

Die Studie von Mag. Probst, die über das Landesmu
seum Joanneum vorliegt, hat 79 Seiten. Sie evaluiert 
mögliche Rechtsformen, allerdings nur in bezug auf 
das Landesmuseum Joanneum, und nicht auch der 
anderen Einrichtungen. Mag. Probst hat in der Ein
leitung die im Antrag - ausgeführte Ansicht über
nommen, daß bei den Bundesmuseen positive und 
negative Aspekte existieren, aber nicht ausgeführt, 
welcher Natur sie sind. Er führt eine Ist-Analyse durch. 
In dieser Ist-Analyse kommt er zur Ansicht, daß dem 
Landesmuseum Joanneum eine gewisse Trägheit des 
Apparates innewohnt, daß die Bestimmungen der 
Haushaltsvorschriften der Marktsituation nicht ange
paßt sind. Er kommt zur Ansicht, daß die getätigten 
Einnahmen entsprechend den geltenden Häushalts-
vorschriften grundsätzlich zur Finanzierung des ge
samten Landeshaushaltes, und nicht dem Landes
museum Joanneum zur Verfügung stehen. Das wäre ja 
gerade der Sinn der Teilrechtsfähigkeit. Er stellt eine 
mangelnde Motivation bei den Mitarbeitern fest, eine 
mangelnde Transparenz hinsichtlich der Geldflüsse, 
und er sieht auch eine nicht ausreichende Flexibilität 
in der Abwicklung von Großprojekten und Sonder
ausstellungen. Und das muß man natürlich schon im 
Zusammenhang mit einem Artikel im „Standard" 
sehen, der am vergangenen Mittwoch erschienen ist 
und wo in diesem Artikel zum Landesmuseum 
Joanneum ungefähr ähnliche Aussagen getroffen 
worden sind. 

Vier Rechtsformen werden von ihm analysiert, näm
lich die normale Weiterführung des Betriebes und der 
Verbesserung von irgendwelchen organisatorischen 
Abläufen, also ohne Einführung der Teilrechtsfähig
keit, eine zweite Variante ist die Einrichtung eines 
Sondervermögens in Form eines Verwaltungsfonds 
mit Teilrechtsfähigkeit, weiters ein Sondervermögen 
in Form eines eigenständigen Fonds und schließlich 
die Verleihung der Vollrechtsfähigkeit und die Grün
dung einer Ges. m. b. H. Dazu bedient sich Herr Mag. 
Probst einer sogenannten Evaluierungstechnik. Auf 
der einen Seite zieht er eine Problemursachenmatrix 
zur Evaluierung der Rechtsformen auf und überprüft 
die sogenannte Problemlösungskapazität, auf der 
änderen Seite definiert er einen Zielerf eichungSgrad, 
der so gefunden wird, daß Einflußoperatoren mit der 
jeweiligen Gewichtung des Zieles multipliziert wer
den, so daß sich, aufsummiert, eine Punktezahl als 


